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VORV/ORT

Am l. Januat 1962 ist das Niedersädrsisdre Vermessungs- und Katastergesetz in

Kraft getreten. Es war beabsid-rtigt, sdron bald nadr der Verkündung des Gesetzes

einen Kommentar dazu herauszugeben. §7egen vorrangiger anderer Arbeiten ist es

zunädrst nidrt dazu gekommen. Die verspätete Herausgabe hat jedoch den Vorteil,

daß versdriedene Erfahrungen, die bei der Anwendung des Gesetzes inzwisdren in

der Praxis gemadrt worden sind, bereits in dem Kommentar berüd<sidrtigt wefden

konnten. Er erhebt in der vorliegenden Form nodr keinen Ansprudr auf Voll-

ständigkeit, sondern stellt einen Anfang in der Auslegung des Niedersächsisdren

Vermessungs- und Katastergesetzes dar. Es wäre zu begrüßen, wenn nunmehf

konkrete Vorsdrläge und Anregungen zur Verbesserung und Vervollständigung des

vorliegenden Kommentars vor allem von den Angehörigen der Niedersäd,sisdren

Vermessungs- und Katastervef\raltung eingingen. Damit würde den Bearbeitern des

Kommentars bestätigt, daß ihre Arbeit nützlidr war.

Im Ansdrluß an die Anmerkungen wird auf die entspredrenden Paragraphen

neuerer Gesetze aus anderen Bundesländern hingewiesen. Dadurdr soll das Ge-

meinsame in den versdriedenen Gesetzen dargelegt und eine Synopsis erleidrtert

werden.

Neben den namentlid.r genannten Bearbeitern haben sid'r nodt eine Reihe von

Herren des Referats I/4 des Niedersädrsisdren Ministeriums des Innern und der

Abteilung Landesvermessung des Niedersädrsischen Landesverwaltungsamtes um die

Herausgabe des Kommentars verdient gernad,t. Herrn Regierungsvermessungs-

oberinspektor Sdrönherr danke idr besonders für seine redaktionelle Mitarbeit.

Hannover, im März 1965

Professor Dr.-lt g. habil. Nittinger

Ministerialrat



Rede des Niedersächsisd-ren Ministers des Innern Otto Bennemann
im Niedersächsisclen Landtag

zur Einbringung des Vermessungs- und Katastergesetzes

Herr Präsident!

Meine Damen und Herren!

Der Entwurf eines Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegensdrafts-
kataster soll einen Bereid, der öffentlid,en Verwaltung regeln, der zwar nidrt im
Vordergrund des allgemeinen Interesses steht, deswegen in seiner Bedeutung aber
nid'rt untersdrätzt werden sollte. Das ergibt sidr sd,on aus der Enrwiddung, die das
Vermessungs- und Katasterwesen in den letzten 100 Jahren genommen hat.

Anlaß für den Auf- und Ausbau des Vermessungs- und Katasterwesens waren
vor allem gesetzlidre Maßnahmen, die infolge der steigenden wirtsdraftlidren Be-
deutung des Grund und Bodens für das Steuer-, Liegensdrafts- und Bauredtt not-
wendig wurden. So diente beispielsweise das Liegensdraftskataster zunädrst aus-
sdlließli& steuerlidren Belangen. Mit der Einführung der Grundbüdrer wurde es

dann zum amtlidren Verzeidrnis der Grundstüd<e. Später haben Verwaltung, lVirt-
sdraft und Planung von dem vollständigen und stets auf dem laufenden gehaltenen
Nadrweis der Liegensdraften immer mehr Gebraudr gemadrt.

Eine ähnlidre Entwiddung hat die Landesvermessung genommen, die ursprünglid,
unter militärisdren Gesidrtspunkten eingeridrtet und später immer mehr den zivilen
Belangen dienstbar gemadrt wurde, wodurdr sie in engere Verbindung mit dem
Liegensdraftskataster kam.

Gegenwärtig hat das Vermessungs- und Katasterwesen in der Hauptsadre die
Aufgabe, die grundlegenden Vermessungsergebnisse und Kartenunterlagen ftir die
Bodenwirtsdraft und die Bodenordnung bereitzustellen und als Auskunftsregister
für das Grundstückswesen zu dienen. Mit dem Bedeutungswandel ist eine zu-
nehmende Inansprudrnahme des Vermessungs- und Katasterwesens verbunden. I&
darf in diesem Zusammenhang die in starke Bewegung geratene Landes- und Orts-
planung, den intensiven §[ohnungsbau, den verstärkten Ausbau des gesamten
Straßennetzes, die Regulierung von §/asserläufen, die strukturellen Veränderungen
auf dem Gebiet der Landwirtsdraft anführen.

Die bestehenden Redrtsvorsdrriften haben mit dieser Entwiddung nidrt Sdtritt
gehalten. Sie sind sehr alt, teilweise bestehen sie seit über 100 Jahren und ent-
spredren naturgemäß in vielen Punkten nidrt mehr den Erfordernissen des modernen
Redrtsstaats.

Aber aud, eine Vereinheitlid-rung des im Lande Niedersadrsen geltenden Redrts
ist dringend geboten. In den ehemaligen preußisdren, braunsdrweigischen, olden-
burgisdren und sdraumburg-lippisdren Landesteilen bestehen für das Vermessungs-
und Katasterwesen heute mindestens 22 versdriedene, teilweise erheblid, ,oneirr-
ander abweidrende Regelungen. Sie alle werden durd, das vorgelegte Gesetz
überflüssig. Die Regierungsvorlage bringt also einen wertvollen Beitrag zur Ver-
einfadrung der Verwaltung, sdrafit eine bessere Redrtssystematik und äamit eine
zuverlässige Voraussetzung für wirtsdraftlidres Arbeiten der Landesvermessung.



,Das neue Gesetz soll sowohl die Landesvermessung als audr das Liegenidrafts'
kataster regeln. Daß beide Bereid,e in e i n e m Gesetz behandelt werden, ersdreint

deSwegen rrot*.ndig, weil zwisdren diesen beiden Zweigen des Vermessungswesens

ein eriger Sadrzusammenhang besteht; ja man kann sogar von einer \7edlsel'
wirkung spredren.

In den allgemeinen Vorsdrriften des Entwurfs werden die Einridrtung und Fort-
führung der Landesvermessung und des Liegensdraftskatasters als Landesaufgaben

bestimÄt. An ihrer Durd'rführung wirken die Vermessungs- und Katasterbehörden,

die Vermessungsdienststellen der Bundes-, [,andes- und Kommunalbehörden sowie

die Uffentlidt bestellten Vennessungsingenieure mit. Mit dieser Regelung ist nidrt
beabsidrtigt - und idr mödrte das in diesem Zusammenhang besonders betonen -,
daß allein-die Vermessungsstellen diese Landesaufgaben wahrnehmen sollen. Es ist

vielmehr vorgesehen, daß auch die freiberuflidr tätigen Offentlidr bestellten Ver-
messungsingenieure, deren Zahl sidr seit 1945 bis heute von 35 auf 53 erhöht hat,
in erheblidrem Umfang zur Erledigung dieser Aufgaben eingesdtaltet werden. Um
trotz der Mitwirkung versdriedener Stellen die notwendige Einheitlidrkeit bei der
Ausführung und Auswertung der Vermessungen zu gewährleisten, sollen diese

Stellen an die §Teisungen des für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständigen
Ministers gebunden sein.

Die Vorsdrriften über die Landesvermessung regeln deren Aufgaben dahin,
Lage- und Höhenfestpunkte 2u bestimmen und zu erhalten, die die Grundlage für
alle weiteren Vermessungen bilden, und einheitlid, gestaltete amtlidre Karten her-
zustellen. Die Landesvennessung wird durdr diese Bestimmungen gegenüber den

sonstigen Vermessungen und den nidttamtlidren Kartdnwerken abgegrenzt.

Die Vorsd-rriften über das Liegensd'raftskataster fassen die bisher bestehenden
Regelungen zusammen und stellen sie auf eine einheitlidte neue Redrtsgrundlage.
Die bewährte Aufteilung in einen darstellenden und besdrreibenden Teil wurde
übernommen. Diese Nad'rweise dienen den Behörden, z. B. den Planungsbehörden,
dem Grundbudramt und dergleidren als notruendige.Unterlagen für die tedrnisdren
und redrtlidren Maßnahmen am Grund und Boden. Sie ermöglidren darüber hinaus
dem Staatsbürger, sidr über die Tatbest'ände an den Grundstüd<en zu unterridtten.
Diesen Redrten stehen die Pflidrten zur Mitteilung von Veränderungen und zur
Beibringung von Unterlagen gegenüber; sie sind ebenfalls bisher sdron Gegenstand

älterer gesetzlid'rer Regelungen gewesen rmd sollen es im Interesse des Staatsbürgers

und der Allgemeinheit ermöglidren, die Karten und Büdrer laufend fortzuführen,
damit sie jederzeit den neuesten Stand nadrweisen.

Der Sidrerheit der Grundstüd<sgrenzen und einer wirtsdraftlidren Gestaltung der
Vermessungen sollen die Vorsdrriften über die Abmarkung dienen. Das im Entwurf
vorgesehene Verfahren eatspridrt der bisherigen praktisdren Ubung, ist aber zu

einem öffentlidr-redttlidren Verfahren ausgebaut worden, das die Vorsdrriften des

BGB unberührt läßt.

Die Sdrlußbestimmungen des Entwurfs enthalten den Katalog von 22 Gesetzea,

Verordnungen und sonstigen Redrtsvorsdrriften, die nadr Verkündung des neuen

Gesetzes außer Kraft treten.

Durdr diese kurze Darstellung hoffe idr, das Hohe Haus von der Zwed<mäßigkeit
und Notwendigkeit der Gesetzesvorlage überzeugt zu haben. Idr wäre Ihnen für
eine baldige Verabsdriedung dankbar.
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Der Niedersäd'rsisd're Landtag hat das folgende Gesetz besdrlossen, das hiermit
verkündet wird,

ERSTER TEIL

' Allgemeines

§1
Aufgaben

Das Land hat die Aufgabe, die Landesvermessung und das Liegensdraftskataster
einzurichten und fortzuführen und die dazu erforderlichen Vermessungen vor-
zunehmen.

§2
\Wahrnehmung der Aufgaben

(1) Die Aufgaben werden durdr die Vermessungs- und Katasterbehörden aus-
geführt, soweit gesetzlidr nidrts anderes bestimmt ist.

(2) Von anderen behördlidren Vermessungsstellen dürfen Vermessungen für das
Liegensdraftskataster ausgeführt werden, wenn sie von einem zum höheren ver-
messungstedrnischen Verwaltungsdienst befähigten Beamten geleitet werden und die
Vermessungen der Erfüllung eigener Aufgaben dienen. Unter den gleidren Voraus-
setzungen können diese Vermessungsstellen mit Genehmigung des für das Ver-
messungs- und Katasterwesen zuständigen Ministers audr an den Vermessungen,
die der Landesvermessung dienen, beteiligt werden.

(3) An den im § 1 genannten Aufgaben wirken Offentlidr bestellte Vermessungs-
ingenieure als Träger eines öffentlidren Amtes im Rahmen der für sie geltenden
Berufsordnung mit

§3
Pflidrten der Behörden

und der Ofientlidr bestellten Vermessungsingenieure
(1) Andere behördlidre Vermessungsstellen sowie die Offentlidr bestellten Ver-

messungsingenieure haben alle Unterlagen, die für die Landsevermessung oder das
Liegensdraftskataster von Bedeutung sind, der Vermessungs- und Katasterbehörde
einzureidren und zu versichern, daß sie ridrtig sind.

(2) Die der Vermessungs- und Katasterbehörde eingereichten Unterlagen sind,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, bei den Arbeiten für die Landes-
vermessung oder das Liegenschaftskataster zu berücksidrtigen, wenn die Unterlagen
den bestehenden Vorsd-rriften entspredren und zur Ubernahme geeignet sind.

(3) Bei den Arbeiten, deren Ergebnis in die Landesvermessung oder das Uegen-
sdraftskataster übernommen werden soll, sind alle behördlidren Vermessungsstellen
und die Offentlidr bestellten Vermessungsingenieure an die \(eisungen des für das
Vermessungs- und Katasterwesen zuständigen Ministers gebunden. Dieser erläßt
audr die Vorsdrriften für die einheitlidre Ausbildung und Prüfung des Vermessungs-
personals.

§4
Einreidren von Unteilagen durdr andere Stellen

(1) Alle übrigen öfientlidren Stellen haben auf Anfordern Unterlagen, die ftir die
Aufgaben der Landesvermessung oder des Liegensduftskatasters von Bedeutung
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sind, der Vermessungs- und Katasterbehörde zur Einsidrtnahme vorzulegen. Ihnen
sind die durdr die Vorlage entstehenden Auslagen zu erstatten.

(2) Das gleidte gilt ftir natürlidre und juristisdre Personen des Privatredrts, soweit
nidrt durch die Vodage ein berechtigtes Privatinteresse gefährdet wird.

§5
Betreten der Grundsti,icke

(1) Die mit örtlidlen Arbeiten zur Durchführung dieses Gesetzes beauftragten
Personen sind bered-rtigt, Grundstücke und baulidre Anlagen zu betreten und zu
befahren, um die erforderlidren Arbeiten durchzuführen. Das Betreten von §7oh-
nungen kann nidrt verlangt werden.

(2) §/erden hierbei Maßnahmen notwendig, durdr die jemandem ein Sdladen
zugefägt wird, so hat derjenige, der die Kosten für die Vermessungsarbeiten zu
tragen hat, dem Gesdrädigten eine angemessene Entsdrädigung zu leisten. Mehrere
Ersatzpflidrtige haften als Gesamtschuldner. Der Entsdrädigungsansprud-r verjährt in
einem Jahr; die Verjährung beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Sdraden
entstanden ist. Die §§ 202 bis 224 des Bürgerlidren Gesetzbud'rs sind entsprechend
anzuwenden. Ansprüche, die dem Eigentümer oder Besitzer auf Grund anderer
Vorsd-rriften zustehen, bleiben unberührt.

(3) Die Absidrt, Grundstüdce oder baulidre Anlagen zu betreten, soll dem Eigen-
tümer oder Besitzer vorher mitgeteilt werden.

§6
Veröffentlid'rung

Die Ergebnisse der Landesvermessung und die Nadrweise aus dem Liegensdrafts-
kataster dürfen nur von den Vermessungs- und Katasterbehörden vervielfältigt und
veröffendid'rt werden. Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige
Minister kann Ausnahmen, vor allem für den innerdienstlidren Gebraudr der Be-
hörden, zulassen.

Z§TEITER TEIL

Landesvermessung

§7
Zwe&.

Die Landesvermessung hat die Aufgabe, ein Lage- und Höhenfestpunktfeld auf-
zubauen und zu erhalten, topographische Gegenstände und Geländeiormen zu er-
fassen und diese in Landeskartenwerken darzustellen.

§8
Festpunktfeld

_ Das- Lage- und Höhenfestpunktfeld entsteht durch vermessungen, weldre die
Grundlage für die Landeskartenwerke und das Liegensdraftskatasti-r bilden.



§9
Landeskartenwerke

(1) Die Landeskartenwerke bestehen aus einheitlidr gestalteten Karten, weldre
die topographisdren Gegenstände und Geländeformen des Landesgebiets in ver-
sdriedenen Maßstäben darstellen.

(2) Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minister bestimmt
die für die Darstellung des Landes erforderlidren Kartenwerke.

DRITTER TEIL

Liegensdraf tskataster

§10
Zwed<

(1) Das Liegensdraftskataster hat sämtlidre Grundstücke, grundstüd<sgleidren
Redrte und Gebäude, audr wenn diese nidrt wesentliche Bestandteile von Grund-
stüd<en sind, sowie die Nutzungsart der Grundsti,id<e nad'rzuweisen und zu be-
schreiben.

(2) Das Liegensdraftskataster muß vor allem geeignet sein, als amtlidres Ver-
zeidrnis der Grundstüd<e im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbudrordnung zu dienen;
es muß die Ergebnisse der amtlidren Bodensdrätzung berüd<sidrtigen.

(3) Die Eigentümer der im Grundbudr eingetraggnen Liegensdraften sind über-
einstimmend mit den Angaben des Grundbudts nad-rzuweisen.

§ 1l
Bestandteile des Liegensdraftskatasters

(1) Das Liegeirsdraftskataster besteht aus dem Flurkartenwerk und den Kataster-
büdrern.

(2) Das Flurkartenwerk enthält Angaben über Grenzen, Lage, Gebäudebestand,
Nutzungsart und Ertragsfähigkeit sowie die Nummern der Flurstüd<e.

(3) In den Katasterbüdrern sind die Liegensdraften zu besdrreiben und über-
sidrtlidr zusammenzustellen.

(a) §ürie das Liegensdraftskataster einzurid-rten und zu führen ist, bestimmt der
für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minister. § 16 Satz 2 des
Bodensdrätzungsgesetzes bleibt unberührt.

§12
Redrte der Eigentümer und Besitzer

(1) Eigentümer, Besitzer, Behörden, Offentlidr bestellte Vermessungsingenieure,
Notare sowie Personen, die ein beredrtiges Interesse daran haben, können das
Liegensd'raftskataster und seine Unterlagen einsehen, daraus Auskunft sowie Ab-
zeidrnungen oder Abschriften erhalten, soweit nicht das Interesse der Allgemeinheit
entgegensteht.

(2) Abzeidrnungen und Absdrriften sind grundsätzlidr zu beglaubigen.
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(3) Angaben aus dem Vermessungszahlenwerk, vor allem Vermessungsrisse, dürfen
nur den in § 2 Abs. 2 genannten behördlidren Vermessungsstellen und den Offentlidr
bestellten Vermessungsingenieuren überlassen werden; der für das Vermessungs-
und Katasterwesen zuständige Minister oder die von ihm beauftragte Stelle kann
Ausnahmen zulassen.

§ 13

Pflidrten der Eigentümer
(1) §Terden auf Grund eines Vertrages, durdr Naturerbignisse oder durdr andere

Einwirkungen Crundstücftsgrenzen verändert oder wird ein Grundstüd< bebaut
oder baulicl verändert oder ändert sidr seine Nutzungsart, so haben die Grund-
stüd<s- und Gebäudeeigentümer der Vermessungs- und Katasterbehörde die An-
gaben zu madren, die für die Führung des Liegensdraftskatasters erforderlidr sind.
Unterlagen, die zur Fortführung des Liegensdraftskatasters erforderlidr sind, haben
sie auf ihre Kosten zu besdraffen und der Vermessungs- und Katasterbehörde ein-
zureidren, wenn sie die Veränderuflg zu vertreten haben. Sie haben einer Ladung
der Vermessungs- und Katasterbehörde nadrzukommen, können sid-r aber durdr
einen Bevollmäd-rtigten vertreten lassen, wenn nidrt das persönlicle Ersdreinen an-
geordnet ist.

(2) Die Vermessungs- und Katasterbehörde kann zur Erfüllung dieser Pflicht
eine angemessene.Frist setzenr nadr deren frudrtlosem Ablauf sie das Erforderlidre
auf Kosten der Verpflidrteten veranlassen kann.

§14
Neueinridrtung

(1) Das Liegensd'raftskataster ist neu einzurichten, soweit es nidrt mehr geeignet
ist, als amtliches Verzeidrnis der Grundstüd<e im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grund-
budrordnung zu dienen, oder wenn es aus anderen Gründen nidrt mehr den öffent-
lidren Belangen entspridrt.

(2) Die Kosten der Neueinricitung sind vom Land zu tragen, sofern nid'rts anderes
vereinbart ist.

§ 15

Mitteilung der Fortführungs- und Neueinrichtungsergebnisse
(1) Die Fortführung oder Neueinridrtung des Liegensdraftskatasters ist den

Grundstüd<s- und Gebäudeeigentümern und den Inhabern grundstüd<sgleidrer
Redrte mitzuteilen oder durdr Offenlegung bekanntzumadren.

(2) Die Frist für die Offenlegung beträgt einen Monat. Beginn und Ende der Frist
sind öffentlidr bekanntzumad-ren.

VIERTER TEIL

Abmarkung

§ 16

Abmarkung von Grenzpunkten
(1) Die Grundstüd<seigentümer und Inhaber grundstüd<sgleidrer Redrte sind ver-

pflidrtet, die Grundstücksgrenzen abmarken zu lassen, wenn hierfür ein Bedürfnis
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besteht. Abgemarkt wird grundsätzlidr dadurdr, daß die Grenzpunkte mit dauer-

haften Grenzmalen oderirdisdr und unterirdisdr festgelegt werden.

(2) Ein Bedürfnis für die Abmarkung ist stets anzunehmen, wenn

a) das Liegensdraftskataster neu eingerichtet wird,

b) neue Crundstüd<sgrenzen gebildet werden sollen,

c) Grundstüd<sgrenzen auf Antrag örtlich festgestellt werden,

d) Grundstüd<sgrenzen durdr gerichtlidre Urteile oder Vergleidre festgelegt
werden,

e) Teile von Grundstüd<en unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 Buchst' a

Satz 3 der Grundbudrordnung abgesd,rieben werden,

f) ein Gebäude an oder in einem festgelegten Abstand von einer Grundstüd<s-
grenze neu erridrtet, wieder aufgebaut oder in der \7eise umgebaut werden
soll, daß eine äußere Grundmauer näher als bisher an die Crundstüd<sgrenze
heranrücken soll.

(3) Ist eine neue Grenze abgemarkt worden und wird in angemessener Frist eine
entsprechende Grundbudreintragung nidrt beantragt, so ist der Grundstüd<seigen-
tümer innerhalb einer ihm zu setzenden Frist verpflichtet, den im Grundbudr ver-
zeidrneten Zustand örtlidr wiederherstellen zu lassen. Die Vermessungs- und Ka-
tasterbehörde kann nadr Ablauf der Frist den grundbudrmäßigen Zustand selbst
wiederherstellen oder durdr Dritte wiederherstellen lassen, es sei denn, daß die
Grundbudreintragung inzwisdren beantragt worden ist. Die Kosten der. §Tieder-
herstellung trägt der Grundstüd<seigentümer.

(4) Stimmt der örtlidre Grenzverlauf mit dem Nadrweis des Grundstüd<s im
Liegensduftskataster nid,t überein oder ist eine Grenze streitig, so kann die Grenze
nadr dem Nadrweis im Liegensdraftskataster abgemarkt werden, wenn hiergegen
nadr sachverständigem Ermessen keine Bedenken bestehen.

§17
Abmarkung von Vermessungspunkten

(1) Die Eigentümer haben zu dulden, daß auf ihren Grundstüd<en und an ihren
Bauwerken Vermessungspunkte durd-r besondere Vermessungsmale abgemarkt und
für die Dauer von Vermessungsarbeiten Sidrtzeidren erridrtete werden.

(2) Für Sdräden, die hierdurdr entstehen, gilt § 5 Abs. 2 entspredrend.

§ 18

Befugnis zur Abmarkung

Grenz- und Vermessungspunkte dürfen nur von den in § 2 genannten behörd-
lidren Vermessungsstellen und den Offentlid-r bestellten Vermessungsingenieuren
abgemarkt werden.

§19
Entfernung von Grenz- und Vermessungsmalen

Nur die in § 2 genannten behördlidren Vermessungsstellen und die Offentlidr
bestellten Vermessungsingenieure dürfen Grenz- und Vermessungsmale entfernen.
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§20
Sidrerung von Grenz- und Vermessungsmalen

(l) Der feste stand, die Erkennbarkeit und verwendbarkeit der Grenzmale und
der Vermessungsmale dürfen nidrt gefahrdet werden.

(2) §(er Maßnahmen treffen will, durdr die Grenz- oder vermessungsmale ge-
fährdet werden können, hat dies redrtzeitig der Vermessungs- und Kaasärbehoide
mitzuteilen. Müssen in den Boden gesetzte crenz- oder Veimessungsmale gesidrert
oder verlegt werden, so hat derjenige die Kosten hierfür zu tragen, der die Maß-
nahmen veranlaßt hat.

(3) zur sidrerung der mit dem Boden verbundenen vermessungsmale des Lage-
und Höhenfestpunktfeldes darf eine kreisförmige sd,utzflädre von 2 m Durü-
messer weder überbaut nod-r abgetragen oder auf sonstige §7eise verändert werden.
Die Sdrutzflädre kann, falls dies zur sidrerung erforderlicl-r ist, auf verlangen der
Vermessungs- und Katasterbehörden bis zu r0 m Durchmesser erweitert werden.

(a) \7ird der Grundstüd<seigentümer nad'r Absatz 3 in der Nutzung seines

Grundstüd<s besdrränkt, so ist er dafür angemessen in Geld zu entsdrädigen.

§21
Ladung zur Abmarkung

_ (1) Die beteiligten Grundstüdcseigentümer und Inhaber grundstücksgleidrer

RedTte sollen geladen werden, wenn Grenzen abgemarkt oder Grenzmale überprüft
werden sollen.

(2) Ersd'reinen die Geladenen nidrt zum Abmarkungstermin, so kann ohne ihre
Teilnahme abgemarkt werden.

§22
Abmarkungsniederschrif t

_ uler verhandlungen bei der Abmarkung, über das Abmarken und uberprüfen
der Grenzpunkte ist eine Niedersdrrift aufzunehmen. Sie ist den Erschienenen vor-
zulesen und soll im Falle der Zustimmung von ihnen genehmigt und untersd-rrieben
werden.

§23
Mitteilung der Abmarkung

- 
(t) D9n _beteiligten Grundstüd<seigentümern und den Inhabern grundstücks-

gleidrer Redrte,,die.bei der_Abmarkung nidrt anwesend waren, ist die'Abmarkung
ihrer Grenze durdr eine Benadrrid,tigung mitzuteilen oder durdr offenlegun[
bekanntzumadren.

(2) Für die Offenlegung gilt s l5 Abs. 2 entspredrend.

(3) Das Einverständnis mit der Abmarkung gilt als erteilt, wenn der Grundstüd<s-
eigentümer nidrt innerhalb zwei §/odlen nach Zustellung der Benadrridrtigung oder

Td1.+bla{ der offenlegungsfrist eine Nadrprüfring beiäer stefle beantr{t, ieldre
die Abmarkun_g vo_rgenommen hat. Hierauf ist in där Benad-rrid.rtigung odär'bei der
Bekanntgabe der Ofienlegung hinzuweisen.
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§24
Abmarkungsbesdreid

Den Crundstüd<seigentümern, die ihr Einverständnis mit der Abmarkung ver-
weigert oder eine Nachprüfung ohne Erfolg beantragt haben, ist bei der Ent-
scheidung, ob die Vermessung in das Liegensdlaftskataster übernommen werden
kann, von der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde ein Abmarkungs-
bescheid zu erteilen, der nadr den Vorsdrriften der Verwaltungsgeridrtsordnung
angefodrten werden kann.

§25
Sonderfälle

Vorsd-rriften, die für besondere Fälle (2. B. Flurbereinigungen, Auseinander-
setzungenf Enteignungen, Baulandum- und -zusammenlegungen, behördlidl ange-
ordnete Grenzausgleidre) ein anderes Abmarkungsverfahren vorsdrreiben, bleiben
unberührt.

FUNFTER TEIL

Ordnungswidrigkeiten

§26
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlidr oder fahrlässig

1. unbefugt die Ergebnisse der landesvermessung oder die Nad-rweise aus dem
Liegenschaftskataster vervielältigt oder veröffentlidlt (§ 6),

2. den Pflichten nach § 13 Abs. I Satz 1 und 2 ttotz
Aufforderung nicht nadrkommt oder einer Ladung nadr § t 3 Abs. I Satz 3 nidrt
Folge leistet, obwohl er bei der Aufforderung oder Ladung auf die Folgen der
Zuwiderhandlung hingewiesen worden ist,

3. unbefugt eine Abmarkung von Grenzpunkten vornimmt,
4. unbefugt Crenz- oder Vermessungsmale im Sinne dieses Gesetzes sowie die er-

ridrteten Sichtzeidren vernidrtet, beschädigt, verändert, beseitigt oder deren
festen Stand gefährdet; auf Grenz- und Vermessungsmale im Sinne dieses
Gesetzes ist § 7 Nr. 3 des Feld- und Forstordnungsgesetzes vom 23. Dezember
1958 (Nieders. CVBI. Sb. I S. 498) nidrt anzuwenden.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Das
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 25. März 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 177)
ist anzuwenden. Die Einziehung nadr den §§ 17 bis 26 und die Unterwerfung nadr
§ 67 des Gesetzes sind zulässig.

SECHSTER TEIL

Sdrlußvorsdrriften

§27
Durdrführung

Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minister wird ermädrtigt,
durdr Verordnung die zur Durdrführung dieses Gesetzes erforderlidren Vorsdrriften
über
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1. das Verfahren bei den Vermessungen (§ 1),

2. die Art und §7eise der Abmarkung sowie die Besdraffenheit der Grenzmale
zu erlassen.

§28
Aufhebung von Vorsdrriften

Die diesem Cesetz entgegenstehenden Redrtsvorsdrriften sowie alle Rechtsvor-
sdrriften gleidren Inhalts treten für das Land Niedersadrsen außer Kraft, besonders

1. das preußisdre Gesetz betr. die anderweite Regelung der Grundsteuer vom
21. Mai 1861 (Preuß. Gesetzsamml. S. 253),

2. das preußisdre Gesetz betr. die Einführung einer allgemeinen Gebäudesteuer
vom 21. Mai 1861 (Preuß. Gesetzsamml. S. 317),

3. das preußisdre Gesetz betr. die Erridrtung und Erhaltung von Marksteinen
behufs der zur Legung eines trigonometrisdren Netzes über die sedrs östlidren
Provinzen der Monardrie zu bestimmenden trigonometrisdren Punkte vom
7. Oktober 1865 (Preuß. Gesetzsamml. S. 1033),

4. das preußisdre Gesetz betr. die deffnitive Unterverteilung und Erhebung der
Crundsteuer in den sechts östlid'ren Provinzen des Staats und die Besdrwerden
wegen Grundsteuerüberbürdung vom 8. Februar 1867 (Preuß. Gesetzsamml.
s. 185),

5. die Verordnung betr. die Einführung der Preuß. Gesetzgebung in Betreff der
direkten Steuern in dem Gebiete des vormaligen Königreidrs Hannover vom
28. April 1867 (Preuß. Gesetzsamml. S. 533), hinsidrtlidr § 2 zu 7, § 3, § 5 zu a

für die Cebäudesteuer und § 6,

6. das preußisdre Gesetz betr. die Errid'rtung von Marksteinen vom 7. April 1869
(Preuß. Cesetzsamml. 5. 729),

7. das preußisdre Gesetz betr. die Ausführung der anderweitigen Regelung der
Grundsteuer in den Provinzen Sdrleswig-Holstein, Hannover und Hessen-
Nassau, sowie in dem Kreise Meisenheim vom 11. Februar 1870 (Preuß.
Gesetzsamml. S.85),

8. das preußisdre Reglement für die öffentlidl anzustellende Feldmesser vom
2. März 1871 (Preuß. Gesetzsamml. S. t01),

9. das preußisdre Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 7. Oktober 1865 und
7. April 1869 die Erridrtung von trigonometrisdren Marksteinen betre{Iend
vom 3. Juni 1874 (Preuß. Gesetzsamml. S. 239),

10. das braunsdrweigisdre Gesetz über die Erhebung einer allgemeinen Grund-
steuer vom 24. August 1849 (Braunsdrw. GVS. S. 189),

11. das Gesetz die Vermessung und Kartierung der Feldmarken der Stadt Braun-
sd-rweig betreffend vom 15. Mai 1871 (Braunsdrw. GVS. S. 59,

12. das braunsdrweigisdre Gesetz die Vermessung und Kartierung von Grund-
stüd<en im Herzogtum betreffend vom 5. Oktober 1886 (Braunsdrw. GVS.
s. 203),

13. das Cesetz betr. die Erridrtung und Erhaltung von Marksteinen behufs der zur
Legung eines trigonometrisdren Netzes über das Herzogtum Braunsdrweig zu
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bestimmenden trigonometrisdren Punkte vom 2. Juli 1889 (Braunsdrw. GVS.

s. 1e3),

14. die oldenburgisdre Kammerbekanntmachung vom 24. Februar 1936 (Old.
GBl. Bd. Vill S. 460),

15. die oldenburgisdre Kammerbekanntmadrung vom 23. November 1838 (Old.
GBl. Bd. IX S. 2e7),

16. das Gesetz über die Ermittlung des Steuerkapitals der Grundstüd<e und Ge-
bäude im Herzogtum Oldenburg, aussd,ließlidr der Herrsdraft Kniphausen,
behuf einer neuen Veranlagung der Grund- und Gebäudesteu€r vom 18. Mai
1855 (Old. GBl. Bd. XIV S. 71 I ),

17. das Gesetz für das Herzogtum Oldenburg betr. einige Abänderungen und Er-
gänzungen des Gesetzes vom 18.Mai 1855 über die Ermittlung des Steuer-
kapitals der Grundstücke und Gebäude etc. vom 20.Juni 1859 (Old. GBl.
Bd. xvll s. 14e),

18. das Gesetz für den Landesteil Oldenburg über die Einridrtung und Erhaltung
des Katasters usw. vom 13. März 1922 (Old. CBl. Bd. XLI S. 811),

19. das sdraumburg-lippische Gesetz betr. Vermessung, Bonitierung und Kata-
strierung des Landes vom 3. Januar 1873 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XI S.419)
in der Fassung der Gesetzes vom 29. Dezember 1877 (Sdraumb.-Lipp. LV.
Bd. xlr s.480)
sowie die dazu ergangenen Verordnungen ,

vom 9. Februar 1874 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XII S. 55),
vom 1 3. Januar 1880 (Scfiaumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S. 332),
vom24, November 1878 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S.65) und
vom 6. Januar 1880 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S. 329),

20. das sdraumburg-lippisdre Gesetz betr. die Erridrtung und Verwaltung des
Landeskatasters vom 20. April 1880 (Sd-raumb.-Lipp. LV. M. XIII S. 359)
sowie die dazu ergangenen Verordnungen vom 21. April 1880 (Sdraumb.-
Lipp. LV. M. XIII S. 387) und vom 1. Juli 1886 (Sdraumb.-Upp. LV. M. XV
s. 373),

21. das sdraumburg-lippisdre Vermarkungsgesetz vom 3. April 1914 (S&aumb.-
Lipp. LV. Bd. XXIV S. 7t mit Beridrtigung S. 77),

22. das Gesetz über die Bildung von Hauptvermessungsabteilungen vom 18. März
1938 (Reidrsgesetzbl. I S. 277).

§29
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1962 in Kraft.

H a n n o v e r, den 8. November 1961.

Für den Niedersädrsisdren Ministerpräsidenten

Der Niedersädrsisdre Minister der Finanzen

Ahrens
Der Niedersädrsisdre Minister des Innern

Bennemann
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Gesetzestext mit amtlid-rer Begründung und Anmerkungen

Amtli&e Begründang
Allgemeines

Das deatsche Vermessangsuesen hat sidt in d.en letzten 100 lahren in tecbni.sclter
und. organisatorischer Hinsidtt stark entfahet, Die in der Mitte des oorigen Jabr-
hunderts angelegten Grund- und, Gebäadesteaerkdtd.ster entanichelten sicb über das
Eigentumshatd,ster zr., dem beutigen umlassenden Mehrzarcchleataster lür Grdd-
bucb, Planung, Steaer and. Wirtsdtaft. Getrennt von der K a t a s t e r oermessr,tng
(Verrnessungen zur Fortführang und Neueinridttung des Liegenschaftskatasters)
entstdnd die L a n d. e s oermess,tng, zu. der die Vermessangin für das Lage- und.
H öhenf estpunletf eld., topo grdpbische V erme s sungen and. d,ie H erstellung der topo-
graphischen Kartenuterhe gehören; sie stand. bis zurn End.e des ersten Wehkrieges
unter militärisdter Leitung. Die Rechtsoorsdtriffen für d.as Vertnessungs- und
Katasteruesen haben ueder rnit der tedtnischen Entui&lung noch mit der not-
wendigen organisatorischen Verschmelzung der beid.en gro$en Zueige des Ver-
mess,,mgs@esehs, der Katastenterrnessung und d,er Land,esoermessung, Sdtritt
gehalten.

Durih d.ie gebietlichen Veränderungen gelten im Lande Nied.ersachsen aa$er
einigen wenigen ehemals reicbsrecbtlidten d,i.e ooneinander abarcidtenden Vor-
schriften der fräheren Länd.er Preu$en, Oldenbarg, Braunsdtweig und Sdtaumbwg-
Lippe.

Der oorli.egende Entuurt' soll daher die bisberigen Re&tsgrund.lagen dem arciter-
entuti&elten Vermessungs- und Katastera)esen dnpdssen, der Reihtsangleidtung
dienen und eine eindeutige Rechtsgrand.lage bringen.

Anmerkung

Im Land Niedersachsen, das sidr aus einem Teil des früheren Landes Preußen
(Provinz Hannover) und aus den früheren Ländern Braunsdrweig, Oldenburg und
Sdraumburg-Lippe zusammensetztr galten für das Vermessungs- und Katasterwesen
je nadr der früheren Länderzugehörigkeit voneinander abweidrende Redrtsvorschrif-
ten der Länder und wenige reidrsrechtlidre Vorsdrriften, die jedodr mit der Ent-
wid<lung nidrt mehr im Einklang standen. Für die Landesvermessung gab es nur
wenige und zudem lüd<enhafte Redrtsvorsdrriften. Sie besdrränkten sidr im wesent-
lidran auf die Ericltung von Marksteinen (vgl. s 28 Nr. 6,gt lJ,2l). Nadr § 4 des
Gesetzes über die Neuordnung des Vermessungswesens vom 3.7.1934, das in
Niedersadrsen nodr nidrt außer Kraft getreten ist (Nds. GVBI. Sb. II S, 348), sollte
in einer Reidrsvermessungsordnung auch die Landesvermessung geregelt werden.
Die Reidrsvermessungsordnung ist jedod-r während der Zeit, in der das Vermessungs-
wesen Reidrsangelegenheit war, nidrt ersdrienen. Einzelne Angelegenheiten der
Landesvermessung wurden in jener Zeit teils in einem Gesetz (rgl. s ZA Nr. 22), teils
in Erlassen (2. B. Festpunkterlaß vom 15.8. 1940, Grundkartenerlaß vom l.lO.lg41)
geregelt.

In den früheren Ländern hat sidr die Einridrtung und Fortführung des Uegen-
sdraftskatasters ursprünglidr meist auf Vorsdrriften gegründet, die für die Ver-
anlagung zur Grund- und Gebäudesteuer erlassen worden waren (vgl. § 28 Nr. 1,2,
4,5,7,10, 14 bis 17t 1g).
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§ 1 ERSTER TEIL

Allgemeines

lr
Aufgaben

Das Land hat die Aufgabe, die Landesvermessung und das Liegensdraftskataster
einzuridrten und fortzuftihren und die dazu erforderlidren Vermessungen vorzu-
nehmen.

Amtli&e Begründang

Die hier bebandehen Aulgaben sind. ihrer Natur rtadt Aalgaben des Landes. Ihre
Kennzeidtnung als Landesa*fgaben entspridtt der bisherigen Regelung.

Die Landesoermessung and die Katasteroermessung bilden heute eine Einheit.
Deshalb ma$ d.er gesdmte Afigabenbereidt im Gesetz umrissen arcrd.en. Unberührt.
bleiben die Aafgaben, die denVermessangs- und Katasterbehörden dardt besondere

Gesetze zugeutiesen anorden sind oder anerden,

Vermess*ngsarbeiten, die dem Land obliegen, sind im arcsentlidten

a) die geod.ätisdten Grundlagearbeiten für die Abbildang der Erdoberflädte, näm-
lidt die Dreie&s- and Höhenaerrness,,tng;

b) Die topographisihen Vermesstngen zw Aulnahme des Geländes nadt Lage and
Höhe; die Verbind,ung zutisdten Landesoermessang und Kdtdsteroertnessung
tritt dabei besonders d,eatli& in Ersdteinang;

c) Grundstä&svermessungen bei der Fortführang and Neueinridttung des Liegen-
sdtaftshatasters, die dwdt beabsi&tigte oder bereits eingetrctene Redttsände-
rtngin an Grandstüdeen verursadtt awd,en and. der Sidterung d,er Redtts-
aerbältnisse dienen.

Zu denVermessungen gebören neben d.en örtliüen alle Folgearbeiten, das heitlt
also audt die A*swertung der Vermessangen.

Anmbrkungen

1. Die Begriffe ,,Landesvermessung" und ,,Liegensd'raftskataster" werden in § 7
bzw. § 10 bestimmt.

Unter Landesvermessung werden entspredrend der geodätisdren Fadrliteratur
und nadr bisherigem Spradrgebraudr die Vermessungen zur Einrid'rmng und Fort-
führung der Dreie&s- und Htihennetze, die topographisdre Landesaufnahme und

die Herstellung und Fortführung der topographisdren Kartenwerke verstanden.

Der Begrifi ,,Liegensdraftskataster" sdrließt alle Vermessungen zrlr Einridrtung
und Fortfüfrrung des Liegensdraftskatasters ein, die nadr bisherigem Spradrgebraud,
rnit Katastervermessungen (als Oberbegrifi für Katasterfortführungs- und Kataster-

neuvermessungen) bezeidrnet worden sind.

2. Das Gesetz erklärt die Aufgaben zu Landesaufgaben. Hierfür war bestimmend,

daß die Einridrtung und Fortführung der Landesvermessung und des Liegensdrafts-
katasters hauptsädllidl ölfentlidren Zwed<en dienen, z. B. der Steuerveranlagung,
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der Sidrerung des Grundeigentums, der.Planung, der Statistik, der Verteidigtrng und
vielen anderen Belangen von Verwaltung; §flirtsd'raft und Tedrnik. In letzter Zeit
haben Redrtspred,ung, Verwaltung und audr das Sd.rrifttum die Einridrtung und
Fortführung der Landesvermessung und des Liegensdraftskatasters als Hoheits-
aufgaben bezeidrnet (vgl. Hölper, AVN 1961 S. 113).

Diese Entwiddung ist in.mehrfadrer Hinsidrt bedeutsam. Sie wirkt sidt aus auf
den Status der Bediensteten der Verwaltung, die mit den Aufgaben betraut werden,
auf die Red'rtsstellung der Offentliclr bestellten Vermessungsingenieure (ObVermlng.),
das Kostenredrt, die Zuständigkeit des Verwaltungsredrtsweges, im Strafredrt, bei
der Amtshaftung, bei der Mitwirkung von Bundesbehörden an der Erfüllung vqn
Landesaufgaben u. a. m.

Die Kennzeidrnung als Aufgabe des Landes bietet künftig audr die Redrtsgrund-
lage für haushaltsieütlid're Maßnahmen im Rahmen des Gesetzes. Neben den Auf-
gaben, die im Vermessungs- und Katastergesetz oder in anderen Redrtsvorsdrriften*)
den Vermessungs- und Katasterbehörden übertragen worden sind oder die sie auf
Grund dieser Vorsd'rriften ausführen, werden von diesen audr Aufgaben wahr-
genommen, die nidrt als Hoheitsaufgaben anzuspredren sind, wie ingenieurtedrnisdre
Vermessungen, Absted<ungen, Nivellements u. dgl. mehr. Diese Arbeiten dienen
übe.rwiegend den Bedürfnissen privater Stellen und werden von den Vermessungs-
und Katasterbehörden auf Antrag meist dann ausgeführt, wenn sie mit Hoheits-
aufgaben zu§ammenhängen und ihre Ergebnisse zur Fortführung der Landewer-
messung und des Liegensclaftskatasters verwendet werden können (vgl. Allgemeine
Dienstanweisung für die unteren und höheren Vermessungs- und Katasterbehörden
Nr. 112.2).

3. Die Landesvermessung und das Liegensdraftskataster bilden eine Einheit und
erfassen im Gegensatz'zu den Aufgaben der anderen behördlidren Vermessungs-
stellen (vgl. s 2 Abs.2) das gesamte Landesgebiet lü&enlos. Bei den geodätisdren
Grundlagearbeiten und den topographisdren Vermessungen ergibt sidr das ohne
weiteres aus ihrer Natur.

Der Nadrweis des Liegenschaftskatasters erstredct sidr zum Untersdried von den
Registern, die von anderen stellen für besondere Zwecke oder über Gebiete von
begrenztem Umfang geführt werden, auf die Liegenschaften des ganzen Landes.

4. Das Gesetz verwendet aussd, ließlidr die Begriffe ,,einridrten,, und ,,fortführen,,.
Unter der Einridrtung einer Landesvermessung und eines Liegensdraftskatasters wird
die Her_stellulgr unter Fortführung, die laufende ubernahme aller veränderungen
verstanden. An die Stelle der Ausdrüd<e ,,herstellen", ,,beridrtigen,,, ,,ergänzin, ,
,,laufendhalten", ,,erneuern'1 und ,,erhalten" treten ,,einridrten,, und ,,foräühren,,.

5. Die Vermessungenf die für die Einridrtung und Fortführung der Landesver-
messung und des Liegensdraftskatasters erforderlidr sind, bilden einen wesentlid.ren
Teil der im § 1 genannten Aufgaben. Zu den Vermessungen i. S. des § 1 gehören
audr alle Folgearbeiten, vor allem Auswertearbeiten, die erfordeilidr sind,-um die

§1

.'} 
Zr8uilS:1ffiiff;,;,:".qaüf,,'$-1,!s'ff1.^1l3dlr"!i-,iÄ?;"f:n*l$"".1:n'".L"f*i;ft,,1i3i
."-oq^15, I'_1P97.(R§Bt- t s. 12ir - Nds. GVBI. sb. rr s. 3?8), clunäerwä?rätä"lrcäräl;-uo. 2s.3- lw(RGBI. I s.5!5) in Verbindung-mit dem Gesetz über Befidiungen von der Grun"denyeössteuei bäimErwerb von Grundsttld(en zurVerbesserung derstruktur landlund fomtwirtsdriittidreifetrtetierdri,i
25.3. 1959 (Nds. GVBI. S. 7),-Bundesbaugeietz_ vom t1. e. tfu 1Dc'ri. i 5.'dlii, öäii:ti-'rtiiü",i,{id:tidrkeitszerignisse vom 4. z. ixr 1Nas. öVni. s.'1r9,-Z'pö,'när\-rärirpi"il ü1ää;;ä";
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§r Ergebnisse der Vermessung dem beabsidrtigten Zwed< nutzbar zu madren (vgl'
letzten Satz der amtlid-ren Begründung).

Baden-§7ürttemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Cesetze anderer Länder

§ 6 VermG
§ 7 (1) KatG
§ 2 (1) KatG
§ 3 (1) KatG

§2 § 2

§7'ahrnehmung der Aufgaben
(l) Die Aufgaben werden durdr die Vermessungs- und Katasterbehörden aus-

geftihrt, soweit gesetzlidt nidrts anderes bestimmt ist.

(2) Von anderen behördlidren Vermessungsstellen dürfen Vermessungen ftir das
Liegensdraftskataster ausgeführt werden, wenn sie von einem zum höheren ver-
mesiungstedrnisdren Verwaltungsdienst befähigten Beamten geleitet werden und die
Vermessungen der Erfüllung eigener Aufgaben dienen. Unter den gleidren Vor-
aussetzungen können diese Vermessungsstellen mit Genehmigung des für das Ver-
messungs- und Katasterwesen zuständigen Ministers audr an den Vermessungen die
der Landesvermessung dienen, beteiligt werden.

(3) An den im § I genannten Aufgaben wirken Offentlidr bestellte Vermessungs-
ingenieure als Träger eines öfientlidren Amtes im Rahmen der für sie geltenden
Berufsordnung mit.

Amtliche Begründ.ung

Die irn Abs. 1 behandehe Bet'ugnis d.er Vermessungs- und. Katasterbehörden,
die Aufgaben auszafilhren, entspridtt der bisherigen beanäbrten Regelang.

Der lür das Vermessungs- und, Katdsteranesen zuständ.ige Minister ist z.Z. der
N ied.ersächsische Minister des I nnern,

Die Vermessungen lür das Liegensdtaftshataster erloirdern wegen ihrer Verbin-
dang mit d.em Grundbuih, rnit den Bewertungsnnterldgen des Finanzatnts und
ibrer Venaendung für oiele Zaeche d,er Verwaltung und. Wirtsdtaft eine besondere
Bet'äbigung, Erlahrung und Sorgfah. Bei d,er Durdtlührung oon Attfgaben det
Land.esoermessang müssen darüber hinaus übergeord.nete Gesidttspunbte beacbtet
uerden. Es mu$ deshalb gewährleistet sein, d.afl die Verrnessungen für das Liegen-
sdtaftsliataster and lür die Landesoermessr.tng den besonderen Anforderungen ge-
nägen. Abs. 2 ist auf d.i.e gegenuärtig bestebende, in Veranhungsoorsdtriften und.
Vianftangsabkommen teilveise näher geregelte Verntaltungspraxis abgestellt,,die
beibehaltei uterden soll. Eine hlare gesetzliche Grundlage ist jedoch erlorderlidt'

Abs. 3 siebt oor, da$ auch öffentlidt bestellte Vermessungsingenieure die im § I
gend.nnten Aufgaben erledigen hönnen, die sie audt schon bisher nach der z,Z.
§eltenden Berut'sordnung norn 20. 1. 1938 (RGBI, I 5. 40) durchführen hönnen,
Soweit die öffentlidt bestelhen Vermessungsingenie*re danadt öffentliche Aul-
gaben anbrnebrnen, sind. sie in äbnlicher Weise anie die Notare Träger eines öffent-
lidten Amtes.
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Anmerkunge, § 2
l. Das Gesetz weist den Vermessungs- und Katasterbehörden die grundsätzlidre

und allgemeine Zuständigkeit für die Landesveflnessung und das Liegensdtafts-
kataster zu, soweit gesetzlidr nid'rts anderes bestimmt ist. Etwas anderes kann nur
durdr ein formelles Gesetz geregelt werden. Z.Z. triftt dies für die Flurbereini-
gungsbehörden im Rahmen des Flurbereinigungsgesetzes zu. Soweit gesetzlidr etwas
anderes bestimmt ist, ist § 2 nidrt anwendbar. § 2 regelt keine Organisationsfragen,
weil die Organisationsgewalt von der Landesregierung ausgeübt wird.

2. Im RdErl. d. Nds. Mdl. vom 5.2.1962 (Nds. MBl. S. 186) ist über die Organisa-
tion der Vermessungs- und Katasterverwaltung bestimmt worden, daß die Kataster-
ämter untere Vermessungs- und Katasterbehörden, die Regierungspräsidenten (Prä-
sidenten der Verwaltungsbezirke) und das Nieders. Landesverwaltungsamt höhere
Vemessungs- und Katasterbehörden und der Minister des Innern oberste Ver-
messungs- und Katasterbehörde sind. Amtssitz und Amtsbezirk der Katasterämter
sind in der Anlage zum Runderlaß bezeidrnet. De Aufgaben der unteren und
höheren Vermessungs- und Katasterbehörden sind in der Allgemeinen Dienst-
anweisung für die unteren und höheren Vermessungs- und Katasterbehörden ge-
regelt.

3. Andere behördlid-re Vermessungsstellen dürfen Vermessungen für das Liegen-
sdraftskataster ohne besondere Genehmigung ausführenr wenn sie von einem zum
höheren vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienst befähigten B e a m ten geleitet
werden. §ü'er zum höheren vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienst befähigt ist,
ergibt sidr aus der Verordnung vom 21. 1. 1957 (Nds. GVBI. Sb. I S. 250).

4. Die Vermessungen der anderen behördlidren Vermessungsstellen müssen fer-
ner der Erfüllung eigener Aufgaben d i e n e n. So führt z. B. die Flurbereinigungs-
behörde nur die Vermessungen für die Einridrtung und Fortführung des Liegen-
sdraftskatasters aus, die einem Flurbereinigungs- oder Siedlungsverfahren (falls
die Flurbereinigungsbehörde zugleidr audr Siedlungsbehörde ist) dienen. Im
übrigen dienen Vermessungen dann der Erfüllung eigener Aufgaben, wenn die zu
vermessenden Grundstüd<e im Eigentum der Körperschaft stehen oder von ihr er-
worben werden, bei der die Vermessungsstelle eingeridrtet ist.

Das Gesetz verlangt nidrt, daß es sid-r bei den anderen behördlidren vermessungs-
stellen i. s. des Abs.2 um Behörden, d. h. um organisatorische Einheiten handelt, die
ihnen zugewiesene öffentliche Aufgaben mit \Tirkung nadr außen (wie z. B. die
Vermessungs- und Katasterbehörden) selbständig erledigen, also eigenständige posi-
tionen im hierard-risdren Auftau voraussetzen. Es muß sich jedodr um eine behörd-
lidre stelle, eine ,,sonstige Dienststelle" ,handeln. offentlidr-rechtlicle Körpersdraf-
ten oder Teile (Stellen) von ihnen, die nidrt Gebietskörpersdraften sindj dürftel
soweit sie keine Verwaltungsaufgaben mit hoheitlidrer Befugnis ausüben, nidrt als
,,behördlidre Vermessungsstellen" anzusehen sein. vermeszungsstellen von sied-
lungsgesellsdraften und Industrieunternehmen sind keine ,,behördlichen vermis-
sungsstellen". vermessungsstellen des Bundes sind nach Abs.2 gesetzlidr befugt,
obwohl dies im Sdrrifttum aus Verfassungsgründen umstritten ist.

5. Bei den Vermessungen anderer behördlicher Vermessungsstellen ist zu unter-
scheiden zwisdren soldren, die der Einrichtung und Fortführung des Liegensdrafts-
katasters und sold-ren, die der Landesvermessung dienen. Im eÄten Fa[?ürfen sie
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§2 unter den in Abs. 2 genannten Voraussetzungen ohne weiteres mitwirken, im zwei-

ten Fall können sie 6eteiligt werden, wenn die oberste Vermessungs- und Kataster-

behörde (vgl. Nr. 2) es genehmigt. Für diese Einsdrränkung war. u. a. bestimmend,

daß Ausmaß und Art der Mitwirkung an den Vermessungen, die der Landesver-

messung dienen, sehr untersd,iedlidr sein können. Die Flurbereinigungsbehörden

sind z. B. imZuge von Verfahren häuftg daran interessiert, trigonometrisd're Punkte

zu bestimmen. Mandte Komrnunalverwaltungen streben ein didrteres Lage- und

Höhenfestpunktfeld für ihren Bereich an oder sind bereit, an der Einridrtung und

Fortführung der Deutsdren Grundkarte 1 :5000 mitzuwirken. Bei der im Gesetz

vorgesehenän Genehmigung kann die Zusammenarbeit mit diesen Stellen den je-

weiligen Bedürfnissen optimal angepaßt werden.

Die Landeskartenwerke in den Maßstabsverhältnissen I : 200 000 und kleiner
bearbeitet der Bund auf Grund des Abkommens über Maßnahmen auf dem Gebiet

des amtlidren Landkartenwesens vom 31.3. 1963 (Nds. MBl. 19645. 122).

Andere behördlidre Vermessungstellen, die unter den in Abs. 2 näher bezeidrne-

terr Voraussetzungen Vermessungen ausführen können, sind in Niedersadrsen

a) als Dienststellea des Landes
die Vermessungsstellen der Flurbereinigungsbehörden,

die Vermessungsstelle der Straßenbauverwaltung beim Landesverwaltung;samt,

die Vermessungsstelle des Nds. Forsteinridrtungs- und -vermessungsamtesi

b) als Denststellen des Bundes die Vermessungsstellen der Deutsdrea Bundesbahn

und der lVasser- und Sdrifiahrtsvenvaltung;

c) als Denststellen der Kommunalbehörden die Stadtvermessungsämter.

6. Unter dem Begrifi der Ausführung (,,ausgeführt werden") i. S. des § 2 Abs. ?
Satz 1 fallt nidrt nur die Ausführung der Vermessung im Felde. Vie in der
amtlidren Begründung zu § I ausgeführt ist, umfassen die Vermessungen nidrt nur
die örtlid're Ausführung, sondern audr ihre Auswertung (vgl. Anm. 5 zu § l). Zut
Auswertung zählt bei den Vermessungen zur Einridrtung und Fortführung des

Liegensdraftskatasters in jedem Fall die Flädrenberedrnung und die Kartierung;
außerdem wird audr der Veränderungsnadrweis in mandren Fällen zwe&mäßig von

der die Vermessung ausführenden Stelle vorbereitet. Das Uegensd-raftskataster
(Flurkartenwerk und Katasterbüdrer) wird von den Verrnessungs- und Kataster-

behörden geführt.

7. Nadr Abs. 3 wirken die Offentlidr bestellten Vermessungsingenieure an den im

§ I genannten Landesaufgaben mit. Sie allein sind neben den Vermessungs- und
Kataiterbehörden und den anderen behördlidren Vermessungsstellen befugt, Ver-
messungen auszuführen, deren Ergebnisse in das Liegensdraftskataster oder die

Landesvermessung übernommer werden. Soweit die Offentlidr bestellten Ver-
messungsingenieuie damit an Aufgaben des Landes mitwirken_, b"zeidrnet sie das

G.set, ärrrärücklidr als Träger eines öfientlidren Amtes. Dieselbe Stellung ist dem

Ulfentlidr bestellten Vermessungsingenieur in Baden-§7üttemberg zuerkannt wor-

den (§ 11 Abs. I des baden-württembergisdren Vermessungsgesetzes).

Aufgaben, Zulassung, Redrte und Pflidrten der §ffentlid'r bestellten Vermes-

sungsiigenieure, die Dienstaufsidrt und die Zurüd<nahme der Zulassung sind in der

Beäfsoidnung vom 20. l. t93B (Nds. GVBI. Sb.ll S. 348) geregelt. Sie soll durdr

ein neues Gesetz ersetzt werden.

22



Hinweis auf Gesetze anderer Länder

Baden-§7ürttemberg §§ 7,9, 10, ll (1) und (2),20 VermG
Hessen §8KatG,§5AbmG
Rheinland-Pfalz
Saarland

§§ 4, 5 , t3 KatG, §§ 5 (2), 6 (2) AbmG
§§ 5, 6,19 KatG, §§ 6 (2), (3) und (4),7 AbmG

§ 3 s3
Pflidrten der Behörden und der Uffentliü bestellten Vermessungsingenieure

(l) Andere behordlidre Vermessungstellen sowie die Offentliü bestellten Ver-
messungsingenieure haben alle Unterlagen, die fttr die Landesvermessung oder das
Liegensdraftskataster von Bedeutung sind, der Vermessungs- und Katasterbehörde
einzureidren und zu versidiern, daß sie ridrtig sind.

(2) Die der Vermessungs- und Katasterbehörde eingereidrten Unterlagen sind,
soweit gesetzlidr nidrts anderes bestimmt ist, bei den Arbeiten für die Landes-
veflnessung oder das Liegensdraftskataster zu berü&sidrtigen, wenn die Unter-
lagen den bestehenden Vorsdrriften entspredren und zur Ubernahme geeignet sind.

(3) Bd den Arbeiten, deren Ergebnis in die Landesverrnessung oder das Liegen-
sdraftskataster tibernommen werden soll, sind alle behördlidren Vermessungsstellen
und die Uffentlidr bestellten Vermessungsingenieure an die §Teisungen des fttr das
Vermessungs- und Katasterwesen zuständigen Ministers gebunden. Dieser edäßt
audr die Vorsdrriften ftir die einheitlidre Ausbildung und Prüfung des Vermessungs-
personals.

Amtli.&e Begründ*ng

Die Regelung in Abs. 1 ist notanendig, am die Landeshartenuerhe rnd das
Liegenschaffshdtdster auf dem ne$esten Stand za halten (ogl. §§ 9 und 10). Als
(Jnterlagen, die lür die Veramtang geeignet sind,, hommen oor allem die Ergeb-
nisse oermessangstedtnisdter Ermittlungen oon Tatbeständen am Grund *nd Boden
soaie ihre Darstellu.ng in Karten und Plänm in Betradtt.

Die Versidterung, d,a$ die (Jnterlagen ridttig sind, ist bei den anderen behörd-
lidten Vermessangsstellen oon dem leitenden Vermessungsbedmten abz*geben; sie
bringt zum A*sdra&, daS die einreidtende Stelle die Vermess*ngss&riffen geprüft
*nd erhennbare Mängel beseitigt hat.

Um d.ie Virts&aftliüheit im Vermessungsuesen sidterzustellen, müssen die Ver-
messungen der behardliüen Vermessangsstellen *nd d,er öftentli& bestelhen Ver-
messangsinge:nieure so atsgeführt werden, da| sie in die Landesaermessilng and in
das Liegensdtaffskataster eingegliedert aserden hönnen. Die Verwertba*eit ist
daoon abhängig, da$ die Arbeiten, die lür die Eingliederung oon Belang sind,,
einheitli& angelegt *nd dardtget'übrt uterden. Die dazu erlorderlidten Weis*ngen
ma$ d.aber, entsprechend der bisherigen Regelung, der für das Vermesstngs- tnd
Katasteran sen zuständige M inister erlas sen.

A*s den gleidtm Gründen soll - entspredtend ,der bisberigen Regel*ng - der
Itr das Vermessungs- and Katasteranesen zaständ.ige Minister Vorsdtriffen filr d;e
einheitlidte Aasbild*ng and Prüfung des Vermesstngspersonals erlassen. Dies gih
am so mehr, als die oon dem Vermesstngspersonal ausz*führendbn Arbeiten weit-
gehend selbständiger Natur sind.. Es ma| daber durdt die Attsbildangs- rnd
Prüfangsordnungen sidtergestelb amden, d,a$ die A*sbildang rnd die Pfifmg aal

§2
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§3 die spätere Mitarbeit an einem einbeitliüen Vermessungs- und, Kartenwerh ab-
gestelh sind.

l,tit dr* Bund sind. Vereinbarungen über die Ausbild.ung des Vermessungs-
personals, das bei den Bundesd.iensistellen beschäftigt aird, getroffen word.en.

Anmerkungen

l. Dem in § 2 den anderen behördlidren Vermessungsstellen und den Offentlich
bestellten Vermessungsingenieuren eingeräumten Redri zur Mitwirkung an der in
§ 1 bezeidrneten Landesaufgabe stellt § 3 in den Abs. l und 3 die Pflidrten gegen-
über, die mit der Mitwirkung verbunden sind,

2. Von Bedeutung sind alle Unterlagen, die zur Einridrtung und Fortführung der
Landesvermessung und des Liegensdräftskatasters verwendet werden können. Auf
dem Gebiet der Landesvermessung kommen die Verrnessungsergebnisse in Betradrt,
die für das Lage- und Höhenfestpunktfeld und die Landeskartenwerke bedeutsam
sind. Zu den Unterlagen für das Liegens&aftskataster zählen die Ergebnisse der
Vermessung von Crundstücksgrenzen, Gebäuden, der Abgrenzung von Nutzungs-
arten, Klassenfläd,en und Klassenabsdrnitten sowie die Angaben aller im Liegen-
schaftskataster nadrzuweisenden Eigensdraften und Merkmale der Uegensdraften
und Gebäude (vgl. § 11).

3. Das Gesetz verpflidrtet die angesprodrenen Stellen, die Unterlagen ohne be-
sondere Aufforderung einzureidren. §7ie dies gesdrehen soll, bestimmt das Cesetz
nidrt, Die Art der Vorlage ridrtet sidr nach dem Grad der Verwendbarkeit der
Unterlagen; die beteiligten Stellen werden ggf. ein geeignetes Verfahren zu ver-
einbaren haben, soweit nidlt nadr Abs.3 allgemeine'§ü'eisungen, z.B.in Form des
Fortführungserlasses II, bestehen. Mit der Versidrerung, daß die eingereidrten Unter-
lagen ridrtig sind, übernimmt die einreidrende Stelle die Verantwortung oder Mit-
verantwortung. Dies ist besonders widrtig wegen der haftungsredrtlidren Folgen,
die sidr aus unridrtigen Unterlagen ergeben können. Das entbindet die zuständigen
Vermessungs- und Katasterbehörden jedodr nidrt, die Unteilagen bei der Uber-
nahme in die Landesveflnessung oder das Liegensdraftskataster in ausreidrendem
Umfange zu prüfen. Sie dürfen die Unterlagen keinesfalls vorbehaltlos übernehmen.
Etwas Analoges hat das Reidrsgeridrt bezüglich der Zusammenarbeit von Grund-
bud-ramt und Notaren mehrfadr bestätigt.

4. Die Vsrschrift des Abs. 2 bindet die Vermessungs- und Katasteöehörden, die
eingereichten Unterlagen zu verwenden, wenn die näher bezeidrneten Voraus-
setzungen erfüllt sind. Sie stellt im Interesse einer möglidrst wirtsdraftlidren fubeits-
weise sidrer, daß jede geeignete.Arbeit in den umfassenden Nachweis der [,andes-
vermessung und der Liegensdraften übernommen wird. Die Regelung gibt somit den
ausführenden Stellen die Gewähr, daß ihre Arbeit nicht nur dem beabsidrtigten
Einzelzwe&, sondern darüber hinaus der im § 1 bezeidrneten Aufgabe dient.

5. Ob die Unterlagen zur Ubernahme geeignet sind, hängt entsdreidend davon
ab, daß sie den Anforderungen,'die an die Landesvermessung und das Liegens&af*.
kataster gestellt werden, genügen. Die Vermessungsergebnisse sollen dazu dienen,
die Landesvermessung und das Uegenschaftskataster fortzuführen und zu vervoll-
ständigen und dadurdr zu einer ,,allmählic}en" Neueinridrtung beizutragen'. Un-
befriedigende Ergebnisse lassen sich häuffg dadurch vermeiden, daß die beabgidrtig-
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ten Arbeiten vorher mit der zuständigen vermessungs- und Katasterbehörde be-
sprodren und in vertretbaren Grenzen gehaltene Vorsdrläge der Behörde berüd<-
siötigt werden. Die Unterlagen müssen nadr Form und Inhalt den bestehenden
Vorsdriften - in erster Linie also den tedrnisdren Erlassen - entspredren. Hieraus
und aus der verlangten Eignung zur Ubernahme folg das Nadrprüfungsredrt der
übernehmenden Vermessungs- und Katasterbehörde. Ihr steht somit audr ein Nadr-
prüfungsredrt im Felde zuf wenn auf Grund der Prüfung im Büro die Verant-
wortung oder Mitverantwortung für die Ridltigkeit der Ergebnisse nidrt über-
nommen werden kann (vgl. Anm. 3).

Abs. 2 gilt nur, soweit gesetzlidl nidrts anderes bestimmt ist. Etwas anderes ist
bestimmt für Vermessungsdrriften über Grundstücke, die in ein Flurbereinigungs-
verfahren einbezogen worden sind. Sie sind nadr gesetzlidrer Regelung ohne Prü-
fung zu übernehmen (§ 79 Flurbereinigungsgesetz).

6. Abs. 3 Satz 1 enthiilt das sogenannte technisdre §üreisungsred-rt. B besdrränkt
sich jedodr abweidrend von § 2 des Neuordnungsgesetzes vom 3. 7.34 (vgl.Anm. vor
§ 1) nur auf die behördlidren Stellen und die ObVermlng. Die allgemeinen \7ei-
sungen werden in erster Linie in den RidTtlinien und Runderlassen gegeben, die die
tedrnisdren Angelegenheiten der Einridrtung und Fortführung von Landesvermes-
sung und Liegensdraftskataster regeln.

7. Die gesetzlidre Sonderregelung des Abs. 3 Satz 2 (Erlaß von Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen für den Vermessungsberuf) ist durdr s 21 Abs.2 Satz 1 des
Nieders. Beamtengesetzes vom 14.7.1960 (Nds. GVBI. S. 145) zugelassen und gilt
audr für Ausbildungs- und Prüfungsbestimmungen der Angestellten, Arbeiter usw.
irn Vermessungswesen. Sie entspridrt § 3 Abs. 1 des Neuordnungsgesetzes vom
3.7.34.

Hinweis auf Cesetze anderer Länder
Baden-§7ürttemberg ss 11 (2), 21 (l) Nr. 2 und. 4, (2) VermC
Rheinland-Pfalz § 9 KatG
Saarland s 10 KatG

§4
Einreidren von Unterlagen durdr andere Stellen

(I) Alle übrigen öffenrlidren stellen haben auf Anfordern unterlagen, die für die
Aufgaben der Landesvermessung oder des Liegensdraftskatasters von Bedeutung
sind, der vermessungs- und Katasterbehörde zur Einsidrtnahme vorzulegen. Ihnen
sind die durdr die Voflage entstehenden Auslagen zu erstatten.

(z) Das gleidre gilt für natürliüe und iuristisdre Personen des Privatrethts, soweit
nidrt durdr die Vorlage ein beredrtigtes Privatinteresse gefährdet wird.

Amtlicbe Begründang
Es handeb sidt hier um unterlagen, die nidtt bei der Ert'üllung aon Hobeits-

aufgaben i. s. des § 1 anfallen, aber trotzdem lar die Belange dei Allgemeinheit
d,tsge@ertet werd,en sollen, wenn sie geeignet sind. Damit aird die Veiauhangs-
arbeit oereinl adtt und aerbilligt.

Soarcit natürlidte tnd iuristisdte Personen des Prioatedtts aerpflidttet uerden,
unterlagen zar Einsidttnahme oorzulegen, ist sidtergestellt, da$ etöaige beredttigti
Prioatinteressen berü&sidttigt werden.

§3

§4
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§4 Anmerkungen

l. Im Abs. 1 sind,,alle übrigen öffentlidten Stellen" angesprodlen, die nidrt be-

reits nad-r § 3 Abs. 1 zur Abgabe der Unterlagen verpflidltet sintl. Hierunter fallen

z. B. \Wasserwirtsdraftsämter, Flodrbauämter, Kreisbauämter u- a. mehr' Zu den

öflentlidren Stellen gehören auch die öIfentlidT-red'rtlidren Körpersdraften'

2. Die übrigen öffentlidren Stellen können nidrt immer übersehen, ob und in
weldrem Umfang die bei ihnen entstandenen oder vorhandenen Unterlagen für die

Aufgaben der l.andesvermessung und des Liegensdraftskatasteis verwendbar sind.

Deshalb sind sie erst verpflidltet, die Unterlagen vorzulegenf wenn diese angefordert
werden. Die zuständige Vermessungs- und Katasterbehörde muß daher von sidt aus

ermitteln, ob Unterlagen, die für den beabsid,tigten Zwed< in Frage kommen, vor-
handen sind. §üegen der Einschaltung des Katasteramtes in die Vorhaben wird auf
Nr:112.1 der Allgemeinen Dienstanweisung für die unteren und höheren Ver-
messungs- und Katasterbehörden verwiesen.

3. Unterlagen i. S. des Gesetzes sind Nadrweise aller Art, die bei der öffentlidren
Stelle entstanden sind. Meist wird es sich um Zeidrnungen, Risse, Karten, Uber-
sidrten, Luftbilder u. dgl. handeln.

4. Die Vorlagepflidrt erstred(t sidr auf alle Unterlagen, die für die Aufgaben der
Landesvermessung oder des Liegensdraftskatasters von Bedeutung sind. Auf den
Umfang, in dem sie verwendet werden können, kommt es nidrt an. Die Vorsd'rrift
ist deshalb so weit gefaßt, weil ohne genaue Kenntnis der Unterlagen ihr §7ert für
die Landesvermessung oder das Liegensd,aftskataster nidrt beurteilt werden kann.
Die lorlagepflidrt ist gered-rtfertigt, weil die Aufwendungen der öffentlidren Stellen
im allgemeinen aus Mitteln der öffentlichen Hand, also in der Hauptsadre aus

Steuergeldern, bestritten werden. Die Offentlidrkeit hat daher einen Ansprudr
darauf, daß die im Rahmen der öffentlidren Aufgaben entstandenen Unterlagen
auch für die Nadweise der Landesvefinessung und des Liegensdraftskatästers nutz-
bar gemadrt werden.

5. Die Einsidrtnahme hat zunächst den Zwed<, festzustellen, ob die Unterlagen
überhaupt für die Landesvermessung oder das Liegensdraftskataster bedeutsam

sind. Um unnötige fubeiten zu vermeiden, ist davon abgesehen worden,
die Stellen sofort zur Vorlage von Absdrriften usw. zu verpflidrten. Nadr dem

Ergebnis der Einsidrtnahme werden ggf. Absdrriften u. dgl. gefertigt oder ange-

fordert oder notwendige Ergänzungsvennessungen veranlaßt.

6. Die Kostenerstattung ist auf die A u s I a g e n besdrränkt, die durdr die V o r -

I a g e der Unterlagen entstehen. Der Gesetzgeber ist davon ausgegangenf daß die

Kosten für die Unterlagen selbst für eine Aufgabe entstanden sind, die die übrigen

öffentlidren Stellen zu erfüllen haben, und zwar unabhängig von der - meist

späteren : Vglwsndung der Unterlagen durdr die Vermessungs-. und Katastef-
behörde. Bei den Kosten für die Vorlage von Unterlagen wird es sidr meist um

Auslagen für Lid.rtpausen, Kopien, Absdrriften u: dgl. handeln. In vielen Fällen wird
es sidr empfehlen, die Beträge zu pausdralieren oder eine Vereinbarung über die

Kostenregelung zu treffen.

7. Um kostenspielige Vermessungen; Ermittlungen, tedrnisd're Feld' und Büro-

arbeiten nidrt zu wiederholen, sind audr die natürlidren und juristisdren Personen

des Privatred-rts nadr Abs. 2 in gleidrem Maße wie die öffentlidren Stellen ver-

26



pflidrtet worden, unterlagen vorzulegen. Audr ihnen sind in der Regel nur die § 4
Auslagen für die Vorlage der Uhterlagen zu erstatten. Dabei wird davon aus- 'r -
gegangen, daß die evtl. ubernahme in ein öffentlidres Register oder eine amtliöe
Karte audr dem vorlageverpflidrteten zugute kommt. verwendbare unterlagen
werden hauptsädrlidr bei Industrieunternehmen und Ingenieurbüros anfallen. Jedodr
ist die vorlagepflidrt gegenüber den öffentlidren Stellen durdr den Sdrutz beredr-
tigter Privatinter€ssen wesentlidr eingesdrränkt. Das berechtigte Privatinteresse kann
z. B. dadurdr gefährdet werden, daß Pläne von rüTerksanlagen, Leitungen u. dgl.
durdr die Ubernahme in die amtlidren Nadrweise und Karten vorzeitig bekannt
werden.

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 18 KatG
§ 7 KatG
§ lt KatG

Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

§5 s5
Betreten der Grundstü&.e

(1) Die mit örtlidren Arbeiten zur Durdrführung dieses Gesetzes beauftragten
Personen sind beredrtigt, Crundstü*.e und baulidre Anlagen zu betreten und zu
befahren, um die erforderlidren Arbeiten durdrzuführen. Das Betreten von §Zoh-
üungen kann nidrt verlangt werden.

(2) Verden hierbei Maßnahmen notwendig, durdr die iemandern ein Sdraden
zugeftigt wird, so hat derienige, der die Kosten für die Vermessungsarbeiten zu
tragen hat, dem Gesdrädigten eine angemessene Entsdrädigung zu leisten. Mehrere
Ersatzpflidrtige haften als Gesamtsdruldner. Der Entsdrädigungsansprudr veriährt in
einem Jahrl die Veriährung beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Sdraden
entstanden ist. Die §§ 202 bis 224 des Bürgerlidren Gesetzbudrs sind entspredrend
anzuwenden. Ansprüdre, die dem Eigentümer oder Besitzer auf Grund anderer
Vorsdrriften zustehen, bleiben unberührt.

(3) Die Absidrt, Grundstüd.e oder baulidre Anlagen zu betreten, soll dem Eigen-
tümer oder Besitzer vorher mitgeteilt werden.

Amtliche Begründung
Das Redtt, Gru.ndstü&e za betreten, ist in äheren Gesetzen untersdtiedlidt oder

überhaapt nidtt festgelegt anrden, Um Vermessungsarbeiten ordnangsgemä$ aas-
lübren z* können, mu$ dieses Redtt gesetzlidt geregeh uerden. Dem Betrcten ist
das Belahren gleidtzustellen, ueil zar anirtschaftlicben Gestahang der Arbeiten
Personen,Geräte und Abmarkungsmaterial häufig in Kruftangen befördert uerden.

Es ersdteint billig, das Risiho anoermeidbarer Schaden oott demjenigen trrtgen zr4

lassen, der d.ie Kosten lür die Arbeiten afi sidt zu nehmen hat. Das hann die Ver-
messangs- and Katasterbehörde sein, utenn sie oon Amts a)egen täti.g aird. Ebenso
kann ein prioater oder sonstiger Antragsteller entsdtädigungspflidttig sein, utenn
er Kostenschuldner ist. Das ist a*dt dann der Fall, u,enn er zanar Gebührenfreiheit
genie$t, aber Aaslagen erstatten mu$, da diese za den Kosten gebören (ogl. § 1

Abs. 1 and § 13 Abs. 1 des Entarurfs eines Verualtungshostengesetzes)*. Die
Begrenzang der Verjäbrungslrist aal ein Jabr trägt zar Redttssidterheit bei, obne
d a $ b er e ch t i gt e E r s at z ans p r üdt e ge s dt mäle r t anr d en,

* jetzt: Verwaltangskostengesetz o.7. 5, 1962 (Nds. GVBI. 5.43).
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§5 Durdt d.ie Vorschriff in Abs, 3 soll erreicht anerden, d,a$ d.er Eigentümer oder
Besitzer oon der Absicht, Grundstücke oder bauliche Anlagen za betreten, Kennt-
nis erhält, utenn d,er Benachridttigung.nidtt besondere Hinderangsgründe entgegen'
stehen.

Anmerkungen

l. Das Red-rt, Grundstüd<e zu betreten, haben alle Personen, die mit örtlidren
Arbeiten zur Durchführung des Gesetzes beauftragt sind. Als Nadrweis des Auftrags
dient im Bereidr der Vermessungs- und Katasterbehörden der Dienstausweis nadr
dem Muster der Anlage 1 zur Allgemeinen Dienstanweisung für die unteren und
höheren Vermessungs- und Katasterbehörden.

2. Es ist angebrad-rt, daß die berechtigten Personen gegenüber den Eigentümern,
Pädrtern, Verwaltern usw. rüclsichtsvoll und höflidr auftreten. §Teigern sidr die
Eigentümer usw. trotzdem, das Betreten ihrer Grundstücke zu gestatten, so ist
erforderlidrenfalls polizeiliche Hilfe in Ansprudr zu nehmen.

3. Das Redrt, Grundstüd<e zu betreten, besteht nur in dem Umfange, der für
die örtlichen Arbeiten erforderlid-r ist. Es ist demnach nicht gegeben, wenn aus
dienstlidrem oder privatem Anlaß Grundstücke betreten werden, ohne daß die
Absidrt hesteht, Arbeiten oder Vermessungen zur Einridrtung und Fortführung der
Landesvermessung oder des Liegenschaftskatasters zu erledigen.

4. Das Red-rt, Grundstüd<e zu betreten, erstreckt sidr audr auf baulidre Anlagen
jeder Art, nidrt jedodr auf §Tohnungen. §7egen des Betretens von rVohnungen vgl.
Art. 13 Abs. I GG (Unverletzlichkeit). Sind Grundstücke oder baulidre Anlagen mit
betrieblidren Einridrtungen versehen, z. B. mit Bahn- und anderen Verkehrsanlagen,
Versorgungs- oder Industriebetrieben, Anlagen des Bergbaues u. dgl., so ist auf die
Besonderheiten des Betriebes Rüd<sicht zu nehmen. Grundstüd<e und baulidre
Anlagen, die im Bereid-r der Bundesbahn liegen oder unter der Aufsidrt der
Bergbehöiden stehen, sollen nur im Einvernehmen mit diesen betreten werden.
Auf die Bestimmungen der Deutschen Bundesbahn über das Betreten der Bahn-
anlagen wird hingewiesen (vgl. Dienstausweis nadr Anl. 1 zur ADAVerm). Bei amt-
lichen Vermessungsarbeiten auf Straßen sind die Hinweise zur Verhütung von
Unfallen zu bead-rten, die der Nds. Mdl. in seinem RdErl. vom 21.11.1957 (Nds.
MBl. S. 946) gegeben hat.

5. Die Regelung des Abs. 2 kommt ftir die Sdradensregulierung nur insoweit in
Betradrt, als die Maßnahmen notwendig waren. Ob und in weld,em Umfang
Arbeiten notwendig sind, haben die ausftihrenden Personen nadr pflidrtgemäßem
Ermessen zu entsdreiden. Dabei wird zu prüfen sein, ob ein Sdraden z. B. durdr die
§7ahl eines anderen Meßverfahrens, den Einsatz besonderer Instrumente, Messen

zu anderer Zeit o. dgl. vermieden oder gemindert werden kann. Entstandene

Sdräden hat derjenige zu regulieren, der die Kosten der Vermessung trägt' Jedodr
bleiben nach Abs. 2letzter Satz Ansprüdre auf Grund anderer Vorsdrriften unbe-
rührt (2. B. nadr dem BGB wegen unerlaubter Handlungen). Nadr § 14 Abs. 2 kann
die Regulierung von Sdräden, die bei örtlid,en Arbeiten zur Neueinridrtung des

Liegensdraftskatasters entstehen, besonders vereinbart werden.
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6. Nadr dem Gesetz ist für unvermeidbare Sdräden ohne Rücksidrt auf deren §, ri
Größe Ersatz zu leisten. Dodr wird bei sogenannten ,,Bagatellschäden" häuffg auf J r
Entschädigung verzidrtet werden. Abs. 2 gewährleistet dem Geschädigten eine
angemessene Entsdrädigung, nicht eine volle. §ras unter angemessen zu verstehen
ist, muß im Einzelfall unter Berüd<sidrtigung der Red'rtspredrung beurteilt werden.

Bei landwirtsdrafdidr oder gärtnerisdr geJrutzten Grundstüd<en läßt sich der tat-
sädrlidr entstanäene Schaden häuftg erst kurz vor der Ernte feststellen.

7. Die Begrenzung der verjährungsfrist auf ein Jahr dient dazu, einen Sdraden
zeitgeredrt festzustellen und die Ersatzansprüd-re rasdr abzuwid<eln. \[egen der zu
beobadrtenden vorsdrriften über die Verjährung verweist das Gesetz 

"uf 
ss zoz bi,

224 BGB.

8. Abs. 3 ist eine Sollvorsdrrift. sie laßt also in begründeten Fällen Ausnahmen
zu. Der Eigentümer und Besitzer kanrr das Betreten nicht verweigernr \renn er
ausnahmsweise nicht uiterichtet worden ist.

Baden-Württemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Cesetze anderer Länder

§ 14 VermG
§ 17 KatG s 17 AbmG
§ 6 KatC § SAbmG
§ 7 KatG § SAbmG

§6 s6
. Veröffentlidrung

Die Ergebnisse der Landesvennessung und die Nadrweise aus dem Liegensdrafts-
kataster dürfen nur von den Vermessungs- und Katasterbehörden vervielfältigt
und veröffentlidrt werden. Der für das vermessungs- und Katasterwesen zuständige
Minister kann Ausnahmen, vor allem für den innerdienstlidren Gebraudr der Bi-
hörden, zulassen.

Amtliche Begründung
Diese vorschrift soll einen Mi$brauch der amtlidten Kartenarcrke, der Abzeich-

n:4n:gen und Abschriften aus dern Liegenschaffshataster oerhind.ern und. sidterstellen,
da$ dieses Material in einwandlreier Aust'übrung oerwendet wird.

Die Befugnis des für d.as Vermessungs- und Katasteruesen zuständigen Ministers,
Ausnahmen zazalassen, erscheint ert'ord.erlidt, um uie bisher den.bes-onderen ver-
hältnissen - 7)or allem bei Behörden - entspredten zu können.

Anmerkungen

- t. Ergebnisse der Landesvermessung sind die Nadrweise des Lage- und Höhen-
festpunktfeldes (§ 8) und die Landeskartenwerke (§ 9). Nachweise ius dem Liegen-
sdraftskataster sind vor allem das Flurkartenwerk einsdrließlidr des Vermessungs-
zahlenwerks und die Katasterbücher (§ 11).

. 
unter den Begriff ,,vervielfältigen" fallen alle Arten von Abschriften und Kopien

(Abzeid'rnungen, photomedranisdre vervielfältigungen und Drucke). praktisdr wird
es sidr meist um Reproduktionen aus den Landeskartenwerken, Abzeidrnungen

29



§6 aus dem Flurkartenwerk und Absdrriften aus den Katasterbüdrern und dem Ver-

messungszahlenwefk handeln. Zur Veröffentlidrung gehören audr das Verlägsredrt,

der Vertrieb und die Verwertung.

2. Nadr s I Nr. 3 des Gesetzes betr. das Urheberredrt an §Terken der Literatur

und Tonkunst vom 19. 6. 1901 (RGBI. 5.227) i. d. F. des Gesetzes vom 13. 12.1934
(RGBI. II S. 1395) - UIUG - 'sind Abbildungen wissensdraftlidrer oder tedr-

nirdr.. Art, die nidrt ihrem Hauptzweck nadr als Kunstwerke zu-betradrten sind,

urheberredrtlidr gesdrützt. Dazu gehören audr die Landeskartenwerke. De Verviel-

fältigung von Lindeskarten ist somit nad'r dem UIUG, für das nadr Artikel 73

Nr. 
-g öC der Bund die ausbdrließlidre Gesetzgebung besitzt und das dem als

Landesgesetz erlassenen Vermessungs- und Katastergesetz vorangeht, verboten.

Ein Urherberredrt wird nur dann neu begründet, wenn ein Kartenwerk gegen-

über der benutzten Vorlage einen besonderen darstellerisd'ren Gedanken ausdrüd<t.

Dabei ist Voraussetzung, äaß stets eine eigentümlidre ,,geistige Sdröpfung" vodiegt,

So begründet z. B. das 6loße Kennzeidrnen von §Tanderwegen mit roter Farbe auf

einer Karte kein Urheberredrt.')

3. Soweit die Ergebnisse der Landesvermessung und die Nadrweise aus derh

Liegensdraftskatastei nidrt durd'r das LitUG gesdrützt sind, gilt § 6. Das trifft vor

allem ftir Flurkarten zu, die keine individuelle Eigenart als Ergebnis einer selb-

ständigen Geistestätigkeit aufweisen.l) Da das LitUG somit auf Flurkarten nidrt

"rr*.rdbr. 
ist, kann für sie audr § 16 LitUG nicht herangezogen werden, der die

Vervielfältigungen von ,,zum amtlidren Gebraudr hergestellten amtlidren Sdrriften"
zuläßt.

4. Ausnahmen vom allgemeinen Vervielfältigungsverbot, die vor allem für den

innerdienstlidren Cebraudr der Behörden zulässig sind, werden gewöhnlidr mit
Auflagen verbunden. Audr sie sollen einen Mißbraudr der Ergebnisse_ der Landes-

u..-.s.rng und der Nadrweise dus dem Uegensdraftskataster verhindern. Mit der

Vorsdrrift iollen ferner demjenigen, der Vervielfältigungen herstellen will, Nadr-
teile erspart bleiben, die z. B. dadurdr eintreten können, daß veraltete, nidrt mehr

gültige Darstellungen und Angaben verwertet werden (vgl. Absdrn. IV der Anl. B

i,rm Rdftl. vom 2-9. g. 1948 - I/8 - 2013 A - ?907/48 (GültL 154/11) i. d. F' d.

RdErl. vom 25. 2. tg65 (Nds. MBl. s.222 - GnkL 154/53) und Anl. 1 zu den mit
Erl. d. Nds. Mdl. v. 24.7.1963 - I/4 (Verm)-2632 - 3 (GültL 149/t0t) ge'

nehmigten Repro-Ridrtlinien I 963).

5. §fler unbefugt die Ergebnisse der Landesvermessung oder die Nadrweise aus

dem Liegensdraftskataster vervielfältigt oder veröfientlidrt, handelt ordnungswidrig
(s 26). Ünberührt bleiben die straf- und zivilredrtlidren Fotgen, soweit die Ergeb-

nisse und Nachweise urheberredrtlidr geschützt sind.

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

Baden-§7ürttemberg §§ 16, 21 (1) Nr. 3 VermG

Hessen § 10 (2) KatG

Rheinland-Pfalz § 10 (2) und (4) KatG

Saarland §§ 13 (2),14 (2) und (3) KatG

1) Urteil des Hess. verwaltungsgeridrtshofes vom 18. 10..11x1 - II. Senat - OS II - 47151 - (EWCH 13, 5r)

30



ZVEITER TEIL

[andesvermessung

J7
Zwe&

Die Landesvermessung hat die Aufgabe, ein Lage- und Höhenfestpunktfeld auf-
zubauen und zu erhalten, topographis&e Gegens6nde und Geländeformen zu

erfassen und diese in Landeskartenwerken darzustellen.

Amtliüe Begründung

Für die l,andesoermessang lehlt eine einheitlidte gesetzlidte Grundlage. Ähere
gesetzlicbe Regelangen betreffen Teilgebiete aie z. B. die Enidttung nnd Erhahang
oon Marksteinen zar Festlegwng trigonometrisdter Pankte, anrüber in den ein-
zelnen Ländern versdtiedene Vorscltriften bestehen ("51. § 28 Nr. 3, 6,9, 13), Das
Gesetz über die Bildung non Hduptoermessungsabteilungen oom 18. 3. 1938

(RGBI. I 5.277) abertäg einen Tiil der aom-Reidrsaml für Landesa*fnahmb
wabrzunebmenden Aulgaben aul die neueingeridttete Dienststellen. Die Lüchen-
haftigheit der gesetzlicben Regelung ist darin begründet, da$ die Aulgaben der
Landesoermessung bis zum lahre 1918 oon militärisdten Stellen z. B. in Prca$en
oon der Preufiisdten Landesaufnahme, einem Teil des Grofien Generalstabes, utahr-
genommen wurd.en. Nacb § 4 des Gesetzes über die Neaordn*ng des Vermessungs-
u)esens o.orn 3.7, 1934 (RGBI. I S. t34) sollten d,ie Aut'gaben d.er Landesoermess,,tng
in einer Reidtsaermessungsordnung geregelt werden, die aber int'olge des Krieges
nicbt erlassen wurde.

Soueit gesetzliche Regelungen bestelten, sind sie durch die Entwi&lung grö$ten-
teils überhoh. So sind. z. B, die Vorschriften über den Eruterb des Eigentums an
Marhsteinsdtutzfläcben mit den im Grandgesetz oeranberten Grundredtten and mit
dem Enteignungsredtt nidtt oereinbar. Au$er den Aut'gaben, die den Haapt-
oermessangsabteilu.ngen im Jahre 1938 überragen anurden, sind nadt 1945 alle
Landewermessangsaulgaben aut' die Länder übergegang,en, uteil das Reidtsamt lür
Landesaulnabtne z* bestehen aafhörte *nd das Vermessungsanesen aussdtlie$lieh
Angelegenheit der Länder arurde (Art.70 und 74 des GG),

§ 7 soll die oorhandene gesetzlicbe Lüche ausfüllen. Inhahlich entspricht er dem
bestehenden Zustand, indem er diejenigen Vermessungsaulgaben der Landesoer-
mess,,tng zuordnet, die als solche seit 1948 soarchl in Niedersadtsen als atdt in den
anderen Bundesländern bezeichnet anerden.

Anmerkungen

1. Die Aufgabe der Landesvermessung ist hier erstmals in einem Gesetz be-
zeid,net worden (siehe Nittinger, Vermessungsgesetzgebung in der Bundesrepublik,
ZN 1962 Seite 39). Vorsdrriften, die die [.andesvermessung betreffen, enthält audr
der erste Teil und die §§ 17 bis 20 und 26.

2. \7egen der Begriffe ,,Lage- und Höhenfestpunktfeld" und ,,Landeskarteir-
werke" vgl. die Anm. zu den §§ 8 und 9.

§7
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§ 7 3. Topographisdre Gegenstände und Geländeformen werden sowohl durdr Ver-
') ' ,.r.ung.r- und Auswertungen der Vermessungs- und Katasterbehörden als audr

durdr Slmmlung und Verwertung von Unterlagen anderer Stellen (ugl. SS 3 und 4)

erfaßt.

Baden-§7ürttemberg
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 6 Nr. l, 2, 3, 10 und § 9 VermG
§§ 1 (5), 3 (5) AbmG
§§ 4 (1), 6 (4) AbmG

§8 §8
Festpunktfeld

Das Lage- und Höhenfestpunktfeld entsteht durdr Vermessungenr weldre die
Grundlage ftir die Landeskartenwerke und das Liegensdraftskataster bilden.

Amtliche Begründung

Das Lage- und Höhent'estpanktfeld. bildet das nermessangstedtnisdte Gerippe für
alle Einzeloertnessttngelr. Jed.e Verrnessang, d.ie in einen geodätisch einanndfreien
Rahmen eingef ügt uird, gewinnt d.adurdt an Wert, Dauerhat'tigheit und, Verarcnd.-
barkeit. An die Herstellung, Erhahang und Erneaerung des Lage- und Höhen-

festpunktleldes müssen daher bestimmte Anlorderilngen gestelh werden. Die be-
stehenden Vorschriften sind. u.neinheitlich und unaollständ.ig. § I soll daber für
Niedersadtsen eine gesetzlidte Grundlage zur Durchführung *nd Koordinierung der
Arbeiten am Lage- und Höhent'estpunhtfeld liet'ern.

Anmerkungen

l.Zum Lagefestpunktfeld im.Sinne dieses Gesetzes gehören alle Punkte, die im
Nadrweis der Festpunkte (Nr.7 des FP-Erl. vom 15. 8. 1940 (MittRfL. 5.229)
i. d. F. des RdErl. des RMdl vom 13.6. 1944 (NRVD S. 59)) geführt werden.

2. Die Punkte des Lagefestpunktfeldes werden im allgemeinen durdr Triangu-
lation bestimmt. Dodr werden audr andere Meßverfahren, wie z. B. Feinpolygon-
züge und Trilateration mit Hilfe elektronisdrer Stred<enmessungr verwendet. Die
Meßmethode kennzeidrnet also nidrt unbedingt, ob ein Punkt zum Lagefestpunktfeld
gehört.

3. Zum Höhenfestpunktfeld im Sinne dieses Gesetzes gehören alle Punkte, die im
Nad-rweis der Nivellementspunkte (Nr. 8 der Ridrtlinien für den Aufbau des

Nivellementsfespunktfeläes vom ?l . 5. 1949, eingeführt durdr den RdErl. des

Nds. Mdl vom 26. 8. 1949 (AfN S. 374)) geführt werden.

4.Zu den Vermessungen, mit denen Punkte des Höhenfestpunktfeldes bestimmt
werden, zählen neben der Ermittlung der Höhenunterschiede audr Sdrwere-
messungen.

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

Baden-\7ürttemberg § 6 Nr. I und 10, § 9 VermG
Rheinland-Pfalz §§ I (5), 3 (5) AbmG
Saarland §§ 4 (1), 6 (a) AbmG
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§e
Landeskartenwerke

(1) Die Landeskartenwerke bestehen aus einheitlidr gestalteten Karten, weldre
die topographisdren Gegenstände und Geländeformen des Landesgebiets in ver-
sdriedenen Maßstäben darstellen.

(2) Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minister bestimmt
die ftir die Darstellung des Landes erforderlidren Kartenwerke.

Amtliüe Begründung

Es ersdteint angebrucht, die Merkmale d.er Landeshartenwerhe im Geietz zr,t. ilm-
rei$en; um sie gegen andere kartoigrapbisdte Darstellungen abzu.grenzen. Dabei
uerden die z. Z. aorbandenen oder erforderlidten Land.eshartenwerhe nicht einzeln
benannt, weil sie r»andlangst'ähig sein müssen, um den utedtselnden Bedürfnissen
der Verwaltung,Wirtsdtaft and Land.esoerteidigung genügen za hönnen. Der Abs.2
soll das Anpassen an die jeweiligen Ert'ordernisse ermöglicben.

Da d,ie Länder nach dem Grandgesetz lür das Vermessungs-, Kdrten- ilnd.
Katasteruesen zuständ.ig sind, ist d,ie i.n den Jahren 1935 (RdErl. d. RMdI über
den Zusarnminschlull der Landesoerrnessungen oorn 31. 5 . 1935 ; MBIiV S. 544) und
1937 (RdErl. d. RuPrMdI o. 1. 3. 1937; MBIiV S. 365) einget'ührte Unterscheidung
zwischen Reichs- and Landeskartenuterken nidtt mehr angebracht. Alle amtlichen
topographischen Kartenwerke zäblen zu den Landeshartenanerhen.

Ndch dem Beschlul! des Nieders. Staatsmini.steri.ums oon 11. 11. 1948 (Amttsbl,

f . Niedersa&sen S. 347), und. d.ein dazu ergangenen Erlafi des Ni.edersächsischen

Ministers des Innern oom 27. 11. 1948 (Amtsbl. t'. Nieders.5.3t7) werden z,Z.
folgend.e Landeskartenwerhe hergestellt; einige daoon liegen oollständig oor und.

müssen stets aul dem laufenden gehahen werden:

1. Deutsche Grundharte 1 :5000
( topographische Karte mit H öhenlinien),

2. Topographische Karte 1 :25 000
( M e l! tkdt blatt, t o p o gr a p hisch e S p e zialkar t e mit H ö h enlinien),

3. Karte 1 :50000
( t o p o gr a p his ch e S p e z i alh ar t e mi t H ö h enlinie n, t e ilat. mi. t S ch ummer an g),

4. Karte des Deatschen Reichs 1 : 100 000
( G e ne ralstab s k art e, t o p o grap h i s ch e S p e zi.alhan e mit S dt ra ff e n ),

5. Übersidttsharte d.es Deutsdten Reicbs 1 :200000
( to p o gr a p b i s cb e ü b e r s i ch t s h dr t e rnit H ö h e nl ini e n ),

6. Übersichtskarte von Mitteleuropa 1 :300 000
(Ü bersicbtskarte mit S churnmerung),

7. Internationale Weltharte 1 : 1 000 000
( geograpbische Karte mit H öhenlinien),

8. Sonderharten, d.ie in oerschied.enen MaSstäben den jeaniligen' besonderen
Zancken gerecht werden,

Die Karten zu 5-7 werd.en nach dem Verualtatngsabhommen zuiscben dem
Land. Nied.ersachsen und. dem Band über Ma$nahmen auf dem Gebiet des.amtlidten

§e
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§ 9 Landkartenuesens oom 31. 3. 19t7't oom Institut für Angewandte Geodäsie,
Franhlurt a. Main, bearbeitet.

Anmerkungen

1. Kennzeidren der Landeskartenwerke - im Gegensatz zu den Karten anderer
Stellen - ist die vollständige Darstellung des ganzen Landesgebiets in jeweils
gleidrer Projektionsart, gleicfiem Maßstab, gleid-rer Blattbegrenzung und einheit-
lidren, jeweils für den einzelnen Maßstab gültigen Zeicl-renvorsdrriften (Muster-
blättern). Es handelt sich unr ,,amtliche Kartenwerke". Die Vermessungsverwal-
tungen der Länder arbeiten in einer Arbeitsgemeinsd-raft (AdV) eng zusammen.
Durdr die im Auftrage der AdV herausgegebenen Musterblätter wird erreidrt, daß
die Landeskartenwerke für alle L'änder der Bundesrepublik einheitlidr gestaltet
werden. Audr sind für jedes Kartenwerk Bearbeitungsgrenzen vereinbart worden
(Blattgrenzen in der Nähe der Landesgrenze). Die Grenzblätter werden jeweils von
einem Lande vollständig bearbeitet.

2. Die Darstellung der topographischen Gegenstände und Geländeformen des
Landesgebiets ist als Teil der Landesvermessung eine Aufgabe des Landes, die im
öffentlidren Interesse durd-rgeführt wird. Das Land stellt daher audr die erforder-
lidren Mittel für die Herstellung der Karten, und zwar bis zur drud<reifen Vorlage,
bereit. Die Entgelte, die vom Kartenbezieher erhoben werden, ded<en etwa den

' Aufwand, der für die erforderlidren Materialien, für die Reproduktion und den
Drud<, also für rein tedrnische Arbeiten, entsteht. Deshalb sind Entgelte für Landes-
karten als Preise anzusprechen; sie sind ihrer Natur nach grundversdrieden von derr
Kosten, die für Amtshandlungen erhoben werden.

Hinweis auf Gesetze anderer Länder
Baden-§7ürttemberg § 6 Nr. 3 VermG

§ 10 DRITTER rEIL

Liegensdraf tskataster

§10

Zwe&.

(t) Das Liegensdraftskataster hat sämtliöe Crundstü&.e, grundstü&sgleidren
Redrte und Gebäude, audr wenn diese nidrt wesentlidre Bestandteile von Grund-
stüdcen sind, sowie die Nutzungsart der Grundstü&.e nadrzuweisen und zu be-

sdrreiben.
(2) Das Liegensdtaftskataster muß vor allem geeignet sein, als amtlidres Ver-

zeidrnis der Crundstü&e im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbudrordnung zu dienen;
es muß die Ergebnisse der amtlidren Bodensdretzung berü&.sidrtigen.

(3) Die Eigentümer der im Grundbudr eingetragenen Liegensdraften sind über-
einstimmend mit den Angaben des Grundbudts nadrzuweisen.

* jetzt: 31. 3. 1963 (Nds. MBl. 1964 S. 122).
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Amtlicbe Begründung § 10
Die ersten Vorschriften über die Einrichtung oon Nachweisen, dr.ts denen sich das

Liegenschaftshdtdster in der heutigen Form entwicheh bat, sind in den Grand- und
Gebäudesteuergesetzen der ebemaligen Länd.er Preallen, Braansdtueig, Oldenburg
und Schaumburg-Lippe enthdlten (o7l. § 2S Ud. Nr. 1,2,4, 5,7, lO, 16, 17, 19).
Fär die Erhebung aon Grundsteuern sind die Gesetze seit langem gegenstand,slos.
Aacb t'ür das Liegenschaftshataster sind sie gröfltenteils überboh, uteil die Kataster-
nacbarcise nidtt nur als l)nterlagen lür die Erhebung aon Grund.steuern sondern lür
oiele Bedürlnisse oon Recht, Vennaltung and Wirtschaff dienen (Mehrzarc&.-
hataster). Um den oielfältigen Anforderungen zu genügen, mu$ das Liegensdtaffs-
hataster a I I e Grundstü&e nachweisen; es mu$ so eingerichtet sein, da$ es mög-
liehst aielen Zane&.en nutzbar gemacht werden hann. Die oielfäbigen und über-
holten Rechtsgrandlagen werden durch dieses Gesetz abgelöst.

In Abs, 2 sind, die Einrichtungen genannt, für die das Li.egenschaftshataster eine
besondere Bedeutung besitzen wnd aul die daher bei seiner Aulstellung und. Fort-
fährung Rücbsicht genorlrn en werden mu$,

Die Grund.stüche uterden itn Liegenschaftshataster nacb ihren t a t s ä c h I i c h e n
Verbältnissen besdtrieben. Da die Rechtsoerbältnisse im Grundbucb nachgewiesen
werden, sind für die Grundstüche, die im Grundbach eingetragen sind, die hngaben
über die Eigentümei aus dem Grund.buch in das Liegenscbaftskataster zu über-
nehmen,

Anmerkungen

I. Im Gegensatz zum Grundbudr, in dem die Grundstücke der öffentlidren Hand
nicht ein§etragen zu sein braudren (buchungsfreie Grundstüd<e), weist das Liegen-
schaftskataster sämtlidle Grundstüd<e nadr. Der Begriff des Grundstüd<s im Sinne
dieses Gesetzes geht jedoch über den Begriff des Grundstricfts im Redrtssinne
(GBO § 3 Abs. 1) hinaus. Es sind daher nidrt nur alle budrungspflidrtigen und
buchungsfreien Grundstüd<e im Rechtssinne, sondern audr alle Flurstücke nadr-
zuweisen.

2. Veldre grundstücksgleichen Redrte im Liegenschaftskataster nachzuweisen sind,
wird im Gesetz nidrt erwähnt. Die Fassung ,,sämtliche . . . . grundstüd<sgleidren
Redrte" ist gewählt worden, weil zu den bereits bekannten neue hinzutreten
können. Es kommen jedodr nur solche grundstüd<sgleichen Redrte für den Nadrweis
im Liegenschaftskataster infrage, die auch für die Grundbuchführung Bedeutung
haben, z. B. das Erbbauredrt und das §Tohnungseigentum.

3. unter Gebäuden werden Bauwerke verstanden, die durdr ihre räumlidre um-
friedung Personen, Tieren oder Sachen Sdrutz gegen'äußere Einflüsse gewähren und '

ihrem umfang und ihrer inneren Einrichtung nadr den zutrt* von Menscl.ren ge-
statteri (Virth/Kriegel: Kommentar zum Hessisdren Katastergesetz). Nur dauer-
hafte Gebäude sind im Liegenschaftskataster nadrzuweisen.

4. De Nutzungsarten der landwirtsdraftlicl-r genutzten Grundstücke und die
Sdrätzungsmerkmale sind nadr den rechtskräftig feststehenden Ergebnissen der
Bodensdrätzung (Bodensdrätzungsgesetz vom 16. lo.1gl4 - RGBI. I s. r050) nadr-
zuweisen. §7ie die nidrt landwirtsd-raftlich genutzten Grundstüd<e im Liegensd-rafts-
kataster nadrzuweisen sind, ergibt sidr aus dem Katastereinridrtungserlaß.
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§ 10 Hinweis auf Gesetze anderer Llinder

Baden-§7ürttemberg § 5 Nr. 4, 6 bis 9 VermG
Hessen §§ 1, 2, 6. KatG
Rheinland-Pfalz § 1 KatG
Saarland §§ 1, 2 (5) KatG

§11 §rl
Bestandteile des Liegensdraftskatasters

(1) Das Liegensdraftskataster besteht aus dem Flurkartenwerk und den Kataster-
büdrern.

(Z) Das Flurkartenwerk enthält Angaben über Grenzen, Lage, Gebäudebestand,
Nutzungsart und Ertragsfähigkeit sowie die Nummern der Flurstü&e.

(3) In den Katasterbüdrern sind die Liegensdraften zu besdrreiben und übersidrt'
lich zusammenzustellen.

(a) Vie das Liegensdraftskataster einzuridrten und zu führen ist, bestimmt der
für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minsiter. § 16 Satz 2 des

Bodensdrätzungsgesetzes bleibt unberührt.

Amtliche Begründung

Die Grundstüche awden soanbl bildlich in mafstäbigen Karten (Flurkarten-
uerh) als aucb in einern beschreibenden Teil (Katasterbücber und Karteien) über-
sichtlich dargestellt utzd erläutert.

Zum Flurkartenuerh gehören u. a. die Flurharte und die Schätzungsharte. Die
Flurharte ist die Karte i. S. des § 2 Absatz 3 der Grundbucbordnung.

Die Kdtasterbücher bezeichnen die Liegenscbaften nach ibrer Nummer in der
Flurkarte und beschreiben sie nach ibren utichtigsten Eigenschaften (Lage, Fläche,
Natzungsart, Bescbaffenheit und Ertragst'ähigkeit).

Abs. 4 soll die bestmöglidte Wahrang der aerscbiedenen Belange und eine ein-
beitlicbe Kdtdsterf ührung sicherstellen.

Anmerkungen

l. Der bildlidre Teil des Liegensdraftskatasters wurde mit ,,Flurkarte", nidrt mit
,,Katasterkarte" bezeidrnet. Das §7ort ,,Flurkarte" deutet auf deren vielfältige Ver-
wendungsmöglidrkeit hin, die sie heute neben ihrer Eigensdraft als Bestandteil des

Liegenschaftskatasiers besitzt.

2. Uber die Einrichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters (Abs. a)

bestehen folgende Vorschriften :

1. Katastereinrichtungserlaß,
2. Fortführungserlaß I,

3. Fortführungserlaß II,
4. Polygonpunktfelderlaß,
5. Vermessungsrißerlaß,
6. Flurkartenerlaß,
7. das für verbindlidr erklärte Normblatt DIN 18702 als Zeidrenvorsdrrift,

8. Lageplanerlaß.
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3. § 16 Satz 2 des Bodensdrätzungsges€tzes lautet: ,,Die für die Vermessungs- § 11
behörden erforderlichen Vorschriften erläßt der Reidrsminister des Innern gemein-

sam mit dem Reidrsminister der Finanzen". An die Stelle der genannten Reidrs-

behörden sind in Niedersadrsen die entspredrenden Minister getreten.

Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§§ 3 und 4 KatG
§ 2 (2) KatG
§§ 2, 3 (2) KatG

§r2 §12
Redrte der Eigentümer und Besitzer

(1) Eigentümer, Besitzer, Behörden, Offentlidr bestellte Vermessungsingenieure,
Notare sowie Personen, die ein beredrtigtes Interesse daran haben, können das

Liegensdraftskataster und seine Unterlagen einsehen, daraus Auskunft sowie Ab'
zeidrnungen oder Absdrriften erhalten, soweit nidrt das Interesse der Allgemeinheit
entgegensteht.

(2) Abzeidrnungen und Absdrriften sind grundsätzkdr zu beglaubigen.

(3) Angaben aus dem Vermessungszahlenwerk, vor allem Vermessungsrisse,
dürfen nur den in § 2 Abs. 2 genannten behordlidren Vermessungsstellen und den

Ufientlidr bestellten Vermessungsingenieuren überlassen werden; der für das Ver'
messungs- und Katasterwesen zuständige Minister oder die von ihm beauftragte
Stelle kann Ausnahmen zulassen.

Amtlidte Begriindang

Das Redtt, das Liegensdtaffshataster u.nd, seine [Jnterlagen einzusehen sowie
d.aoon Abzüge, Abzeichnungen und. Abschriften zu erbalten, iit gesetzlich bisher
nidtt geregeh anorden. Abs. 1 soll diesetn Mangel abhelt'en. Er enthält den gleicben

Grundgedanhen anie § 12 der Grundbuchord.nung.

Mit d.er Beglaabigung der Abzeichnungen and Abschriften ist die Prüfung üer-
bunden, ob sie dem arntlidten Nadtweis nach d.em neaesten Stand entspre:chen.
Mit der Vorschrift des Absatzes 2 wird, sidtergestellt, da$ die Abzeidtnu.ngen and.
Abschriffen, die häufig als Unterlagen für Rechtsges&afte dienen, zuoerlässig sind.
Wo es daraat ofrensidttlich nidtt anleommt, sind utie bisher Aasnahmen zulässig;
d.as gih z. B. dann, utenn bqi Planungen und Entwurlsarbeiten der neueste Stand.
der Angaben nicbt ert'orderli& ist und die eingesdtränhte Verwendungsmöglicbheit
d.er unbeglaubigten Unterlagen d.er sie veranertenden Behörde genau behannt ist.

Die Angaben au.s d.em Vermessuhgszahlenuterh, oor allern in Form aon Ver-
messungsrissen, werden in der Regel lür die Vermessungen benötigt, bei denen
Eigentumsgrenzen lestzustellen sind.. An diese Vermessungen sind. redttli&e Wir-
hungen gehnüpft. Sie dürfen nuruon den im § 2 gendnnten Stellen ausgelührt
werden. Desbalb genügt es, u)enn das Zahlenaterk d,iesen Stellen zw Vert'ügung
steht. Dardt die Vors&rift d.es Abs. 3 soll ein Mi$braudt des Zahlenwerhes'soanbl
im öffentlidten als audt im Interesse des Grundstü&seigentümers ausgesdtlossen
werden. Die Regelung im Abs. 3 letzter Satz soll es d.em für das Vertnessungs- und.
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§ 12 Kdtd,ster@esen zttständigen Minister oder du aon ihm beaut'tragten Stelle ermög.
lichen, die Abgabe oon Zahlennacbweisen zr4 gestd,tten, wenn eine *nsadtgemäfle
Verwend.ung nidtt zu belürchten ist.

Anmerkungen

1. Es genügt, ein durdr die Sad-rlage begründetes redrtlidres oder nur tatsä&lidles
(wirtsdraftlidres) Interesse darzulegen; es ist nidrt erforderlidr, es glaubhaft zu
macihen. Ein Interesse der Allgemeinheit (des öffentlidren §Tohles) kann z. B. dann
entgegenstehenr wenn Nadrweise aus dem Liegensdraftskataster in bestimmten
Fällen geheim zu halten sind.

2. Die §7orte ,,grundsätzlidr zu beglaubigen" in Abs. 2 bedeuten, daß Aus-
nahmen zulässig sind. Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige
Minister kann allgemeine Verwaltungsvorsdrriften zur Regelung der Ausnahmefälle
erlassen. Aus der bisherigen Praxis hat sidr ergeben, daß Planungsstellen für den

' Entwurf eines Projektes beglaubigte Flurkarten in der Regel nicht benötigen.

3. Ausnahmen nadr Abs. 3 (Uberlassung von Angaben aus dem Vermessungs-
zahlenwerk) werden nur zuzulassen sein, wenn das Interesse des Grundstüd<seigen-
tümers gewahrt wird. Ferner muß gewährleistet sein, daß die Angaben einw3ndfrei
und zuverlässig verwendet werden, daß planvoll und wirtsdraftlidr gearbeitet wird,
und es muß ein öffentlid-res Interesse vorliegen.

Baden-Württemberg

[{essen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Hinweis auf Cesetze anderer Länder

§§ 15, 16,21 (1) Nr. 3 VermG

s§ I und 10 KatG

§ 10 KatC

§§ 12, 13, 14 (1) und (2) KatG

§13 §r3
Pfidrten der Eigentümer

(t) §Terden auf Grund eines Vertrages, durdr Naturereignisse oder durdr andere
Einwirkungen Grundstü&.sgrenzen verändert oder wird ein Grundstü&. bebaut oder
baulidr verärtdert oder ändert sidr seine Nutzungsart, so haben die Grundstü*.s- und
Gebäudeeigentümer der Vermessungs- und Katasterbehörde die Angaben zu
madren, die für die Führung des Liegensdraftskatasters erforderüdr sind. Unter-
lagen, die zur Fortftihrung des Liegensdraftskatasters erfordedidr sind, haben sie

auf ihre Kosten zu besdraffen und der Vermessungs- und Katasterbehörde einzu-
reidren, wenn sie die Veränderung zu vertreten haben. Sie haben einer Ladung der
Vermessungs- und Katasterbehörde nadrzukommen, können sidr aber durdr einen
Bevollmädrtigten vertreten lassen, wenn nidrt das persönlidre Ersdreinen angeordnet
ist.

(2) Die Vermessungs- und Katasterbehörde kann zur Erfullung dieser Pflidrt einc
angemessene Frist setzen, nadr deren frudrtlosem Ablauf sie das Erforderlidre auf
Kosten der Verpflidrteten veranlassen kann.
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Amtliche Begründung § 13
Ältere Grund- *nd Gebäud,ester,tergesetze oerqflichten die Eigentümet,' Päihter

und Nutznie$er oon Grandstüchen uneingeschränbt, Vetänd.erangen anzuzeigen

und die zur Beridttigung d,es Liegenschaftskdtdsters erforderlidten Unterlagen bei-

zubringen; diese honnten auch aul ibre Kosten beschafft uerden. § 13 fa$t die in
den niedersädtsisdten Landesteilen bierfür geltenden Vorsibriften zusammen, Da-
bei anrde die Pflicht, die Unterlagen zu besdtaffen alnd einzureidten, aul die Fälle
besdtränht, in d.enen die Verpflidtteten die Veränd.erungen z,.t oertreten haben.

Anmerkungen

L Die Grundstüd<s- und Gebäudeeigentümer sind gesetzlidr verpflidrtet, über die

in Abs. I satz I genannten Veränderungen an Grundstüd<en und Gebäuden der

Vermessungs- und Katasterbehörde diejenigen Angaben zu madten, die zur Fort-
führung des Liegensdraftskatasters erforderlidr sind.

2. Haben sie die Veränderung zu vertreten (d. h. in der Regel' veranlaßt), so

begründet Abs. 1 Satz 2 die Pflid,t, die erforderlidren Unterlagen auf_ihre Kosten

zu-besdraffen. Dieser Satz ist mithin nidrt nur die gesetzlidre Grundlage für die

Einmessung von Gebäuden auf Kosten der Eigentümer, sondern er enthält aud, die

gleidre Verpflidrtungr wenn die Grenzen von Grundstücken oder Nutzungsarten,

i. n. durdr-privatredrtlidre Verträge, verändert werden (Grenzausgleidr, Begradi-

gung von §Tasserläufen u. ä.).

3. Die Anzeigepflidrt nadr § 12 Abs. 3 des Bodensdrätzungsgesetzes bleibt
unberührt.

4. Die bisherige Praxis hat gezeigt, daß trotz gesetzlidrer Vorsdrriften die Eigen-

tümer Veränderungen in der Regel nicht selbst anzeigen. Daher wird in Abs. 2 die

Vermessungs- und Katasterbehörde ermächtigt, zur Erfüllung dieser Pflidrt eine

Frist zu setzen und nad-r deren frudrtlosem Ablauf das Erforderlidre auf Kosten der

Verpflidrteten zu veranlassen.

5. Die in Abs. 1 Satz 2 erwähnten Unterlagen sind in der Regel von den in § 2

genannten Stellen anzufertigen.

6. Uber Veränderungen, die aufgrund besonderer Redrtsvorsdrriften entstehen
(2. B. Flurbereinigungsgesetz, Bundesbaugesetz), braudren die Eigentümer keine
Unterlagen zu besdraffen, weil sie diese Veränderungen nidrt (allein) zu vertretefl
haben. Vielmehr sind die Unterlagen über soldre Veränderungen von den zustän-

digen Behörden einzureidren (vgl. § a).

7. Eine Ladung nadr Abs. 1 letzter Satz kann aus sadrlid-,en Gründen erfordertidr
sein. §7er ihr nidrt Folge leistet oder den Pflidrten nadr Abs. 1 Satz 1 und 2 trotz
Aufforderung nidrt nadrkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit (§ 26 Abs. 1 Nr. 2).

Baden-§7ürttemberg

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 4 (2) VermG

§§ 15, 16 KatG

§§ 7,8 KatG

§§ 8, 9 KatG
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§14 §I4
Neueinridrtung

(t) Das Liegensdraftskataster ist neu einzuridrten, soweit es nidrt mehr geeignet
ist, als amtlidres Verzeidrnis der Grundstü*.e im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grund-
budrordnung zu dienen, oder wenn es aus anderen Gründen nidrt mehr den öfient-
lidren Belangen entspridrt.

(2) Die Kosten der Neueinridrtung sind vom Land zu tragen, sofern nidrts
anderes vereinbart ist.

Amtli.che Begründ.ung

Die im Gebraudt befindlicben Flurharten sind häufig aus [)nterlagen entstdnden,
die aus der Zeit stdrnrnen, in der das Kataster angelegt warde. In d.iesen Fällen
h.önnen sie der Aufgabe, als Karte i. S. des § 2 Abs. 3 der Grundbudtord.nung zu
dienen, nicht irnmer mit der erforderlidten Ei.ndeutigbeit und Genauigheit geiedtt
uterden und müssen daber erneaert anerden, Aus Zweckmä$igheitsgründ.ei wird.
das Liegensdtaftshataster lerner neuaufgestelh, utenn umfangrei&e veränd.erungen
der Kdtdsterangaben d.urch Flurbereinigungen,Baulandumlegangen, starhenGruid-
stüchsoerhehr, übernabme d.er Ergebnisse der Bodenschätzuig and. ihre perio-
dis&e Na&priltung ausgelöst uerden. Dabei kann je nach d.ern umfang uid d*
Art der veränderangen souie nadt der Entstebung und d.er Besdtaffinheit der
Katasternadtuteise eine oollständ.ige oder teilweise (vermessungstecbnisdte, zeiehne-
r i s c,h e o d e r Re gi s t e r - ) N e u e inr ich t un g e r I o r d e rlidt s e in.

Da die Führung des Liegensdtaftshatasters eine Land.esaafgabe ist, sind die
Kosten der Neueinrichtung l)on Land zu trdgen. t , , . 1

Anmerkungen
l. ,,Neueinrichtung" faßt die bisherigen Begrilfe ,,Katastererneuerung,,, ,,Erneue-

rung der Katasterkarten und -büdrer", ,,allmählidre Erneuerung", ,,klassisdre und
vereinfadrte Neuvermessung" zusammen. Unter den Sammelbegriff ,,Neueinridr-
tung" fällt auö eine rein vermessungstechnisd-re, z. B. Verdidrtung des Polygon-
punktfeldes.

2. Das Liegensdraftskataster entspridrt nicht mehr den öffentlidren Belangen,
wenn es im Rahmen seiner Zweckbestimmung (§ l0 Abs. l) den Anforderungen
nidrt geredrt wird, die normalerweise zu stellen sind. Angaben und Darstellungen,
die nadr Inhalt, umfang und Güte über die Zwedcbestimmung des Liegensdrafts-
katasters hinausgehen, wie z. B. die Höhendarstellung in Flurkarten, können eine
Neueinridrtung des Liegensdlaftskatasters nicht begründen.

3. Da die Einridrtung und Fortführung des Liegensdraftskatasters eine Aufgabe
des Landes ist, muß das Land audr grundsätzlid-r die Kosten dafür tragen. Jedoch
kann etwas anderes durdr Vertrag o. dgl. vereinbart werden. Das wird z, B. dann
mOglich sein, wenn Cemeinden usw. an einer Neueinridrtung besonders interessiert
sind oder sie ihnen widrtige Vorteile bringt. Ein Kostenbeitrag auf Grund einer
Vereinbarung kann die Neueinrichtung beschleunigen (Einstellung von Sonder-
personal o. dergl.). Sollen auf Antrag zusätzlidre Arbeiten (Höhendarstellung,
Topographie) ausgeführt werden, so muß der Antragsteller die Kosten hierfür
tragen.

4. Uber die Abmarkungspflidrt vgl. 5 tO Abs. 2.
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Hinweis auf Cesetze anderer Länder
Baden-Württemberg § 4(4),§6Nr.4und6VermG
Hessen §§ 71, 12, 20 (1) KatG, § 18 (2) Nr. 1 AbmG
Rheinland-Pfalz §§ 2 (2) , 11 (2) KatG
Saarland ss 4 (3), 17 KatG

§14

§r5 §15
Mitteilung der Fortführungs- und Neueinridrtungsergebnisse

(t) Die Fortführung oder Neueinridrtung des Liegensdraftskatasters ist den

Grundstü&.s- und den Cebäudeeigentümern und den Inhabern grundstü*.sgleidrer
Redtte mitzuteilen oder durdr Offenlegung bekanntzumadten.

(2) Die Frist für die Ofienlegung beträgt einen Monat. Beginn und Ende der Frist
sind öffentlidr bekanntzumadren.

Amtliche Begründung

Die Vorschrit't soll sidterstellen, da$ jeder Grundstü&s- and Gebäudeeigentümer
und Inhaber eines grundstücksgleichen Redtts oon der Fortführung oder Neuein-
ri.chtang des Liegenschaftskatasters Kenntnis erhäh. Der bisberigen Übtng ent-
sprechend sind zarci Arten non Behanntmadtr4ngen oorgeseben. Die Vetänd,ertng
des Katasturnachaneises utird den Grundstüchseigentümern in derRegel d,ann mit-
geteilt, toenn nr4r arcnige Grundstücleseigentümer oon der Fortlübrung betroffen
anrd.en. Sind bei der Neaeinrichtang des Liegensdtdfrshdtdsters oder bei gtötleren
Fortfährungsoermessr,tngen zahlreidte Grundstü&seigentümer beteiligt, werden die
nenen Nacbweise in der Regel offengelegt. Die Offenlegung hat si& bei Nea'
oermesstr.ngen und bei der Aalstellang d.es neuen Liegensdtaftshatasters zilsammen
mit der übernahme der Bodenschätzungsergebnisse gut bewährt,

Anmerkungen
1. Die Bekanntmadrung durdr Offenlegung kommt vor allem bei Vermessungen

zur Neueinridrtung des Liegensdraftskatasters und größeren Fortführungs-
verrnessungen (Straßen- und Gewässervermessungen) infrage, also dort, wo die
Zahl der Beteiligten groß ist.

2. Die Offenlegung ersetzt nidrt die nadr § 22 vorgesdrriebene Abmarkungs-
niederschrift, sondern lediglidr die Mitteilung der Fortführung oder Neueinridrtung
des Liegensd'raftskatasters an die Beteiligten; bei wenigen Beteiligten wird i. allg. an
Stelle der Offenlegung der Auszug aus dem Veränderungsnadrweis übersandt.

3. Die neuen Flurkarten (und Katasterbüdrer) sind in der Regel in den Räumen
des Katasteramtes offenzulegen. §(i'enn es zwecftmäßiger ist, können sie audt in den
Gesdräftsräumen einer andeien behördlidren Vermesiungsstelle, eines ObVermlng.
oder an sonst geeigneter Stelle - z. B. Gemeindeverwaltung - offengelegt werden.

4. Die Offenlegung ist ortsüblidr bekanntzumadren.
5. Nähere Einzelheiten über das Offenlegungsverfahren regelt der RdErl. d. Nds.

MdI vom 6. 12. 1960 (Nds. MBl. 1961 S. 14).
6. Die Redrtsbehelfe ridrten sidr nadr der Verwaltungsgeridrtsordnung vom 21. 1.

1e6o (RGBI. r S. 17).

Hessen
Saarland

Hinweis auf Cesetze anderer Länder
§ 13 KatG
§ 4 (4) und (5) KatG
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§16 VIERTER TEIL

Abmarkung

§16
Abmarkung von Grenzpunkten

(l) Die Grundstü&seigentümer und Inhaber grundstüd<sgleidrer Redrte sind ver-
pflidrtet, die Grundstü&.sgrenze4 abmarken zu lassen, wenn hierftir ein Beditrfnis
besteht. Abgemarkt wird grundsätzlidr dadurdr, daß die Grenzpunkte mit dauer-
haften Grenzmalen oberirdisdr und unterirdisdr festgelegt werden.

(2) Ein Bedürfnis ftir die Abmarkung ist stets anzunehmen, wenn

a) das Liegensdraftskataster neu eingeridrtet wird,

b) neue Grundstü*.sgrenzen gebildet werden sollen,

c) Grundstü*.sgrenzen auf Antrag örtlidr festgestellt werden,

d) Grundstü&sgrenzen durdr geridrtlidre Urteile oderVergleidre festgelegt werden,

e) Teile von Grundstü&en unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 Buüst. a

Satz 3 der Grundbudrordnung abgesdrrieben werden,

f) ein Gebäude an oder in einem festgelegten Abstand von einer Grundstü*s-
grenze neu erridrtet, wieder aufgebaut oder in der \Zeise umgebaut werden soll,
daß eine äußere Crundmauer näher als bisher an die Grundstü*sgrenze heran-
rü&.en soll.

(a) Ist eine neue Grenze abgemarkt worden und wird in angemessener Frist eine
entspredrende Grundbudreintragung nirht beantragt, so ist der Crundstä&.seigen-
tümer innerhalb einer ihm zu setzenden Frist verpfidrtet, den im Grundbudr ver-
zeidrneten Zustand örtlidl wiederherstellen zu lassen. Die Vermessungs- und Ka-
tasterbehörde kann nadr Ablauf der Frist den gmndbudrmäßigen Zustand selbst
wiederherstellen oder durdr Dritte wiederherstellen lassen, es §ei denn, daß die
Grundbudreintragung inzwisdren beantragt worden ist. Die Kosten der Vieder-
herstellung trägt der Crundstü*.seigentilmer.

(4) Stimmt der örtlidre Crenzverlauf mit dem Nadrweis des Grundstü*.s im
Liegensdraftskataster nidrt überein oder ist eine Grenze streitig, so kann dle Grenze
nadr dem Nadrweis im Liegensdraftskataster abgemarkt werden, wenn hiergegen
nadr sadrverständigem Ermessen keine Bedenken bestehen.

Amtli&e Begründang

Durdt die Vorsdtrift qtird der Grundstü&seigentümer nerPflichtet, die Grand-
stä&sgrenzen abmarhen za lassen, d,dmit der Teil d,er Erdoberfläche, d,er d,as

Grundstäch bildet, blar bezeidtnet wird. Durdt die Abmarhang der Grenzen uird,
örtlidt erhennbar, aie ueit sidt die Flä&e ersue&t, die Gegenstand, besond,erer

Redtte ist. Diese Kennzeidtnung dient ioutohl dem öffentlidten als a*dt dem
prioaten Interesse.

Es ist nidtt möglidt, alle Grundstüchsgrenzen in h*rzer Zeit abzumarken.
Aw$erd.em la$t sidt der Aufwand für die Abmarkang @esentlich herdbsetzen,
uenn dieGrundstü&sgrenzen beiVermessungen abgemarht anerden,die aus anderen
Anlässen notanendig sind. Deshalb sollen Grundstü&sgrenzen abgemarkt uterd.en,

annn hierfär ein Bedürfnis besteht. Im Abs, 2 sind die Anlässe aufgeführt, bei
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dcnen stets ein Bedürfnis llir die Abmarb.ung zr,t unteßtellen ist. Die Abmarhung § f 0
madtt das Ergebnis der Vermessung in der örtlichheit sichtbar. Dwch die Bezeidt-
nung der Grenzen werden dem Grandstü&seigentümer und dem Land Kosten
erspdrt, die entstehen utürd.en, wenn die Vermessung arcgen fehlender Abmarhung
wiederboh uerd.en mütlte.

Ist eine neae Grenze abgemarht, die Veränd.erung im Bestand des Grundstü&s
jedoü in dngemessener Frist reihtliü nidtt .geregeh anorden, so oerPfliihtet die
Vorschrift im Ab* 3 d.en Grandstüchseigentümer, den im Grundbudt eerueiihneten
Zustand örtl,ich wiederherstellen zu lasin. Dadurdt sollen Abarcidtungen zwisdten
den abgemarkten und den redttmä$igen Grenzen auf d.ie Zeit besdtränht werd,en,

die nach der Abmarkung bis zar Eintragang der Veränderung in das Grundb*dt
erlorderlidt ist, anenn die Beteiligten sich um die redttliüe Regelang bemüben.

Die Vorsdtrift im Abs. 4, eine Grenze nacb dem.Katasternadtweis aadt dann
abzamarhen, uenn der örtliüe Grenzaerlauf d.aoon abuteidtt oder die Grenze
streitig ist, soll ermöglidten, die Beteiligten über d.en Grenzaerlauf za informieren,
der dem Kdtdsterndcbueis entspridtt, Dadurdt anird das Ergebnis der oermessun§s'

tedtnisdten Ermittlangen in der Örtli&beit festgebahen, und unaiitsdtaftliche
'Viederholangen der Vermessang hönnen oermieden uterden. Es uird dabei aorau.s-

gesetzt, da$ na& sadtoerständigem Ermessen gegen die Abmarbang heine Be-

denben besteben, die z. B. durch Widersprüdte in den Katasterunterlagen od.et

begründete Zuteilel an ihrer Zuoerlässigleeit ausgelöst sein hönnten.

Anmerkungen

l. Die Verpflid'rtung der Grundstüd<seigentümer und der Inhaber grundstücks-
gleidrer Redrie, die Gundstücksgrenzen abmarken zu lassen, ist immer dann ge-

geben, wenn für die Abmarkung ein Bedürfnis besteht. Diese Einsdrränkung ist

sdron deshalb erforderlidr, weil es nidrt möglidr ist, alle nodr nidrt abgemarkten
Grundstüd<sgrenzen in kurzer Zeit abzumarken. Die Arbeiten müssen vielmehr auf
einen längeren Zeitraum verteilt werden. Aus den in Abs. 2 genannten Beispielen
folgt aber, daß alle Grenzpunkte, die bei Vermessungen zur Einridrtung und Fort'
führung des Liegensdraftskatasters festgestellt werden, abzumarken sind. Es ent-
spridrt sdrließlidr audr einer wirtsdraftlidren Arbeitsweise, wenn das Ergebnis aus-
geführter Vermessungen durdr die Abmarkung für alle Beteiligten sidrtbar gemadrt
wird.

2. Das Abmarkungsverfahren ist im Gesetz nidrt näher geregelt; dieses besagt
lediglidr, daß Grenzpunkte grundsätzlidr mit dauerhaften Grenzmalen oberirdisdr
und unterirdisdr festzulegen sind. Ausnahmen sind demnad, möglidr. Sie müssen
vor allem bei Flurbereinigungsverfahren zugelassen werden, aber aud, in Einzel-
fällerr, wenn wegen örtlidrer Hindernisse nidrt abgemarkt werden kann oder dies
aus anderen Gründen unzwed<mäßig ist, z. B. bei künftig wegfallenden Crenzen.

3. Die Art und §7eise der Abmarkung kann nadr § 27 des Gesetzes durdr Redlts-
verordnung geregelt werden. Zunädrst gelten hierfür die Bestimmungen 'des Fort-
führungserlasses II.

4. Der Ahsprudr, bei der Erridrtung usw. fester Grenzzeidren gegenüber einem
Nadrbarn nadr § 919 BGB mitzuwirken, ist privatred'rtlidrer Natur. Daneben stellt
§ 16 desVermessungs- undKatastergesetzesdie öffentlidr-redrtlidreVerpflidrtung zur
Abmarkung. Eine Abmarkung durdr die Beteiligten ist nunmehr audr bei gegen-
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§ lS seitigem Einverständnis redrtlidr nidrt mehr zuläsgig, da durdr Landesgesetz (s. § 919
Abs. 2 BGB) geregelt ist, wer abmarken darf (§ t 8).

5. Die Möglidrkeiten, die Abs. 3 bietet, auf die beabsidrtigte Redrtsänderung zu
drängen oder den früheren Zrlr;tand auf Kosten der Grundstückseigentümer wieder-
herzustellen, sollten ausgesdröpft werden, um den Katasternadrweis übersidrtlidr zu
gestalten. Solange wid,tige Gründe entgegenstehen, sollte man jedodr nidrt auf der
Verpflichtung der Grundeigentümer beharren. Die Dauer der ,,angemessenen Frist"
kann von Fall zg Fall versdrieden sein (mehr oder weniger umfangreidre Verände-
rungen, Zahl der Beteiligten usw.). Vielfadr dürfte die Frist voh einem Jahr ange-
messen sein.

6. Die Kosten der §Tiederherstellung des grundbudrmäßigen Zustandes trägt der
Grundstüd<seigentümer audr dann; wenn ein anderer die Abmarkung der neuen
Grenzen veranlaßt hatte (2. B. der Erwerber).

7. Nad Abs. 4 können Grenzen auch gegen den §Tillen eines Grundstüd<s-
eigentümers abgemarkt werden, wenn gegen die Abmarkung nach sad-rverstän-
digem Ermessen keine Bedenken bestehen. Dies bezieht sidr zunädrst nur auf das
Abmarken im Uegenschaftskataster bereits vorhandener Grenzen bzw. auf das
Einrücken neuer Grenzmale in soldre Grenzen. Bei dem die Vermessung Aus-
führenden werden ,,nadr sadrverständigem Ermessen keine Bedenken bestehen",
wenn er nadr seinen Erfahrungen bei der Auswertung des Katasternadrweises keinen
Zweifel an der lage der red'rtmäßigen Grenze hat und er diese audr zweifelsfrei
richtig in die Ortlid'rkeit übertragen kann.

8. Grenzen können ferner auch gegen den §ü'illen eines Crundstüd<seigentümers
abgemarkt werden, wenn ihre Lage durdr gerichtlidre Urteile oder Vergleid're
eindeutig festgelegt worden ist (Abs.2 Budrst.d). Das gilt audr für neue
Grenzen.

9. Nadr dem Urteil des Reichsgeridrts vom 12.2.1910 (RGZ23,125; AVN 1910
S. 57?; Klaß-Propping I S. 271) und der allgemeinen Redrtsauffassung nimmt der
Katasternadrweis, soweit er einen abgegrenzten Teil der Erdoberflädre als beson-
deres Redrtsobjekt deffniert, am öffentlidren Glauben des Grundbud§ (s 892 BGB)
und damit an der Ridrtigkeitsvermutung nad-r 5 891 BGB teil. Einige Ländergesetze,
z. B. das Vermessungsgesetz von Baden-\[ürttemberg in § I Abs.2 und das Hessisdre
Abmarkungsgesetz in § I Abs. 3 bringen dies zum Ausdrud<' Stimmt die Abmarkung
einer Grenze mit deren Nad'rweis im Liegensdraftskataster überein, so wird ver-
mutet, daß darnit die ridrtige Crenze gekennzeidrnet ist. §flenn audr" eine soldre
Bestimmung nidrt ausdrüddidr in das Niedersädrsid're Vermessungs- und Kataster-
gesetz aufgenommen worden ist, so ändert das nidrts an der Ridrtigkeitsvermutung.
Redrtssätze, die in Gesetzen oder in hödrstridrterlichen Urteilen verankert sind,
werden in der Regel nidrt nodr einmal in Spezialgesetze aufgenommen.

10. Uber Streitigkeiten, die aus der öIfentlidr-redrtlidren Abmarkung (Pflidlt,
Duldung, Art, Verfahren) entstehenn entsdreiden die Verwaltungsgeridrte. Für
Streitigkeiten über den Verlauf der redrtmäßigen Grenze sind dagegen die ordent-
lidren Geridrte zuständig.

Beispiel, Für eine Klage, die im Liegensdraftskataster nad'rgewiesene redrtmäßige
Grenze sei von der Vermessungsstelle nidrt ridrtig in die Ortlidrkeit übertragen
worden, ist der Verwaltungsredrtsweg gegeben. Bezweifelt aber ein Kläger, daß die
im Liegensd'raftskataster nadrgewiesene Grenze die redrtmäßige Grenze ist, so hat
hierüber das ordentlidre Geridrt zu entsdreiden (Grenzverwirrung § 920 BGB).
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Baden-Württemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder § 16
§§ l, 3, 4 (1) bis (3) VermG
§§ t, 7 (2), 12 (3) und (4) AbmG; § 5 (2) KatG
§§ t, 4 (2), t2 (1) AbmG; § 3 (2) KatG
§§ 7, 3 (2), ls (1) und (4) AbmG; § 4 (2) KatG

§17 §17
Abmarkung von Vermessungspunkten

(1) Die Eigentümer haben zu dulden, daß auf ihren Grundstü&.en und an ihren
Bauwerken Vermes§ungspunkte durdr besondere Vermessungsmale abgemarkt
und für die Dauer von Vermessungsarbeiten Sidrtzeidren erridrtet werden.

(2) Für Sdräden, die hierdurdr entstehen, gilt § 5 Abs.2 entspredrend.

Amtliche Begründung

Die Abmarhung oon Vermessungspunhten d,ient daza, die Vermessungsarctke zu
erhalten. Gesetzlich braucbt d.ie Abmarh*ng oon Vermessungspunkten nur insoweit
geregelt zu uterden, als dadurch in die prioatre&tlidten Belange der Berecbtigten
eingegriffen wird.. Für die zue&entspredtend.e Venoendung der Vermessungs'
punkte mufi auch zugelassen sein, d,al| Sidttzeicben aut' ihnen erri.chtet werden.

Anmerkungen

1. Neben die Abmarkungspflidrt von Grenzpunkten nadr § 16 tritt die Duldungs'
pflidrt des § 17 zur Abmarkung und zur Erridrtung von Sidrtzeidren. Die Duldungs-
pflidrt ruht auf dem Grundstüd< als eine öffentlidre Last.

2. Vermessungspunkte sind alle Punkte des Lage- und Höhenfestpunktfeldes,
Polygonpunkte, Kleinpunkte und andere Vermessungspunkte, die im Boden oder an

Bauwerken durdr Male gekennzeid-rnet werden. Die unterirdisd,e Sidrerung von
Grenzpunkten ist in § 16 erfaßt.

3. De Entfernung und Sid'rerung der Vermessungsmale regeln die §§ 19 und 20;
wegen der strafredrtlid'ren Vorschriften und der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
vgl. s 26.

Baden-§7ürttemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 2 VermG
§ 2 AbmG
§ 1 (5) AbmG
§ 4 (2) AbmG

§18 §19
Befugnis zur Abmarkung

Grenz- und Vermessungspunkte dürfen nur von den in § 2 genannten behörd-
lidren Vermessungsstellen und den Uffentlidr bestellten Vermessungsingenieuren
abgemarkt werden.
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§18

§te

Amtliüe Begründung
(zgl. auü zu § 19)

Der enge Zusammenhang zuisdten d,er Vermessung und. der Abmarkung lä$t es

geboten erscheinen, dall ebenso aie die Vermessangen auch die Abmarleung der
Grenz- und Vermessungspanh* nttr oon den in § 2 genannten Stellen and Personen
ausgeführt werden darf. Wer anbelugt eine Abmarhang oornimtnt, handelt
or dnangsu,ti d.r ig ( § 2 6 ).

Anmerkungen

1. Grenzen dürfen durdr Crundstüd<seigentümer oder andere Personen nidrt
abgemarkt werden (vgl. Anm. zu § 16). §7er unbefugt eine Abmarkung vornimmt,
handelt ordnungswidrig (§ 26 Abs. 1 Nr. 3).

2. Die in § 2 Abs. 2 genannten Vermessungsstellen sind zu Abmarkungen nur
befugt, wenn sie die dort genannten Voraussetzungen für eine Mitwirkung an den
Aufgaben erfüllen (vgl. Anm. zu § 2).

Hinweis auf Gesetze 4nderer Llinder
Baden-§7ürttemberg § 6 Nr. 1,5,7 und 10i.V.m. s§7, 10, 1l und20VermG
Hessen § 5 AbmG
Rheinland-Pfalz §§ 5 bis 7 AbmG
Saarland ss 5,.7 AbmG

§19
Entfernung von Grenz- undl Vermessungsmalen

Nur die in § 2 genannten behördlidren Vermessungsstellen und die Uffentlidr
bestellten Vermessungsingenieure dürfen Grenz- und Vermssungsmale entfernen.

Amtliüe Begründ,ung

(ogl. auch zu § 1S)

Dei enge Zasammenhang zwisdten der Vermess*ng *nd der Abmarkung lä!!t es

geboten ersdteinen, da$ ebenso aie die Vermessungen aadt die Abmarhang d.er
Grenz- andVermesstngspunhte nar oon den in §2 gendnnten Stellen and Personen
ausgeführt werden darf. Wer unbelugt eine Abmarhung oornimmt, hand.elt
ordnangsaidrig (§ 26).

Anmerkungen

l. Diese Vorsdrrift wurde bei der parlamentarisdren Beratung im § 18 des Ent-
wurfs gestridren und als § 19 eingefügt; vgl. daher amtlidle Begründung zu § 18.

2. \(er unbefugt Grenz- und Vermessungsmale entfernt, handelt ordnungswidrig
(§ 26 Abs. 1 Nr. 3). Die Veränderung von Malen fällt unter § 18.

3. §7egen der strafredrtlid'ren Folgen vgl. Anm. zu § 26.

Hinweis auf Gesetze anderer Länder
Baden-§7üruemberg § 17 (1) Nr. 2 VermG
Hessen § 5 AbmG
Rheinland-Pfalz §§ 4 (1), 5 bis 7 AbmG
Saarland s§ 3 (1), 6, 7 AbmG
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§20 §20
Sidrerung von Crenz- und Vermessungsmalen

(t) Der feste Stand, die Erkennbarkeit und Verwendbarkeit der Grenzmale und

der Vermessungsmale dürfen nidrt gefährdet werden.

(2) Ver Maßnahmen trefien will, durdr die Grenz- oder Vermessungsmale ge'

fahrdet werden können, hat dies redrtzeitig der Vermessungs- und Katasterbehörde

mitzuteilen. Müssen in den Boden gesetzte Grenz- oder Vermessungmale gesidrert

oder verlegt werden, so hat derienige die Kosten hierftr zu tragen, der die Maß-

nahmen veranlaßt hat.

(?) Zur Sidrerung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmale des Lage-

und Hohenfestpunktfeldes darf eine kreisförmige Sdrutzflädre von 2 m Durdtmesser

weder überbaut nodt abgetragen oder auf sonstige §7eise verändert werden. Die

Sdrutzflädre kann, falls dies zur Sidrerung erforderlidr ist, auf Veilangen der Ver-
messungs- und Katasterbehörden bis zu l0 m Durdrmesser erweitert werden.

(a) Vird der Grundstü&seigentümer nadr Absatz 3 in der Nutzung seines Grund-
stü&s besdrränkt, so ist er daftir angemessen in Celd zu entsdrädigen.

Amtliche Begründung

Das Setzen der Grinz- and Vermessangsmale, dem in der Regel eine Vetmessung

ooraasgeht, erlordert einen erheblidten Aufoand, Die Grenzmale sind aadt in der

Regel 
-im 

Einverständnis mit den beteiligten Grundstüchseigentümern Sesetzt

*ädrn. Soarcbl die Grenz- als auch die Vermessangsmale anrd.en in den Nadt-
weiisen d.er Vermessungsstellen geführt; aaf sie bezieben sieh die Vermessangs-

zahlen, die angestellten Beredtnungen and die Darstellung in den Katten. Die Vor-
scbrift in lbi t fiägt daher dem Erford,ernis Redtnang, daß Grenz- tnd Ver-

messungsmale anoerändert erhahen werd,en,

Au& die Regelung in Abs.2 bezarc&t die Erhaftung und Sidterang der Grenz-

un d, V e rme s s oigt*ol r. W e r d.en b e ab s iib t i gt e M a $ nah men r e dt t z e it i g mit ge t eih, 
-is 

t
die Verleg*ng ind Sidterung der Grenz- und. Vermessungsmale ansentlidt einfadter

ond hostinslarender als de| Aafannd,-der erlorderlidt ist, wenn die Abmarhtng
oerloren grgorgm ist. Es ersdteint billig, daS die Kosten det Verlegung der zu

tiagen hat, der sie tteranlafit hat,

Fär die Vermessangspunkte des Lage- and Höhenlestpunhtfeldes müssen erheb-

li&e öffentlidte Mittel ioanhl bei der erstmaligen Festlegang als audt bei der Erhal-
tung ier Punhte aufgewend.et uerden, Nacb d.en äftiten Gesetzen ("51. § 28 Nr. 3,

6, i, 131 anrde in den Ländern Preu$en and Braunsdtarcig das Eigentum in einer

§&atzfia&e lür alle aidttigeren Panhte oom Land eruorben. Daoon abarcidtend

besdtrhnht tid, d;, Regelung in den Absätzen 3 and 4 daratf, den Gtundstü&s-
eigentümern - einheitlidt lür das ganze Land - eine geanisse. Natz*ngsbeschrän-

hing mit der Folge einer angemessenen Geldents&ädigang aufzaerlegen,

Anmerkungen

I. Ein Verstoß gegen das in Abs. 1 aufgestellte Gebot kann zivilredrtlidre An'
sprüdre begründen und strafredrtlidre Folgen auslösen (vgl. Anm. § 25). Unab'
hängig davän kann nadr s 25 Abs. 1 Nr. 4 ein soldrer Verstoß als ordnungswidrige
Handlung verfolgt werden.
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§ ZO 2. Die Mitteilungs- und Kostenpflidrt des Abs. 2 soll, wie in der Begründung
gesagt wird, die Grundlage für eine wirtsdraftliche Arbeitsweise bilden. Zu den
Maßnahmen gehören besonders Bauarbeiten. Die Mitteilungspfli&t trifit audr den
Unternehmer. §7er Arbeiten im Sinne des Abs. 2 ausführen will, muß sidr vor
Beginn der Arbeiten darüber unterridrten, ob Male gefährdet werden können.
\7egen des Begriffs ,,Vermessungs- und Katasterbehörde" vgl. die Anm. zu § 2.

3. Nadr § 17 hat der Eigentümer die Abmarkung von Vermessungspunkten und
die Erridrtung von Sidrtzeidren zu dulden. Anstelle des privatred'rtlidren Eigentums-
erwerbs der Marksteinsdrutzfläclre ist durch Abs. 3 dem Eigentümer eine auf dem
Crundstüd< ruhende öfientlidre Last auferlegt worden, die außerhalb des Grund-
budrs besteht

4. Die Nutzungsentsdr'ädigung (Abs. 4) soll angemessen (also keine volle Ent-
sdrädigung) sein, d. h. sie soll die Besdrränkung ausgleidren, die dem Eigentümer
gegenüber der ungestörten Nutzung entsteht. Bei der Feststellung der Entsd'rädi-
gungssumme dürfte es, wenn es sich um eine landwirtsdraftlidre Nutzung handelt,
zwed<mäßig sein, die zuständige l,andbauaußenstelle der Landwirtsdraftskammer
zuzuziehen. Auf den Ersatz von Bagatellsdräden werden die Betroffenen häuffg
verzidrten.

Baden -§7ürttemberg
I{essen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§§ 2, 12 (1) Nr. 3 und (3) VermG
§§ 8, 18 (2) Nr. 2, 19 (1) Nr. 3 und (3) AbmG
§ 3, 6 (2) AbmG
§ I AbmG

§21 §2r
Ladung zur Abmarkung

(1) Die beteiligten Grundstü&.seigentümer und Inhaber grundstü&.sgleidrer
Redrte sollen geladen werden, wenn Grenzen abgemarkt odei Grenzmali uber-
prüft werden sollen.

(2) Ersdreinen die Geladenen nidrt zum Abmarkungstermin, so kann ohne ihre
Teilnahme abgemarkt werden.

Amtliche Begründ,tng
Du.rch die Abmarkung der Grenzpankte werd.en die Grundstü&sgrenzen örtliclt

erkennbar gemacht, Die Eigentümer and Inhaber grundstü&sgleidter Redtte sollen
daza geladen anerden, um ihre Belange oertreten za können. Falls sie nidtt er-
sdteinen, baben sie später Gelegenheit, za dert Ergebnis der Abmarbung Stellung
zt nehmen ("51. § 23). Desbalb kann audt abgernarkt anerden, uenn geladene
Grundstäckseigentümer oder Inhaber grandstü&sgleidter Redtte d.em Abmarhungs-
termin fernbleiben.

Anmerkungen
I. Der Kreis der Beteiligten ist in Nr. 2.7 des Fortführungserlasses II besdrrieben.

Sind Eheleute gemeinsam Beteiligte, so sind beide zu laden. Soweit Beteiligte nidrt
voll gesdräftsfähig sind (Minderjährige, Entmündigte), ist der gesetzlidre Vertreter
zu laden.
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2. Die Beteiligten sind durch die Vermessungsstelle (§ 2) zu laden, weldre die § 21
Vermessung ausführt.

3. Die näheren Einzelheiten der Ladung regelt Absdrnitt 4 des Fortführungs-

erlasses II.
4. Die Fassung im Gesetzestext ,, . . . sollen geladen werden . . '" besagt zunädrst,

daß die Beteiligten in aller Regel zu laden sind. Es kann jedodr vorkommen, daß ein

Beteiligter nidrt geladen wurde, weil die Vermessung weiter ausgedehnt werden

muß, als ursprünglidr vorauszusehen warr und damit ein Grundstüd<seigentümer
erst im Laufe der Vermessung zum Beteiligten wird. Ferner sind die Erwerber neuer

Grundstüd<e vielfach nicht bekannt. Audr kann die fristgered,te ladung einzelner
Beteiligter auf sehr große Sdrwierigkeiten stoßen (Erbengemeinsdraften, rVohnort

im Auiland, ,,unbekannt verzogen" usw.). In all diesen Fällen soll die Abmarkung
nicht an der fehlenden Ladung sdreitern. De Redrte der Beteiligten werden stets

durch die Mitteilung der Abmarkung (§ 23) und ggf. durdr das folgende Verfahren
gesdrützt.

Hinweis auf Gesetz€ anderer Llinder

Baden-§(ürttemberg §§ 12 (2), 13 VermG
Hessen §§ 10, 11,12 (l) AbmG
Rheinland-Pfalz §§ 9 bis 1l AbmG
Saarland §§ 12 bis 14 AbmG

§22 §22
Abmarkungsniedersdrrif t

Uber Verhandlungen bei der Abmarkung, über das Abmarken und Uberprüfen
der Grenzpunkte ist eine Niedersdrrift aufzunehmen. Sie ist den Ersdrienenen vor-
zulesen und soll im Falle der Zustimmung von ihnen genehmigt und untersdrrieben
werden.

Amtliche Begründung

Durdt die Vorschriff tritt die Abmarkungsnieders&rift an die Stelle der bisher
ge t' ühr t e n G r e nzo e r h andlang.

Anmerkungen

1. Im Gegensatz zu der früheren Auffassung, nadr der es sidr bei Grenz-
anerkennungen um den Austausdr von Villenserklärungen handelt, durdr die der
Verlauf der Grenzen redrtsgesdräftlidr festgelegt wird (Grenzanerkennungsvertrag),
ist die Aufnahme der Abmarkungsniedersdrrift nadr dem Vermessungs- und Kataster-
gesetz ein öffentlidr-redrtliches Verfahren, bei dem die Hergänge im Vermessungs-
termin zu Protokoll gebradrt werden.

2. Verhandlungen bei der Abmarkung werden z. B. nötig, wenn in den unter
Absdrnitt 5 des "Fortführungserlasses II näher bezeidrneten Fällen örtlidrer Besitz-
stand und Katasternadrweis nidrt übereinstimmen oder Grenzen streitig sind.

3. Die Abmarkungsniederschrift enthält audr Einzelheiten über das Abmarken
und Uberprüfen der Grenzpunkte. Der Verhandlungsleiter übernimmt daher mit
seiner Untersd,rift die Verantwortung dafür, daß die Grenzen ridltig festgestellt
und abgemarkt worden sind.
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§22 4. Der Kreis derjenigen Personen, die beredrtigt sind, eine Abmarkungsnieder-
sdrrift aufzunehmen, wird durdr Verwaltungsvorsdrriften näher bezeidrnet.

5. De Abmarkungsniedersdrrift hat den Charakter einer öfientlidren Urkunde
(ZPO ss 415 und 418). Einzelheiten über Form und Inhalt sind im Fortführungs-
erlaß II, Absdrnitt 7 geregelt.

Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

s 12 (3) und § 13 AbmG
§ 13 AbmG
§ t6 AbmG

§23 §23

Mitteilung der Abmarkung

(t) Den beteiligten Grundstü&seigentümern und den Inhabern gnrndstü&s-
gleidrer Redrte, die bei der Abmarkung nidrt anwesend waren, ist die Abmarkung
ihrer Grenze durdr eine Benadrridrtigung mitzuteilen oder durdr Offenlegung
bekanntzumadren.

(2) Für die Offenlegung gilt § 15 Abs. 2 entspredrend.

(3) Das Einverständnis mit der Abmarkung gilt als erteilt, wenn der Grundstü&.s-
eigentümer nidrt innerhalb zwei §Todren nadr Zustellung der Benadrridrtigung oder
nadr Ablauf der Offenlegungsfrist eine Nadrprüfung bei der Stelle beantragt,
weldre die Abmarkung vorgenommen hat. Hierauf ist in der Benadrridrtigung oder
bei der Bekanntgabe der Offenlegung hinzuweisen.

Amtlicbe Begründung

D*rdt die Vors&riff soll sidtergestellt werden, dafi die Gr*ndstü&seigentümer
and Inhaber grundstü&sgleidter Redtte, die beim Abmarhungstermin nidtt zu-
gegen u)dren (§ 21), oon der Abmarhang Kenntnis erhahen.

Die Annahme einer stillsdtarcigend.en Zustimmung nach Ablauf einer zwei-
uödtigen Frist (Abs.3) r.tereinfacht das Vert'ahren, obne d.ie lnteressen d.er

Grundstü&seigentümer tnd Inbaber grandstü&sgleicher Rechte za beein*ächtigen,

Anmerkungen

1. §/egen des Begrifrs ,, ... beteiligten..." in Abs. 1 vgl. Anm. 1 zu § 21.

2. .,,Nidlt anwesend" waren Beteiligte, die

a) zum Abmarkungstermin trotz Ladung nidrt ersdrienen sind,

b) sidr vorzeitig, d. h. vor Verlesen der Abmarkungsniedersrdrift, wieder entfernt
haben,

c) aus besonderen Gründen nidrt geladen worden sind (vgl. Anm. 4 zu § 2l),
soweit sie sid'r nidrt nadrträglidr (i. allg. in Form einer Nadrtragsniedersdrrift -
Fortführungserlaß II Nr. 7.441 und 7 .442) mit der Abmarkung einverstanden erklärt
haben.

3. Da von einer Benadrridrtigung über eine Abmarkung Red'rtsfolgen abhängen,

ist sie formell (vgl. Fortfüürrungserlaß II Nr. 4.2c) zuzustellen (Abs. 3: , . . . nadr
Zustellung . . ."). Im allgemeinen genügt Zustellung durdr ,,Einsd,reiben".
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4. Näheres über die Benadrridrtigung ist im Fortführungserlaß II Nr. 7.5 geregelt. § 23
5. §flegen Offenlegung vgl. Anmerkungen zu § 15.

Baden-§7ürttemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 13 VermG
§ 14 AbmG
§ t4 AbmG
§ 17 AbmG

§2,t s24
Abmarkungsbesüeid

Den Gnrndstii&seigentümern, die ihr Einverständnis mit der Abmarkung ver'
weigert oder eine Nadrprüfung ohne Erfolg beantragt haben, ist bei der Ent-

süeidung, ob die Vermessung in das Liegensdaftskataster übernommen werden
kann, von der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde ein Abmarkungs'
besüeid zu erteilen, der nadr den Vorsöriften der Verwaltungsgeridttsordnung
angefodtten werden kann.

Amtli&e Begründ*ng

Die Vorsdtriff, in den bezeidtneten Fällen einen Abmarleangsbescheid. za erteilen,
soll den Grundstü&seigentümern and Inbabern grundstü&sgleidter Rechte, die
sidt in iltren Rechten oerletzt füblen, die Möglidtheit geben, die nach der Ver-
anhungs gerichtsor d.nang zagelas s enen Re dttsb ehelf e einzule gen.

Anmerkungen

t. Der Abmarkungsbesdreid ist ein Verwaltungsakt i. S. der Verwaltungsgeridrts-
ordnung (VwGO) vom 21.1.1960 (BGBI.l S.17), er ist - im allgemeinen durdr

,,Einsdieiben mit Rüd<sdrein" - 2s2g5fellen (vgl. Anm. 3 zu § 23).

2. Er ist stets von dem Katasteramt zu erteilet, in dessen Amtsbezirk das be'
troffene Grundstüd< liegt. Das gilt audr, wenn die Abmarkung von einer anderen
Vermessungsstelle (§ 2 Abs. 2 und 3) oder einer höheren Vermessungs- und
Katasterbehörde (vgl. Anm. 2 zu § 2) vorgenommen worden ist.

3. Da der Abmarkungsbesdreid nadr den Vorsdrriften der VwGO angefodrten
werden kann, und zwar zunädrst in einem Vo'rverfahren nadr §§ 68 ff. VwCO, ist er
regelmäßig mit einer Redrtsmittelbelehrung zu versehen. §üegen des Verfahrens
wird auf den RdErl. des Nds. Mdl. vom 11.5. 1950 i.d.F. vom 5.6.1962 (Nds.
MBl. 1960 S. 386; 1962 S. 562) und auf den Fortführungserlaß II Nr. 7.7 verwiesen.

4. §7enn das Katasteramt dem §Tidersprudr nidrt abhilft (§ 72 VwGO), erläßt
die höhere Vermessungs- und Katasterbehörde (Regierungspräsident, Präsident des
Verwaltungsbezirks) den §Tidersprudrsbesd-reid (§ 73 VwGO). Er ist zu begründen
und mit einer Redrtsmittelbelehrung zu versehen.

5. Die Klage ist nadr § 78 VwGO gegen die Behörde zu ridrten, die den ange-
fodrtenen Verwaltungsakt erlassen (hier' den Abmarkungsbesdreid erteilt) hat.
Beklagte Behörde ist also das Katasteramt.

6. Eine Abmarkung ist mithin außer durdr Zustimmung der Beteiligten, d. h. im
allgemeinen Untersdrreiben der Abmarkungsniedersdrrift, anerkannt, wenn
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§ Zn "l eine Nadrprüfung nidrt beantragt worden ist,
- b) gegen den Abmarkungsbesd-reid §[idersprudr nidrt erhoben worden ist,

c) der §Tidersprudrsbesdreid mit einer Klage vor dem Verwaltungsgeridrt (wegen

Fristablauf, § 79 VwGO) nidrt mehr angefodrten werden kann,

d) die Klage redrtskräftig abgewiesen worden ist.

7. Auf die tabellarisdte Ubersidrt in der ZN 1962 S. 33 wird hingewiesen.

Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 14 AbmG
§ 14 (2) bis (6) AbmG
§ 18 AbmG

§25 §25
Sonderfälle

Vorsdrriften, die für besondere Fälle (2. B. Flurbereinigungen, Auseinander-
setzungen, Enteignungen, Baulandum- und -zusammenlegungen, behordlidr ange-
ordnete Grenzausgleidre) ein anderes Abmarkungsverfahren vondrreiben, bleiben
unberührt.

Amtliche Begründung

In den angeführten Sonderlällen amden die Grenzen d,er neagebild.eten Grand-
stäcke mit d.er Rechtskrafr des Vert'ahrensplans gültig. Die dafür geltenden Sonder-
regelungen lä$t das Gesetz unberilhrt.

Anmerkungen

t. Das \7ort ,,Abmarkungsverfahrenl ist hier weniger im Sinne eines technisdren
Verfahrens (Art der Abmarkung, Besdrallenheit der Grenzmale u. ä.) zu verstehen
(vgl. 5 t6 Anm. 2 und 3). Gemeint sind vielmehr Rechtskrafwerfahren oder Grenz-
anerkennungsverfahren, die es gestatten, eine kraft Gesetzes oder durdr einen
Verwaltungsakt entstandene Grenze (vgl. den Klammerzusatz in § 25) unabhängig
davon, ob die Beteiligten einverstanden sind oder einen Antrag auf Nadrprüfung
gestellt haben, in das Liegensdraftskataster zu übernehmen.

2. § 25 soll bewirken, daß die im Klammersatz beispielhaft genannten, meist im
öfientlidren Interesse angeordneten Maßnahmen nicht von einzelnen Grundsttid<s-
eigentümern durdr die Anfedrtung der Abmarkung verhindert oder verzögert
werden. So wird z. B. einem von einer Enteignung betroffenen Grundstüd<seigen-
tümer meist nidrt zuzumuten sein, die Abmarkung ausdrüd<liü anzuerkennen.

3. Unabhängig davon, ob die Beteiligten mit der Abmarkung einverstanden sind,
werden beispielsweise Grenzea rechtskräftig :

a) im Flurbereinigungsverfahren
mit dem Zeitpunkt des Eintritts des neuen RedTtszustandes (vgl. §§ 56, 62 Abs. 2,

79, 81 Abs. 1, 1OO, 101,132 des Flurbereinigungsgesetzes vom 14.7.1953 -BGBI. I S. 5e1);

b) im Enteignungsverfahren nadr dem BBauG

mit dem in der Ausführungsanordnung festzusetzenden Tag, ggf. bereits mit
der vorzeitigen Besitzeinweisung (ugl. SS l16t 117 Abs. 3 BBauG);
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c) im Umlegungsverfahren nadr dem BBauG § 25
mit dem Zeitpunkt der Unanfedrtbarkeit des Umlegungsplanes, ggf. mit dem
Zeitpunkt der Vorwegnahme der Entsdreidung oder mit der vorzeitigen Besitz-
einweisung (ugl.§§ 71,72 Abs.7,74t76t 77 BBauG);

d) im Grenzregelungsverfahren nadr dem BBauG
mit dem Zeitpunkt der Unanfedrtbarkeit des Besdrlusses über die Grenzregelung
(ugl.SS 83, 84 Abs. I BBauG).

4. Nadr den Vorsdrriften für Sonderfälle werden die Abmarkungen nur insoweit
redrtskräftig, als diese Abmarkungen zu dem Zeitpunkt des Redrtskräftigwerdens
der Grenzen bereits örtlid'r vorhanden waren. §Terden die Grenzen erst iadr dem
Eintritt der Redrtskraft abgemarkt, so gelten für die Abmarkung die §§ 21 bis 24.

'5. Ahnlidr werden die Bestimmungen des § 25 audr auf Bundesgrenzen ange-
wendet werden müssen, deren Abmarkung gewöhnlidr durdr Staatsverträge ge-
regelt wird. Mangelndes Einverständnis eines Grundstückseigentümers darf nidrt
die staatsvertraglidr vereinbarte Abmarkung von Grenzpunkten verhindern.

Hinweis auf Cesetze anderer Länder

Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

16 AbmG
16 AbmG
22 AbmG

§

§

§

FUNFTER TEIL § 26

Ordnungswidrigkeiten

§26
(t) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlidr oder fahrlässig

l. unbefugt die Ergebnisse der Landesvermessung oder die Nadrweise aus dem
Liegensdraftskataster vervielfältigt oder veröffentlidrt (§ 6),

2. den Pfidrten nadr § t3 Abs. t Satz 1 und 2 ttotz Auffordenrng nidrt nadr-
kommt oder einer Ladung nadr § t a Abs. t Satz I nidrt Folge leistet, obwohl
er bei der Aufforderung oder Ladung auf die Folgen der Zuwiderhandlung
hingewiesen worden ist,

3. unbefugt eine Abmarkung von Grenzpunkten vornimmt,
4. unbefugt Grenz- oder Vermessungsmale im Sinne dieses Cesetzes sowie die

erridrteten Sidrtzeidren vernidrtet, besdrädigt, verändert, beseitigt oder deren
festen Stand gefährdet; auf Grenz- und Vermessungsmale im Sinne dieses Ge-
setzes ist § 7 Nr. 3 des Feld- und Forstordnungsgesetzes vom 23. Dezember 1958
(Nieders. GVBI. Sb. I S.498) nidrt anzuwenden.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Das
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 25. März 1952 (Bundesgesetzbl. I S. t7Z)
ist anzuwenden. Die Einziehung nadr den s§ 17 bis 26 und die Unterwerfung nadr
§ 67 des Gesetzes sind zulässig.
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§ 26 Amtlidte Begründtmg

Zam Sdtatz der Abmarknngs- und Vermessungseinridttungen ist es notwendig,
übertretangen durch Anarcndung des Gesetzes über Ordnungsutidrigheiten zu
ahnd.en. Um eine gleichmäfiige Bebandlung der Grenz- und, Vermessungszeichen
sicherzustellen, ersdteint es zwechmä$ig, § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die Ordnung
in Feld and Forst oon der Anarcnd.ung auszusdtlie$en, uteil dieses Gesetz nur für
land- und, forstwirtsdtaftlidt genutzte Grundstüche gih. Unberührt bleibt die Ver-
lolgung aon Straltaten nach dem Strat'gesetzbuch.

Anmerkungen

1. § 26 ermöglidrt, bestimmte ,,Ubertretungen" als Verwaltungsunredrt in einem
einfadren Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zu ahnden.

2. Die Behörden, die für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Aufgaben-
bereidr des Ministers des Innern zuständig sind, bestimmt der RdErl. vom 8. 3.1962
(Nds. MBl. S. 258).

3. Befugt zur Abmarkung (Abs. 1 Nr. 3) sind die in § 2 genannten Stellen. Ab-
markungen, die ein Markscheider für seine eigenen Zwed<e vornimmt, sind keine
Abmarkungen i. S. dieses Gesetzes. Haben Bergwerksunternehmen Grenz- oder
Vermessungsmale vernidrtet, beschädigt usw. (Nr. 4), so soll eine solche Handlungs-
art erst als Ordnungswidrigkeit behandelt werden, nad'rdem die zuständige Berg-
behörde gehört worden ist..

4. Die Geldbuße nadr Abs. 2 ist keine Str#e. Soweit Zuwiderhandlungen nadr
§ 25 Abs. I Nr. 3 und 4 als kriminelles Unredrt anzusprechen sind, also in den
Bereidr des Strafredrts fallen, können sie nadr § 274 SIGB (\Tegnahme usw. von
Grenzmalen mit der Absidrt, einem anderen einen Sd-raden zuzufügen) oder nadt
§ 304 SIGB (Sadrbesdrädigung von Vermessungsmalen) verfolgt werden.

5. Auf den Kommentar zum O\7iGes. von Rotberg, ersdrienen 1964 im Verlag
Franz Vahlen (Berlin und Frankfurt), und die Abhandlung ,,Das Ordnungswidrig-
keitsredrt" in Verwaltungsardriv 1959 S. 339 wird hingewiesen.

Baden-§7ürttemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Cesetze anderer Länder

§ t7 (1) und (2) VermG
§ 25 AbmG; § 23 KatG
§ 18 AbmG; § 12 KatG
§ 2l AbmG; § 18 KatG

§27 SECHSTER TEIL

Sdrlußvorsdrriften

§27

Durdrführung

Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zus6ndige Minister wird ermädr-
tig! durdr Verordnung die zur Durdrftihrung dieses Gesetzes erforderlidren Vor-
sdrriften über
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1. das Verfahren bei den Vermessungen (§ 1), § 27
2. die Art und §/eise der Abmarkung sowie die Besdraffenheit der Grenzmale
zu erlassen.

Amtli.$e Begründung

Die Regelung sieht Errnächtigungen zum Erla$ oon Verordnangen aaf den Ge-
bieten der Vermessung und der Abmarhung oor. Über das Verf ahren bei den Ver-
fnessangen sind Vorsdtriften insoanit nötig, als durdt sie die Interessen d,et Grund-
stü&seigentümer and Inhaber grund,stücksgleicher Redtte berührt arcrd,en (Nr. 1),

Ergänzinde Vorschriften sollen die Dur&führung der Abmarhang behandeln
(Nr.2).

Anmerkungen

l. Im Gegensatz zu der, Regelungen in Baden-§7ürttemberg, Hessen, Rheinland-

Pfalz und im Saarland ermädrtigt das Nieders. Vermessungs- und Katastergesetz

nur, das Verfahren bei den Vermessungen und die Art und \ü/eise der Abmarkung
sowie die Besdraffenheit der Grenzmale durdr Rechtsvorsdrriften (verordnung)
näher zu regeln. ZumErlaß von Verwaltungsvorsdrriften (2. B. Fortführungserlaß II)
ist eine Ermadrtlgung nidrt notwendig. Sie ergibt sich bereits aus der Vorläuftgen

Nieders. Verfassung. Eine Kostenordnung kann nicht auf dieses Cesetz gestützt

werden.

2. Nadr Nr. 1 kann auch der Personenkreis gesetzlidr bestimmt werden, der zur
Ausführung von Vermessungen befugt ist. \(Iegen der vorsdrrift des § 3 Abs. 3

wird eine Regelung im Erlaßwege aber ausreicihen.

3. Durdr Verordnung könnte nadr Nr. 2 z. B. verbindlidr vorgesdrrieben werden,

wie vermarkt werden muß und wie die Grenzmale besdraffen sein sollen. Eine

soldre Verordnung soll jedodl zunädrst nodr zurüd<gestellt werden, u. a. weil die

technisdre Entwiddung auf diesem Gebiet noch nicht abgesdrlossen ist.

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

Baden-§7ürttemberg § 21 VermG
Hessen § 27 KatG; § 28 AbmG
Rheinland-Pfalz § 14 KatG; § 19 AbmG
Saarland § 21 KatG; § 24 AbmG

§28 §28
Aufhebung von Vorsdrriften

Die diesem Gesetz entgegenstehenden Reütsvorsdrriften sowie alle Re&tsvor-
s&riften gleidren Inhalts treten fur das Land Niedersadrsen außer Kraft, besonders

1. das preußisdre Gesetz betr. die anderweite Regelung der Grundsteuer vom
21. Mai 1861 (Preuß. Gesetzsamml. S.253),

2. das preußisdre Gesetz betr. die Einftihrung einer allgemeinen Gebäudesteuer
vom 21. Mai 1861 (Preuß. Gesetzsamml. S. 317),

3. das preußisdre Gesetz betr. die Erridrtung und Erhaltung von Marksteinen
behufs der zur Legung eines trigonometrisdren Netzes über die sedrs östlidren
Provinzen der Monardrie zu bestimmenden trigonometrisdren Punkte vom
7. Oktober 1865 (Preuß. Gesetzsamml. S. 1033),
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§28 4. das preußisdre Cesetz betr. die definitive Unterverteilung und Erhebung der
Crundsteuer in den sedrs östlidren Provinzen des Staats und die Besdrwerden
wegen Crundsteuerüberbürdung vom 8. Februar 1867 (Preuß. Gesetzsamml.
s. 185),

die Verordnung betr. die Einführung der Preuß. Gesetzgebung in Betreff der
direkten Steuern in dem Gebiete des vormaligen Königreidrs Hannover vom
28. April t 867 (Preuß. Gesetzsamml. S. 533), hinsidrtlidl § 2 zu 1, § 3, § 5 zu a
fttr die Cebaudesteuer und s 6,

das preußisdre Gesetz betr. die Erridrtung von Marksteinen vom 7 . April t gOg

(Preuß. Gesetzsamml. S. T2g),

das preußisdre Gesetz betr. die Ausftihrung der anderweiten Regelung der
Crundsteuer in den Provinzen Sdrleswig-Holstein, Hannover und Hessen-
Nassau, sowie in dem Kreise Meisenheim vom 1 1. Februar l87O (Preuß. Gesetz-
samml. S. 85),

das preußisdre Reglement für die öffentlidr anzustellenden Feldmesser vom
2. März 1871 (Preuß. Gesetzsamml. S. 101),

das preußisdre Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 7. Oktober 1865 und
7 . Apnl t g0g d.ie Erridrtung von trigonometrisdren Marksteinen betreffend vom
3. Juni 1874 (Preuß. Gesetzsamml. S. 219),

das braunsdrweigisdre Cesetz über die Erhebung einer allgemeinen Grund-
steuer vom 24. August 1849 (Braunsdlw. GVS. S. t 89),

das Gesetz die Vermessung und Kartierung der Feldmarken der Stadt Braun-
sdrweig betreffend vom 15. Mai lST l (Braunsdrw. GVS. S. 69),

12. das braunsdrweigisdre Gesetz die Vermessung und Kartierung von Grund-
stü&.en im Herzogtum betreffend vom 5. Oktober 1886 (Braunsdrw. GVS.
s. 203),

das Gesetz betr. die Erridrtung und Erhaltung von Marksteinen behufs der zur
Legung eines trigonometrisdren Netzes über das Herzogtum Braunsdrweig zu
bestimmenden trigonometrisehen Punkte vom 2. Juli 1889 (Braunsdrw. GVS.
s. r e3),

die oldenburgisdre Kammerbekanntmadrung vom 24. Februar 1836 (Old. GBl.
Bd. VIII S. 460),

die oldenburgisdre Kammerbekanntmadrung vom 23. November 1838 (Old.
GBl. Bd. IX 5.2e7),

das Gesetz über die Ermittlung des Steuerkapitals der Grundstü&e und Ge-
baude im Herzogtum Oldenburg, aussdrließlidr der Herrsdraft Kniphausen,
behuf einer neuen Veranlagung der Grund- und Gebaudesteuer vom 18. Mai
1855 (old. GBl. Bd. xlv s.71 1),

das Gesetz fttr das Herzogtum Oldenburg betr. einige Abänderungen und
Ergänzungen des Gesetzes vom 18. Mai 1855 über die Ermittlung des Steuer-
kapitals der Grundstü&e und Gebaude etc. vom 20. Juni 1859 (Old. GBl.
Bd. XVII S. 149),

das Gesetz für den Landesteil Oldenburg über die Einridrtung und Erhaltung
des Katasters usw. vom 13. Märu 1922 (Old. GBl. Bd. XLI S. 811),

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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19. das sdraumburg-üppisdre Gesetz betr. Vermessung, Bonitierung und Katastrie- § !§
rung des Landes vom 3. Januar 1873 (Sdraumb.-Lipp LV. Bd. XI S.419) in der -
Fassung des Gesetzes vom 29. Dezember 1877 (Sdraumb.-Lipp. LV Bd. XII
s. 480)

sowie die dazu ergangenen Verordnungen
vom 9. Februar 1874 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XII S. 55),

vom 13. Januar 1880 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S. 332),

vom 24. November 1878 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S. 65) und
vom 6. Januar 1880 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S. 329),

20. das sdraumburg-lippisdre Gesetz betr. die Erridrtung und Verwaltung des
Landeskatasters vom 20. April 1880 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S. 369)
sowie die dazu ergangenen Verordnungen vom 21. April 1880 (Sdraumb.-Lipp.
LV. Bd. XIII S. 387) und vom 1. Juli 1886 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XV S. 373),

2t. das sdraumburg-lippisdre Vermarkungsgesetz vom 3. April 1914 (Sdraumb.-
Lipp. LV. Bd. XXry S. 7l mit Beridrtigung S. 77),

22. das Gesetz über die Bildung von Hauptvermessungsabteilungen vom 18. März
1938 (Reidrsgesetzbl. I S. 277).

Arntliche Begründung

Im Interesse der Rechtssicberheit sollen uid.ersprechend.e und entbehrlich ge@or-
d,ene Re dt t svor schr i ft en au t' ge hoben w er den.

Anmerkungen

1. Im Cegensatz zu Baden-Vürttemberg wurde in Niedersadrsen das Neu-
ordnungsgesetz vom 3.7.1934 in der jetzt geltenden Fassung im Nds. GVBI. Sb. II
S. 348 veröffentlidrt) nidrt aufgehoben, weil es z.Z. nodr als Redrtsgrundlage für
die Kostenordnung der Offentlidr bestellten Vermessungsingenieuer dient. Außer-
dem war nidrt zu übersehen, ob es nidrt nodr für anderer Regelungen benötigt
wird.

2. Die unter 1 bis 9 aufgehobenen preußisdten Vorsdrriften sind dieselben, die
audr die neuen Vermessungs- und Katastergesetze der anderen Länder aufgehoben
haben.

Baden-tVürttemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 24 VermG
§ 26 KatG; § 27 AbmG
§ t5 KatG; § 20 AbmG
§ 20 KatG; § 23 AbmG

§2e

Inkrafttreten

Deses Cesetz tritt am 1 . Januar I 962 in Kraft.

§2e
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Sachverzeichnis
Die Zahlen verweisen auf die

A
Abmarkung

-, ohne Beteiligte 48, 49

-, von Grenzpunkten 42, 43, 44, 45,
46

-, von Vermessungspunkten 45, 46

Abmarkungsbedürfnis 42, 43

Abmarkungsbefugnis 45, 46

Abmarkungsbesdreld 51, 52

AbmarkungsniedersÖrlft 41, 49, 50

Abmarkungspfltdrl 42, 43, 44

-, bei Neueinrichtung 40

Abmarkungstermln 48, 49, 50

Abmarkungsverfahren 43, 52

Absdrriften, siehe Auszüge aus dem
Li e gens cha f tska tas ter

Abstand eines Gebäudes von der
Grundstüdcsgrenze, Abmarkungs-
bedürfnis 42

Absteckungen 19

Abzeichnungen, siehe Auszüge aus dem

Lie gens cha f ts ka tas te r

Änderung von Grundstüdcsgrenzen,
Pflichten der Eigentümer 38, 39

Allmählidre Neueinrldrtung 24
siehe auch Neueinrichtung

Amtlidre Kartenwerke 33, 34
siehe auch Landeskartenwerke

Amtlidtes Verzeldtnls der Grundstücke

-, Liegenschaftskataster 34

-, Neueinrichtung 40

Amtsbezirk, Abmarkungsbescheid 51

Amtshaftung 19

Amtsträger, siehe Offentlich bestellte
Vermessungsingenieure

Andere behördlidre Vermessungsstellen,
siehe auch behördliche Vermes-
sungsstellen

-, Begrif.f 20, 2l

-, Beteiligung an Aufgaben der Lan-
desvermessung 20, 21, 22, 24

-, Einreichen von Unterlagen 23

-, Erfüllung eigener Aufgaben 21

-t in Niedersachsen 22

--, Pflichten 23, 24

-, Offenlegung 41

-, Versicherung der Richtigkeit 23

-, Voraussetzungen 20, 2l

Anerkennung der Abmarkung 51, 52

Angaben aus dem Vermessungszahlen-
werk, siehe Auszüge aus dem
Li e gens cha f ts katas te r

Seiten des vorliegenden Hefts.

Angaben fttr dle Führung des Llegen-
sdraftskatasters, Pflichten der
Eigentümer 38, 39

Angestellte im Vermessungswesen,
Ausbildungs- und Prüfungsbe-
stimmungen 25

AnzeigepfltÖt nadr Veränderungen 39

Arbelter im Vermessungswesen, Aus-
bildungs- und Prüfungsbestim-
mungen 25

Arbeitsgemelnsdraft der Vermessungs-
verwaltungen der Länder der
Bundesrepublik Deutschland (AdV)
34

Art und Welse der Abmarkung 43, 55

Aufgaben

-, anderer behördlicher Vermes-
sungsstellen 20, 21, 22

-t eigene A. anderer behördlicher
Vermessungsstellen, Begriff 2l

-, Landesaufgaben 18, 19, 20

-, Offentlich bestellter Vermessungs-
ingenieure 20, 22

Aufhebung von Vorschriften 55, 56, 57

Ausblldung 23, 24,25

Ausbildungs- und Prilfungsordnungen
23,25

Auselnandersetzung 52

Ausfllhrungsanordnung im Enteignungs-
verfahren 52

Ausführung von Vermessungen, Begriff
22

Auskunlt 37, 38

Auslagen, Erstattung 25, 26

Außerkrafttreten 55

Auswertung der Vermessungen 18, 19,
22

Auszüge aus dem Llegensdraftskataster

-, Abschriften, Abzeidrnungen 30,
37, 38

-, Angaben aus dem Vermessungs-
zahlenwerk 37, 38

-, Auszug aus dem Veränderungs-
nachweis 41

B

Bagatellsdräden 29, 48

Bauarbeiten, Gefährdung von Grenz-
und Vermessungsmalen 48

Baulandumlegung, Baulandzusammen-
legung 52

Baulldre Anlagen, Betreten 27, 28, 29
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Baulldre Veränderutrg, Pflichten der
Eigentümer 38, 39

Bauordnungen 19

Bauwerke, Duldungspflicht 45

Beamte, Leiter von anderen behörd-
lidren Vermessungsstellen, Be-
fähigung 20,21

Bearbeltungsgrenzen bei Landeskarten-
werken 34

Bebauung, Pflidrten der Eigentümer 38,
39

Bedllrfnls für Abmarkung 42, 43

Befahren von Grundstücken 27

Befugnls

-, zur Abmarkung 45, 46

-, zur Aufnahme der Abmarkungs-
niedersdrrift 50

-, zur Ausführung von Vermessun-
gen 55

Beglaublgung von Abzeidrnungen und
Abschriften 37, 38

Behörden

-, Ausnahmen vom Veröffent-
lidrungs- und Vervielfältigungs-
verbot 29

-, Auskunft, Auszüge, Einsicht-
nahme 37, 38

-, Pflidrten 23

Behördlldre Vermessungsstellen, siehe
audr andere behördlidre Vermes-
sungsstellen

-, Begriff 20, 2l

-, Bindung an Weisungen, tech-
. nisches Weisungsrecht 23, 24, 25

-, Vermessungszahlen 37, 38

Bekanntma0ung

-, der Fortführungs- und Neueinrich-
tungsergebnisse 41

-, der Offenlegung 41

BenaörlÖttgrung Beteiligter, die nicht
anwesend waren 50, 51

Beredrtlgtes Interesse 37, 36

Bereötigte zur Aufnahme der Abmar-
kungsniedersdrrift 50

Bergbehörden

-, Betreten der Grundstüdce 28

-t Ordnungswidrigkeiten, Gefähr-
dung von Grenz- und Vermes-
sungsmalen 54

Bergwerksunternehmen, Ordnungswi-
drigkeiten, Gefährdung von Grenz-
und Vermessungsmalen 54

Berilckslöttgung eingereichter Unter-
lagen 23,24

Berufsordnung der Offentlidr bestellten
Vermessungsingenieure 20, 22

Besüalfenhelt

-, der Flurstüdce, Nachweis in den
Katasterbüchern 36

-, der Grenzmale, Verordnung 54,
55

Besltzelnwelsung, vorzeiti ge

-, im Enteignungsverfahren 52

-, im Umlegungsverfahren 53

Besltzer, siehe Eigentümer und Be-
sitzer

Bestandtelle des Liegensdraltskatasters
36

Betelligte

-, är der Abmarkung 48, 49, 50

-, im Ausland 49

-, nidrt anwesende 50

Betreten

-, der Grundstüd<e 27,28,29

-, von Wohnungen 27, 28

Bevollmächttgte 38, 39

Bodensdrätzung 35

Budrungsfrele Grundstilcke 35

Bundesbehörden, Bundesdienststellen

-, behördliche Vermessungsstellen
21,22

-, Landeskartenwerke, Verwaltungs-
abkommen 22

-, Mitwirkung 19

-, Vereinbarung über Ausbildung
des Vermessungspersonals 24

-, Vermessungsstellen des Bundes 2l

Bundesgrenzen 53

D

DeutsÖe Buudesbahn

-, Betreten der Bahnanlagen 28

-, Vermessungsstellen 22

DeutsÖe Grundkarte I :5000

-, Landeskartenwerk 33

-, Zusammenarbeit mit Kommunal-
verwaltungen 22

Dlenstauswels 28

Drele&s- und Höhennetz 18

Dreie&s- und Höhenvermessung 18

Duldungspfllüt, bei Abmarkungen 45,
48

Durdrfithrung des Gesetzes 54, 55

E

Eheleute als Beteiligte 48

Eigenttlmer und Besitzer

-, Abmarkungspflicht 40, 42, 43, 44

-, Auskunft, Auszüge, Einsicht-
nahme 37, 38

-, Bekanntmachung, Mitteilung, Of-
fenlegung 41

-, Betreten von Grundstüdren und
bauliöen Anlagen 27, 28, 29

-, Duldungspflicht bei Abmarkungen
45, 48

-, Grundbucheintragung 42, 43, 44

-, Grundbudreintragung maßgebend
für Eigentümerangabe im Liegen-
schaftskataster 34
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__, Interessenwahrung 38

-, keine privatrechtliche Abmarkung
43, 44, 46

-, Kosten für Wiederherstellung des
grundbuchmäßigen Zustands 42, 44

-, Ladung Verpflichteter 38, 39

-, Ladung zur Abmarkung 48, 49

-, Nutzungsbeschränkung 47, 48

-, Pflichten 38, 39

-, Rechte 37, 38

Eigentumskataster 17

Einheit von Landesvermessung und
Liegenschaftskataster 18, 19

Einreidren von Unterlagen

-, die für Landesvermessung und
Liegenschaftskataster von Bedeu-
tung sind 23, 24,25, 26, 27

-, zur Fortführung des Liegenschafts-
katasters 38, 39

Einridrtung

-, Begriff 19

-, technisches Weisungsrecht 25

Einrüdren von Grenzmalen in vorhan-
dene Grenzen 44

Einsdrreiben 50

-, mit Rüdrschein 51

Einsidrtnahme 37, 38

Einverständnis mit der Abmarkung 50

Einziehung, Ordnungswidrigkeiten 53

Elektronisdre Streckenmessung 32

Enteignung 52

Entfernung von Grenz- und Vermes-
sungsmalen 46

Entgelte, siehe Kosten, Preise

Entmändigte als Beteiligte 48

Entsdrädigung

-, für Schäden, die bei Vermessungs-
arbeiten entstehen 27, 28, 29, 45

-, für Nutzungsbeschränkungen 47, 48

Erbbaureüt 35

Erbengemeinsdraften als Beteiligte 49

Ergebnisse der Landesvermessung

-, Begriff 29

-, Veröffentlichung und Vervielfälti-
gung 29, 30

Erlasse

-, ADAVerm 19, 21, 26, 28

-, Festpunkterlaß 17, 32

-, Flurkartenerlaß 36

-, Fortführungserlaß I 36

-, Fortführungserlaß II 24, 36, 43,
48, 49, 50, 51, 55

.-r Grundkartenerlaß 17

-, Katastereinrichtungserlaß 35, 36

-, Lageplanerlaß 36

-, Polygonpunktfelderlaß 36

-, Vermessungsrißerlaß 36

-, über Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten 54

-, über Landeskartenwerke 33

-, über Nivellementsfestpunktfeld 32

-, über Offenlegung 41

-, über Organisation 21

-, über Unfallverhütung 28

-, über Vervielfältigung 30

Ermäütigung zu Verordnungen 54, 55

Erneuerung, siehe Neueinrichtung

Ertragsfähigkeit der Grundstüd<e, Nach-
weis im Flurkartenwerk und in
den Katasterbüchern 36

F

Feinpolygonzüge 32

Festpunktfeld

-, Aufgabe der Landesvermessung 31

-, Begriff, Bestandteile, Entstehung
32

-, Kommunalverwaltung en 22

-, Teil der Landesvermessung 17

Finanzamt, Bewertungsunterlagen 20

Fläche der Flurstüdre in Kataster-
büchern 36

Flädrenberedrnung 22

Flurbereinigung 21,25, 43, 52

Flurbereinigungsbehörden 21, 22

Flurkartenwerk

-, Bestandteil des Liegenschafts-
katasters 36

-, Offenlegung 41

-, Veröffentlichung, Vertrieb, Ver-
vielfältigung, Verwertung 29, 30

-, Zuständigkeit 22

Flurschad,en 27, 28, 29, 45

Flursttlcke, Angaben und Nachweis im
Liegenschaftskataster 35, 36

Folgearbeiten nach Vermessungen 18, l9

Fortführung

-, Begriff 17, 18, 19

-r technisdres Weisungsrecht 23, 25

Fortfilhrung des Liegensdraltskatasters

-, Bekanntmachung, Mitteilung, Of-
fenlegung 41

-, Pflichten der Eigentümer 38, 39

Frist, Fristablauf

-, Benachrichtigung über Abmarkung
50, 51

-, Fortführung nach Veränderungen
38, 39

-, Grundbudreintragung 42, 43, 44

-, Offenlegung der Abmarkung 50, 51

-, Offenlegung der Fortführungs-
und Neueinrichtungsergebnisse 41

-, Widerspruchsbescheid 52

Führung des Liegensdraftskatasters 22
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G

Gebäude

-, Abmarkungsbedürfnis 42

-, Anderung, Bebauung, Pfliüten
der Eigentümer 38, 39

-, Begriff 35

-, Duldungspflidrt bei Abmarkungen
45

-, Nadrweis imLiegenschaftskataster
34, 35

-, Nadtweis im Flurkartenwerk 36

Gebäudeelgentllmer, siehe Eigentümer
und Besitzer

Gebäudeelnmessung 39

Gefährdung von Grenz- und Vermes-
sungsmalen 47, 48

Gehelmhaltung 38

Geländelormen in Landeskarten 33, 34

Getdbuße 53, 54

Gemelnde

-, Kostenbeteiligung bei Neuein-
ridrtung 40

-, Offenlegung bei G. 41

Genehmigung

-, der Abmarkung 49

-, von Ausnahmen zur Uberlassung
von Vermessungszahlen 37, 38

-, von Ausnahmen z:ur Veröffent-
lidrung und Vervielfältigung 29, 30

-, zur Beteiligung an Landesaufgaben
20,21, 22

Geodätlsthe Grundlagearbelten

-, Landesaufgabe 18, 19

-, Festpunktfeld 32

Geschlütltcüe Entwl&lung des Ver-
messungswesens 17

Gesetze

-, aufgehobene G. 55, 56, 57

-, Bodensdrätzungsgesetz v. 16. 10.
1934 19, 35, 36, 37, 39

-, Bürgerlidres Gesetzbuch 27, 28,
29, 43, 44

-, Bundesbaugesetz v. 23. 6. 1960
19, 39, 52, 53

-, Feld- und Forstordnungsgesetz v.
23. t2. 1958 53

-, Flurbereinigungsgesetz v. 14. 7.
1953 21, 25, 39, 52

-, G. betr. das Urheberrecht an
Werken der Literatur und Ton-
kunst v. 19. 6. 1901 30

-, G. über Befreiungen von der
Grunderwerbssteuer beim Erwerb
von Grundstücken zlur Verbesse-
rung der Struktur land- und forst-
wirtschaftlidrer Betriebe v. 25. 3.
1959 19

-t G. über die Beurkundungs- und
Beglaubigungsb-efugnis. _der Ver-
messungsbehörden v. 15. 11. 1937

19

-, G. über die Neuordnung des Ver-
messungswesens v. 3. 7. 1934 17,
25,31. 57

*, G. über Ordnungswidrigkeiten v.
25, 3. 1952 53

-, über Unschädlidrkeitszeusnisse v.
4.7. 1961 19

-, Grunderwerbssteuergesetz v. 23.
9. 1940 19

-, Grundgesetz 28, 30, 31

-, Niedersädrsisdres Beamtengesetz
v. 14. 7. 1960 25

-, Strafgesetzbuö 54

-, Verwaltungskostengesetz v. 7. 5,
1962 27

GesetzltÖer Vertreter als Beteiligter 48

Gewässervermessungen, Offenlegung 41

Grenzanerkennung 49

Grenzanerkennungsverlahren in Sonder-
fällen 52

Grenzausgleich, behördlidr angeord-
neter 52

Grenzblätter der Landeskarten 34

Grenze, kraft Gesetzes oder durch Ver-
waltungsakt entstandene 52

Grenzen der Flurstüdce im Flurkarten-
werk 36

Grenzfeststellung, Abmarkungsb edürfnis
42

Grenzmale 42, 55

Grenzpunkte

-, Abmarkung 42, 43, 44

-, Abrnarkungsbefugnis 45, 46

Grenzregelungsverfahren 53

Grenzverhandlung, siehe Abmarkungs-
niedersdrrift

Grenzverwirrung 44

Grundbesitzkataster, siehe Steuer

Grundbuü

-, Eigentumsangabe im Liegen-
sdraftskataster 34, 35

-, Mehrzwed<kataster l7

-, öffentlidre Last außerhalb des G.
45, 48

-, Verbindung mit Liegenschafts-
kataster 20

Grundbuöeintragung 42

Grundbudrordnung 19, 34, 35, 37, 42

Grundeigentum, Sicherung 19

Grundmauer, Abstand von Grenze, Ab-
rnarkungsbedürfnis 42

Grundstll*

-, AbmarkungsPflidrt 40, 42

-, amtliches Verzeichnis 34, 40

-, Bebauung, baulidre Änderung 38,
39

-, Begriff 35

-, Betreten 27, 28, 29

-, Duldungspflicht bei Abmarkungen
45, 48

-, Grenzänderungen 38, 39
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-, Nadrweis im Liegensdraftskataster
34, 35

-, Nutzungsartänderung 38, 39

-, Nutzungsbesdrränkung 47, 48

-, Redrtsänderungen, Sidrerung der
Redrtsverhältnisse 18

-, Teilabschreibung, Abmarkungs-
bedürfnis 42

Grundstil&seigentllmer, siehe Eigen-
tümer und Besitzer

Grundstüdcsgletche ReÖte im Liegen-
sdraftskataster 34, 35

Grundstildcsgrenzen

-, Abmarkung 40, 42, 43, 44

-, Anderung, Pflidrten der Eigen-
tümer 38, 39

Grundstli&,svermessungen, Landesauf-
gaben.18

Grund- und Gebäudesteuerkataster 17

H

Haltung für unridrtige Unterlagen 24

Haushalt, Haushaltsplan 19

Höhendarstellung in Flurkarten 40

Höhenfestpunktfeld, siehe Festpunkt-
feld

Hoheltsaufgaben

-, Landesvermessung und Liegen-
sdraftskataster 19

-, Unterlagen aus nidrt hoheitlidren.
Aufgaben 25

I
Industrieunternehmen, Vorlagepfl icht 27

Ingenieurbilros, Vorlagepfliöt 27

Ingenieurvermessungen, keine Hoheits-
aufgaben 19

Inhaber grundstticksgleidrer Redrte,
siehe Eigentümer und Besitzer

Inkrafttreten 57

Interesse der Allgemeinheit 37, 38

Internationale Weltkarte I : I 000 000 33

K

Karte des Deutsdren Reidrs I : I00 000 33

Kartierung 22

Katasterämter

-, Abmarkungsbesctreid 51

-, Beteiligung bei.Vorhaben anderer
Stellen 26

-, Offenlegung der Fortführungs-
und Neueinridrtungsergebnisse 4l

-, uDt€re Vermessungs- und Ka-
tasterbehörde 21

Katasterbüdrer

-, Bestandteil des Liegensdrafts-
katasters 36

-, Veröffentlichung, Vertrieb, Ver-
. vielfältigung, Verwertung 29, 30

-, Offenlegung 41

-, Zuständigkeit 22

Katastererneuerung, siehe Neueinridr-
tung

Katasterkarte, siehe Flurkartenwerk

Katastervermessung

-, Begriff 17, 18

-, Katasterfortführungsvermessun-
gen, Katasterneuvermessungen 18

-, K. und Landesvermessung als
Einheit 18

KIage

-, gegen Abmarkung 44, 51, 52

-, gegen Grenzverlauf 44

Kommunalbehörd€D, ändere behördlidre
Vermessungsstellen 22

Kommunalverwaltungen, Festppnktfeld
22

Kosten

-, Neueinrichtung 40

-, Preise für Landeskarten 34

-, Sidrerung und Verlegung von
Malen 47, 48

-, Unterlagen zur Fortführung des
Liegenschaftskatasters 38, 39

-, Wiederherstellung des grundbudr-
mäßigen Zustands 42, 44

Kostenordnung 55, 57

Kostenreöt 19

Kostenregelung für vorgelegte Unter-
lagen 26,27

Kriminelles Unreüt 54

Ktinftig weglallende Grenzen 43

t
Ladung

-, Beteiligter 48, 49

-, Verpflichteter 38, 39

Lage der Flurstüdce im Liegenschafts-
kataster 36

Lagefestpunktfeld, Lage- und Höhen-
festpunktfeld, siehe Festpunkt-
feld

Landbauaußenstelle der Landwirtsdrafts-
kammer 48

Landesaufgaben

-, Landesvermessung und Liegen-
schaftskataster 18

-, Mitwirkung der Offentlidr be-
stellten Vermessungsingenieure
20,22

-, Mitwirkung von Bundesbehörden
19

-, Neueinridrtung 40

-, Wahrnehmung 20

Landesbehörden, andere behördlidre
Vermessungsstellen 22

Landeskartenwerke

-, Aufgabe der Landesvermessung 31

-, Bearbeitung durdr den Bund, Ver-
waltungsabkommeln. 22, 33, 34

-, Begriff 33, 34
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-, Grundlagevermessungen 32

-, Katalog 33

-, neuester Stand 23

-, Reproduktion, Urheberredrt, Ver-
, öffentlichung, Vertrieb, Verviel-

fältigung, Verwertung 29, 30

Landesregierung, Organisationsgewalt
2t

Landesvermessung

-, Aufgabe, Zwedr 31, 32

-, Begriff t7, 18, 31

-t gesdriütlidre Entwidclung 17

-, Landesaufgabe 18

-, L. und Katastervermessung als
Einheit 18, 19

-, Mitwirkung anderer behördlicher
Vermessungsstellen und Offentlich
bestellter Vermessungsingenieure
20,21,22

-, technisches Weisungsrecht 25

-, übergeordnete Gesichtspunkte 20

-, Unterlagen, Vorlagepfli&t 23, 24,
25,26,27

-, Zuständigkeit 21

Landesverwaltungsamt, siehe Nieder-
sädrsisches Landesverwaltungsamt

Lie genschaf tskataster

-r amtliches Verzeichnis 34

-, Aufgabe, Zwed( 34, 35

-, Begriff 18, 34, 35

-, Bestandteile 36

-, geschichtliche Entwicklung 17

-, Grundlagevermessungen 32

-, Landesaufgabe 18

-, L. und Landesvermessung als Ein-
heit 19

-, Mitwirkung anderer behördlicher
Vermessungsstellen und Offent-
lidr bestellter Vermessungsinge-
nieure 20, 21, 22

-, Neueinrichtung 40

-, neuester Stand 23

-, technisches Weisungsrecht 25

-, Unterlagen, Vorlagepflicht 23, 24,
25,26,27

-, Verbindung mit Grundbuch 20

-, Zuständigkeit 21, 22

M

Marksdreider, Abmarkungen 54

Mehrzwedrkataster 17, 35

Minderjährige als Beteiligte 48

Minister, für das Vermessungs- und
Katasterwesen zuständiger, siehe
auch Niedersächsischer Minister
des Innern

-, Bestimmung der Katastereinrich-
tung und -führung 36

-, Bestimmung der Landeskarten-
werke 33

-, Durchführung des Gesetzes 54, 55

-t Genehmigung zvr Beteiligung an
der Landesvermessung 20, 21, 22

-, Weisungsbefugnis 23, 25

-, Zulassung von Ausnahmen vom
Verbot der Abgabe von Ver-
messungszahlen 37, 38

-, Zulassung von Ausnahmen vom
Veröffentlichungs- und Verviel-
fältigungsverbot 29, 30

Mißbraudr

-, von Ergebnissen der Landesver-
messung und Nachweisen aus dern
Liegenschaftskataster 29, 30

-, von Vermessungszahlen 37, 38

Mitteilung

-, der Abmarkung 49, 50, 51

-, der Fortführungs- und Neuein-
richtungsergebnisse 4 I

-, über gefährdende Maßnahmen
47,48

Musterblätter für Landeskarten 34

N

Nadrbar, Mitwirkung 43

Nadrprüfung der Abmarkung 50, 51, 52

Naöprüfungsrecüt, siehe Vermessunqs-
und Katasterbehörden

Nachtragsnieders&rif t 50

Nachweise aus dem Liegensdrafts-
kataster, Veröffentlichung und
Vervielfältigung 29, 30

Naturereignisse, Pflichten der Eigen-
tümer 38, 39

Neueinridrtung

-, Abmarkungsbedürfnis 42

-, Abmarkungspflidrt 40

-, allmähliche 24

-, Anlaß 40

-, Begriff 40

-, Bekanntmachurg, Mitteilung, Of-
fenlegung 4t

-, Kosten 40

Neuvermessung, Vermessungen zur
Neueinrichtung des Liegenschafts-
katasters 17, lB

Nicht abgemarkte Grenzen 43

Nidrt anwesende Beteiligte 50

Nidrt geschäftsfähige Beteiligte 48

Nidrtübereinstimmung zwischen ört-
lichem Besitzstand und Kataster-
nachweis

-r Abmarkung 42

-, Verhandlungen 49

Niedersädrsisdrer Minister des Innern

-, Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten 54

-, oberste Vermessungs- und Ka-
tasterbehörde 21

-, Ressortzuständigkeit für Ver-
messungs- und Katasterwesen 20

Niedersäcüsisdres Forsteinrichtungs- und
-vermessungsamt, andere behörd-
liche Vermessungsstelle 22
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Niedersädrsisües Landesverwaltungs-
amt

-, höhere Vermessungs- und Ka-
tasterbehörde 21

-, Straßenbauverwaltung, andere be-
hördliche Vermessungsstelle 22

Nivellements, Ingenieurvermessungen
19

Nivellementspunkte, siehe Festpunkt-
feld

Normblatt DIN l8 702, Zeidrenvorschrift
36

Notare, Auskunft, Einsichtnahme,
Rechte 37, 38

Nummern der Flurstüdre im Liegen-
schaftskataster 36

Nutzungsart der Flurstüdre

-, irr Liegenschaftskataster 34, 35, 36

-, Pflichten der Eigentümer bei An-
derung 38, 39

NutzungsbesÖränkung, Nutzungs-
entschädigung 47, 48

o

Oberirdisdre Abmarkung 42

Uffentlich Bedlenstete, Status 19

Uffentlidr bestellte Vermessungsinge-
nieure

-, Abmarkungsbefugnis 45, 46

-, Aufgaben, Zulassung, Dienstauf-
sicht, Pflichten und Redrte 22, 23

-, Auskunft, Einsichtnahme 37, 38

-, Einreichen von Unterlagen 23,
24,25

--, Kostenordnung 57

-, Mitwirkung an Landesaufgaben 20,
21,22

-, Offenlegung 41

-, Pflichten 23

-, Rechtsstellung 19

-, technisdres Weisungsredrt 25

-, Träger eines öffentlichen Amtes
(Amtsträger) 20,22

-, Vermessungszahlen 37, 38

-, Versicherung der Richtigkeit 23

Ulfentlidte Last, Duldungspflicht für
Abmarkungen 45, 48

Uffentllcher Glaube des Grundbuchs
und des Liegenschaftskatasters 44

Uf lentlidres fnteresse

-, Ganzanerkennung bei Maßnahmen
im U. 52

-, Landeskartenwerke 34

-, Vermessungszahlen, Uberlassung
3B

Uffentliöe Stellen, Einreidren von Un-
terlagen 25, 26, 27

Uflentlicüe Zwe*e, Landesvermessung
und Liegenschaftskataster 18

Uffentli&-redrtlidre Körpersdraften,
öffentliche Stellen 26

Uff entlich-rechtliOes Verlahren,
Abmarkungsniedersdrrift 49

Ulf entlidr-redrtltÖe Verpfl iütung,
Abmarkung 43

Urtlldre Hindernisse, Abmarkung 43

Urtliüer Besitzstand, Nidrtübereinstim-
mung mit dem Katasternachweis
49

Urtlldrer Grenzverlauf, Abmarkung 42

Offenlegung

-, der Abmarkung 50, 51

-, der Fortführungs- und Neuein-
richtungsergebnisse 41

Ordentlidres Gerldrt, zuständig bei
Grenzstreitigkeit en 44

Ordnungswidrigkeiten 53, 54

-, Abmarkung 45, 46

-, Gefährdung von Malen 47

-, Ladung Verpflichteter 39

-, Veröffentlichung, Vervielfältigung
30

Organisation, Organisationsgewalt 21

P

Persönlidres ErsÖeinen 38, 39

Personen des Privatrechts

-, Einreidren von Unterlagen 25, 26,
27

-, Erstattung von Auslagen 26

Pflidrten

-, der Behörden und der Offentlich
bestellten Vermessungsingenieure
23, 24,25

-, der übrigen öffentlidren Stellen
und der natürlichen und juristi-
schen Personen des Privatredrts
25, 26,27

-t der Eigentümer 38, 39

Planung

-, Mehrzwedrkataster 17

-, Landesvermessung und Liegen-
schaftskataster 19

Polizeilldre Hilfe zum Betreten von
Grundstüdcen 28

Polygonpunktfeld, Neueinri&tung 40

Präsidenten der Verwaltungsbezlrke,
höhere Vermessungs- und Ka-
tasterbehörden 21

Preise für Landeskarten 34

Prlvatinteresse, Gefährdung 25, 27

Privatredrtlidrer Anspruch, Abmarkung
43

Prilfung

-, der Unterlagen bei der Uber-
nahme in Landesvermessung und
Liegenschaf tskatas ter 24

-, des Vermessungspersonals, 23, 24,
25
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R

Reöt, Mehrzwed<kataster 35

Rechte der Elgentilmer und Besltzer 37,
38

RedrtmäElge Grenze, Streitigkeiten 44

Redrtsbehell 51

Recütsgrundlage

-, Kostenordnung 55

, Kostenordnung der Uffentlich be-
stellten Vermessungsingenieure 57

ReOtskraftverf ahren, Grenzanerkenn-
nung in Sonderfällen 52

R echtsmittelbelehrung 5 1

ReÖtsvorsdrriften, Aufhebung 55
siehe auch Ermädrtigung

Recütszustand, neuer R. im Flurbereini-
gungsverfahren 52

Regierungspräsidenten, höhere Ver-
messungs- und Katasterbehörden
2t

Reldrsgeriütsurtell v. 12. 2. l9l0 44

Relchskartenwerke 33
siehe auch Landeskartenwerke

Reproduktion von Landeskarten 29

Repro-Richtlinien 30

Rlchtigkeltsvermutung des Grundbuchs
und des Liegensdraftskatasters 44

Rlchtllnien, siehe Erlasse

S

Sachbesdrädigung 54
siehe auctr Flursdraden

Sachverständtges Ermessen, Abmarkung
42, 43, 44

SÖaden, Sdradensregulierung,
siehe Flursdraden

SÖätzungsmerkmale im Liegenschafts-
kataster 35

Söutzfläche 47, 48

Schweremessungen 32

Slcherung von Grenz- und Vermessungs-
malen 47, 48

Slchtzeiüen 45

Stedlungsbehörde, Sledlungsverlahren
2L

Sonderfälle, Abmarkung 52

Sonderkarten 33

Staatsvertrag, Bundesgrenzen 53

Stadtvermessungsämter, andere behörd-
lidre Vermessungsstellen 22

Statlstlk, Landesvermessung und Liegen-
sdraftskataster für S. 19

Steuer

-, Mehrzwedrkataster 17, 35

-, Steuerveranlagung 17, 18

-, Verbindung des Liegenschafts-
katasters mit den Bewertungs-
unterlagen (Grundbesitzkataster)
des Finanzamts 20

Strafredrt 19, 30, 46, 47, 54

Straßenbauverwaltung beim Niedersädr-
sischen Landesverwaltungsamt,
andere behördliche Vermessungs-
stelle 22

Straßenvermessungen, Offenlegung 41

Streltige Grenze

-, Abmarkung 42, 43, 44

-, Verhandlungen 49

Streittgkeiten . über Abmarkung und
Grenzverlauf 44

T

Tecünlk, Landesvermessung und Liegen-
schaftskataster für T. 19

Tecüniscües'Weisungsreüt 25

TeilaUschrelbung von Grundstüd<en,
Abmarkungsbedürfnis 42

Teilnahme am Abmarkungstermin
49,49, 50

Topographisüe Gegenstände in Lan.
deskarten 33, 34

Topographrsche Karte I z 25 000 33

Topographtsüe Karte I : 50 000 33

Topographisüe Kartenwerke 17
siehe audr Landeskartenwerke

TopographisOe Landesaulnahme, Teil
der Landesvermessung 18

Topographtsüe Vermessungen

-, Landesaufgabe 19

-, Aufgabe der Landesvermessung 31

Träger elnes öffentlichen Amtes
(Amtsträger)

-, Notare 20

-, Offentlidr bestellte Vermessungs-
ingenieure 20, 22

TrigonometrisÖe Punkte, Bestimmung
durch Flurbereinigungsbehörden 22

Trilateration 32

U

Ubernahme in Landesvermessung und
Li e gens ch af ts k a tas te r

-, Entscheidung 51

-, ohne Zustimmung zur Abmarkung
52'

-, Prüfung der Unterlagen (Ver-
messungssdrriften) 24

Uberprüfung von Grenzmalen

-, Ladung 48

-, Abmarkungsniederschrift 49

UberstÖtskarte des Deutsöen Reldts
I : 200 000 33

Ubersichtskarte Yon
I : 300 000 33
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Ubertretungen 54

Umlegung 53

Unbeglaubigte Auszllge aus dem Lie-
genschaftskataster 37, 38
siehe auch Auszüge aus dem
Lie genschaf tskatas ter

Unbekannt Verzogene als Beteiligte 49

Unterirdisdre Abmarkung 42

Unterlagen, die für Landesvermessung
und Liegensdraftskataster von Be-
deutung slnd

-, Art der Vorl age 24

-, Begriff 23, 24, 26

-, Berüdrsidrtigung 23, 24

-, Eignung 24

-, Einreidren 23,24, 25, 26, 27

-, ErgänzungsYermessungen 26

-,' Haftung für unrichtige U. 24

-, Prüfung 24

-, Nadrprüfungsrecht 25

-, Verantwortung, Mitverantwortung
24,25

-, Versidrerung der Richtigkeit
23,24

-, Verwendbarkeit 24, 26

-, Vorlagepftidrt 26

Unterlagen flir die FortIührung des
Liegensdraltskatasters, Pflidrten
d.er Eigentümer 38, 39

Unternehmer bei gefährdenden Maß-
nahmen 48

Unterschreiben der Abmarkungsnieder-
schrift 49, 51

Unterwerfung, Ord.nungswidrigkeiten
53

Urheberrecht 30 
-

Urkunde, Abmarkungsniederschrift S0

Urteil

-, Grenzfestlegrung und Abmarkung
42

-t des Reidrsgerichts v. 12. 2. 1910
44

v
Veränderungen an Gebäuden und

Grundstüdcen, Pflidrten der Eigen-
tümer 38, 39

Veränderungsnaüwels

-, Vorbereitung durdr ausführende
Vermessung§stelle 22

-, Auszug statt Offenlegung 41

Veränderung von Grenz- und Vermes-
sungsmalen 46

Verantwortung

--, der einreidrenden Stelle 24

-, der Vermessungs- und Kataster-
behörde 25

-, des Verhandlungsleiters 49

Vereinbarung über Kosten der Neuein-
richtung 40

Verlahren bei den Vermessungen 55

Vergleich, Grenzfestlegung und Abmar-
kung 42

Verhandlung bei der Abmarkung 49 .

Verhandlungsleiter 49

VerJährung von Sdradenersatzansprü-
chen aus Flurschäden 27, 29

Verlagsreüt 30

Verlegung von Grenz- und Vermes-
sungsmalen 47, 48

Vermessungen

-, anderer behördlidrer Vermessungs-
stellen 21, 22

-, Arten der V,'17, 18, 19

-, Aufgabe des Landes 18

-, Ausführung von V. , Begrif,f 22

-, Auswertung lB, 19, 22

-, Befähigung, Erfahrung, Sorgfalt 20

-, Begriff 18

-, besondere Anforderungen 20

-, Grundlagevermessungen 32

-i Hoheitsaufgabe 19

-, ingenieurtedrnisdre V. keine Ho-
heitsaufgaben 19

-, mit reütlidren Wirkungen 37

-, Verbindung mit Grundbudr und
Grundbesitzkataster (Bewertung)
20

-, Verfahren 55

-, Verwendung ftir Verwaltung und
Wirtsdraf.t 20

Vermessungsarbelten als Landesauf-
gaben 18

Vermessungsmale 45, 46, 47

Vermessungspersonal, Ausbildung und
Prüfung 23, 24, 25

Vermessungspunkte 45, 46, 47

Vermessungsrisse 37

Vermessungss&rlften, Ubernahlne ohne
Prüfung bei Flurbereinigungsver-
fahren 25

Vermessungs- und Kartenwerk, einheit-
lidres 24

Vermessungs- und Katasterbehörden

-, Aufgaben, Aufgaben auf Grund
besonderer Gesetze 18, 19

-, Ermittlung von Unterlagen 26

-, Nadrprüfungsredrt im Felde 25

-, Organisation 21

-, Pflidrt zur Verwendung der Unter-
lagen 24

-, Prüfung der Unterlagen bei Uber-
nahme 24

-, technisches Weisungsredrt 25

-, Verantwortun g 25

-, Wahrnehmung der Aufgaben 20

-, Zuständigkeit 21, 22

Vermessungswesen

-, gesdrichtlidre Entwidrlung 17

-, Wirtschaftlidrkeit 23, 24, 25, 26,
39, 43, 4g

Vermessungszahlenwerk

-, Angaben 37, 38
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-, Veröffentlichung, Vervielfälti-
gung, Verwertung 29, 30

Veröffentlidrung von Ergebnissen der
Landesvermessung und Nach-
weisen aus dem Liegensdrafts-
kataster 29, 30

Verordnungen zur Durchführung des
Gesetzes 54, 55

Versiüerung der Richtigkeit 23, 24

Verteidigung

-, Landeskartenwerke für V. 33

-, Landesvermessung und Liegen-
schaftskataster für V. 19

Vertrag

-, Abmarkungsniederschrift kein V.
49

-, Neueinrichtung 40

-, Pflichten der Eigentümer 38, 39

Vertretung eines Geladenen 38, 39, 48

Vertrieb von Ergebnissen der Landes-
vermessung und Nachweisen aus
dem Liegenschaftskataster 30

Vervielfältigung von Ergebnissen der
Landesvermessung und Nach-
weisen aus dem Liegenschafts-
kataster 29, 30

Verwaltung

-, Landeskartenwerke für V. 33

-r Landesvermessung und Liegen-
sdraftskataster für V. 19

-, Mehrzwedckataster 35

-, Verwendung der Vermessungen
für V. 20

Verwaltungsabkommen über Maßnah-
men auf dem Gebiet des amtlichen
Landkartenwösens 22, 33, 34

Verwaltungsakt

-, Abmarkungsbesdreid 51

-, durdr V. entstandene Grenze 52

Verwaltungsgericht 44, 51

Verwaltungsgeri&tsordnung 41, 51

Verwaltungsredrtsweg

-, Zuständigkeit 19

-, Abmarkung 44

VerwaltungsunreÖt, Ubertretungen 54

Verwaltungsvorschrllten 55

Verwendbarkelt eingereidrter Unter-
lagen 24

Verwertung von Ergebnissen der Lan-
desvermessung und Nachweisen
aus dem Liegenschaftskataster. 30

Vorläufige Niedersädrsisdre Verfassung
55

Vorsdtriften siehe Erlasse, Gesetze

Vorverlahren nach VwGO 51

w
Wahrnehmung der Aufgaben 20, 21, 22

Wasser- und Sdtiffahrtsverwaltung,
andere behördliche Vermessungs-
stellen 22

Weisungsredrt 25

Widersprtrdr, Widerspru&sbesdreid 51,
52

Wiederherstellung des grundbuchmäßi-
gen Zustandes 42, 43, 44

Wirtsdraft

-, Landeskartenwerke für W. 33

-, Landesvermessung und Liegen-
schaftskataster für W. 19

-, Mehrzweckkataster 17, 35

-, Verwendung der Vermessungen
für W. 20

'Wirtsdraftlichkeit 23, 24, 25, 26, 38, 43,
48

Wohnung, Betreten, LJnverletzlichk eit 27,
28

Wohnungseigentum 35

z

Zeidrenvors&rift, Normblatt DIN lB 702
36

Zivilprozeßordnung 19, 50

Zivilredrtlidre Ansprüdre
, aus Gefährdung von Malera 47

-, aus unbefugter Veröffentlichung
und Vervielfältigung 30

Zustellung

-, Abmarkungsbenachrichtigung 50

-, Abmarkungsbesdreid 51

Zustimmung zur Abmarkuns 49, 51

Zuwiderhandlungen 54

Zweck

-, der Landesvermessung 31, 32

-, des Liegenschaftskatasters 34, 35
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